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400-6-J

Verordnung  
zur Festlegung des  

Anwendungsbereichs  
bundesrechtlicher  

Mieterschutzvorschriften 
(Mieterschutzverordnung ─ MiSchuV)

vom 9. Juli 2019

Auf Grund des § 556d Abs. 2 Satz 1, des § 558  
Abs. 3 Satz 3 und des § 577a Abs. 2 Satz 2 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), 
das zuletzt durch Art. 7 des Gesetzes vom 31. Januar 
2019 (BGBl. I S. 54) geändert worden ist, verordnet die 
Bayerische Staatsregierung:

§ 1

Anwendungsbereich  
bundesrechtlicher Mieterschutzvorschriften

1Die Gebiete, in denen die ausreichende Versor-
gung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemes-
senen Bedingungen im Sinn von § 556d Abs. 2 Satz 2, 
§ 558 Abs. 3 Satz 2 oder § 577a Abs. 2 Satz 1 BGB be-
sonders gefährdet ist, bestimmen sich jeweils nach der 
Anlage. 2Die Frist nach § 577a Abs. 2 Satz 1 BGB in 
Verbindung mit § 577a Abs. 1 und 1a BGB beträgt zehn 
Jahre.

§ 2

Inkrafttreten; Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 7. August 2019 in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Juli 2020 außer Kraft. 

(2) Die Mieterschutzverordnung (MiSchuV) vom 
10. November 2015 (GVBl. S. 398, BayRS 400-6-J) tritt 
mit Ablauf des 6. August 2019 außer Kraft.

München, den 9. Juli 2019

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Anlage
(zu § 1)

Örtlicher Anwendungsbereich  
bundesrechtlicher Mieterschutzvorschriften

Nr. Gemeinde
Örtlicher Anwendungsbereich von

§ 556d BGB § 558 BGB § 577a BGB

1. Regierungsbezirk Oberbayern

1.1 Kreisfreie Städte

1.1.1 Ingolstadt ja ja ja

1.1.2 München ja ja ja

1.1.3 Rosenheim ja ja ja

1.2 Landkreis  
Bad Tölz-Wolfratshausen

1.2.1 Bad Tölz ja ja ja

1.2.2 Benediktbeuern ja ja ja

1.2.3 Geretsried ja ja ja

1.2.4 Lenggries ja ja ja

1.2.5 Wolfratshausen ja ja ja

1.3 Landkreis  
Berchtesgadener Land

1.3.1 Freilassing ja ja ja

1.4 Landkreis Dachau

1.4.1 Bergkirchen ja ja ja

1.4.2 Dachau ja ja ja

1.4.3 Haimhausen ja ja ja

1.4.4 Hebertshausen ja ja ja

1.4.5 Karlsfeld ja ja ja

1.4.6 Markt Indersdorf ja ja ja

1.4.7 Odelzhausen ja ja ja

1.4.8 Petershausen ja ja ja
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Nr. Gemeinde
Örtlicher Anwendungsbereich von

§ 556d BGB § 558 BGB § 577a BGB

1.4.9 Röhrmoos ja ja ja

1.4.10 Vierkirchen ja ja ja

1.5 Landkreis Ebersberg

1.5.1 Anzing ja ja ja

1.5.2 Ebersberg ja ja ja

1.5.3 Forstinning ja ja ja

1.5.4 Grafing b.München ja ja ja

1.5.5 Kirchseeon ja ja ja

1.5.6 Markt Schwaben ja ja ja

1.5.7 Pliening ja ja ja

1.5.8 Poing ja ja ja

1.5.9 Vaterstetten ja ja ja

1.5.10 Zorneding ja ja ja

1.6 Landkreis Eichstätt

1.6.1 Nassenfels ja ja ja

1.7 Landkreis Erding

1.7.1 Erding ja ja ja

1.7.2 Finsing ja ja ja

1.8 Landkreis Freising

1.8.1 Eching ja ja ja

1.8.2 Fahrenzhausen ja ja ja

1.8.3 Freising ja ja ja

1.8.4 Hallbergmoos ja ja ja

1.8.5 Moosburg an der Isar ja ja ja

1.8.6 Neufahrn b.Freising ja ja ja

1.9 Landkreis Fürstenfeldbruck
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Nr. Gemeinde
Örtlicher Anwendungsbereich von

§ 556d BGB § 558 BGB § 577a BGB

1.9.1 Alling ja ja ja

1.9.2 Eichenau ja ja ja

1.9.3 Emmering ja ja ja

1.9.4 Fürstenfeldbruck ja ja ja

1.9.5 Germering ja ja ja

1.9.6 Gröbenzell ja ja ja

1.9.7 Maisach ja ja ja

1.9.8 Olching ja ja ja

1.9.9 Puchheim ja ja ja

1.9.10 Schöngeising ja ja ja

1.10 Landkreis Garmisch-Partenkirchen

1.10.1 Garmisch-Partenkirchen ja ja ja

1.10.2 Murnau a.Staffelsee ja ja ja

1.10.3 Oberammergau ja ja ja

1.10.4 Seehausen am Staffelsee ja ja ja

1.10.5 Spatzenhausen ja ja ja

1.11 Landkreis Landsberg am Lech

1.11.1 Dießen am Ammersee ja ja ja

1.11.2 Kaufering ja ja ja

1.11.3 Landsberg am Lech ja ja ja

1.12 Landkreis Miesbach

1.12.1 Hausham ja ja ja

1.12.2 Holzkirchen ja ja ja

1.12.3 Miesbach ja ja ja

1.12.4 Otterfing ja ja ja

1.13 Landkreis München

1.13.1 Aschheim ja ja ja
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Nr. Gemeinde
Örtlicher Anwendungsbereich von

§ 556d BGB § 558 BGB § 577a BGB

1.13.2 Baierbrunn ja ja ja

1.13.3 Brunnthal ja ja ja

1.13.4 Feldkirchen ja ja ja

1.13.5 Garching b.München ja ja ja

1.13.6 Gräfelfing ja ja ja

1.13.7 Grasbrunn ja ja ja

1.13.8 Grünwald ja ja ja

1.13.9 Haar ja ja ja

1.13.10 Höhenkirchen-Siegertsbrunn ja ja ja

1.13.11 Hohenbrunn ja ja ja

1.13.12 Ismaning ja ja ja

1.13.13 Kirchheim b.München ja ja ja

1.13.14 Neubiberg ja ja ja

1.13.15 Neuried ja ja ja

1.13.16 Oberhaching ja ja ja

1.13.17 Oberschleißheim ja ja ja

1.13.18 Ottobrunn ja ja ja

1.13.19 Planegg ja ja ja

1.13.20 Pullach i.Isartal ja ja ja

1.13.21 Putzbrunn ja ja ja

1.13.22 Sauerlach ja ja ja

1.13.23 Schäftlarn ja ja ja

1.13.24 Straßlach-Dingharting ja ja ja

1.13.25 Taufkirchen ja ja ja

1.13.26 Unterföhring ja ja ja

1.13.27 Unterhaching ja ja ja

1.13.28 Unterschleißheim ja ja ja

1.14 Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

1.14.1 Neuburg a.d.Donau ja ja ja
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Nr. Gemeinde
Örtlicher Anwendungsbereich von

§ 556d BGB § 558 BGB § 577a BGB

1.15 Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm

1.15.1 Manching ja ja ja

1.15.2 Pfaffenhofen a.d.Ilm ja ja ja

1.16 Landkreis Rosenheim

1.16.1 Bad Aibling ja ja ja

1.16.2 Bad Endorf ja ja ja

1.16.3 Brannenburg ja ja ja

1.16.4 Feldkirchen-Westerham ja ja ja

1.16.5 Kiefersfelden ja ja ja

1.16.6 Kolbermoor ja ja ja

1.16.7 Prien a.Chiemsee ja ja ja

1.16.8 Raubling ja ja ja

1.16.9 Riedering ja ja ja

1.16.10 Rimsting ja ja ja

1.16.11 Stephanskirchen ja ja ja

1.17 Landkreis Starnberg

1.17.1 Andechs ja ja ja

1.17.2 Berg ja ja ja

1.17.3 Feldafing ja ja ja

1.17.4 Gauting ja ja ja

1.17.5 Gilching ja ja ja

1.17.6 Herrsching a.Ammersee ja ja ja

1.17.7 Inning a.Ammersee ja ja ja

1.17.8 Krailling ja ja ja

1.17.9 Pöcking ja ja ja

1.17.10 Seefeld ja ja ja

1.17.11 Starnberg ja ja ja

1.17.12 Tutzing ja ja ja

1.17.13 Weßling ja ja ja
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Nr. Gemeinde
Örtlicher Anwendungsbereich von

§ 556d BGB § 558 BGB § 577a BGB

1.17.14 Wörthsee ja ja ja

1.18 Landkreis Traunstein

1.18.1 Bergen ja ja ja

1.18.2 Traunreut ja ja ja

1.18.3 Traunstein ja ja ja

1.19 Landkreis Weilheim-Schongau

1.19.1 Penzberg ja ja ja

1.19.2 Weilheim i.OB ja ja ja

2. Regierungsbezirk 
Niederbayern

2.1 Kreisfreie Städte

2.1.1 Landshut ja ja ja

2.1.2 Passau ja ja ja

2.2 Landkreis Deggendorf

2.2.1 Deggendorf ja ja ja

2.3 Landkreis Dingolfing-Landau

2.3.1 Dingolfing ja ja ja

2.4 Landkreis Kelheim

2.4.1 Elsendorf ja ja ja

2.4.2 Kirchdorf ja ja ja

2.5 Landkreis Landshut

2.5.1 Ergolding ja ja ja

2.5.2 Gerzen ja ja ja
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Nr. Gemeinde
Örtlicher Anwendungsbereich von

§ 556d BGB § 558 BGB § 577a BGB

3. Regierungsbezirk  
Oberpfalz

3.1 Kreisfreie Stadt

3.1.1 Regensburg ja ja ja

4. Regierungsbezirk 
Oberfranken

4.1 Kreisfreie Städte

4.1.1 Bamberg ja ja ja

4.1.2 Bayreuth ja ja ja

4.2 Landkreis Forchheim

4.2.1 Forchheim ja ja ja

5. Regierungsbezirk 
Mittelfranken

5.1 Kreisfreie Städte

5.1.1 Erlangen ja ja ja

5.1.2 Fürth ja ja ja

5.1.3 Nürnberg ja ja ja

5.1.4 Schwabach ja ja ja

5.2 Landkreis Erlangen-Höchstadt

5.2.1 Uttenreuth ja ja ja

5.3 Landkreis Fürth

5.3.1 Stein ja ja ja

5.4 Landkreis Nürnberger Land

5.4.1 Feucht ja ja ja



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15/2019466

Nr. Gemeinde
Örtlicher Anwendungsbereich von

§ 556d BGB § 558 BGB § 577a BGB

5.4.2 Schwaig bei Nürnberg ja ja ja

5.5 Landkreis Roth

5.5.1 Wendelstein ja ja ja

6. Regierungsbezirk  
Unterfranken

6.1 Kreisfreie Städte

6.1.1 Aschaffenburg ja ja ja

6.1.2 Würzburg ja ja ja

6.2 Landkreis Würzburg

6.2.1 Bergtheim ja ja ja

6.2.2 Kleinrinderfeld ja ja ja

6.2.3 Kürnach ja ja ja

6.2.4 Uettingen ja ja ja

6.2.5 Unterpleichfeld ja ja ja

6.2.6 Waldbrunn ja ja ja

7. Regierungsbezirk  
Schwaben

7.1 Kreisfreie Städte

7.1.1 Augsburg ja ja ja

7.1.2 Kaufbeuren ja ja ja

7.1.3 Kempten (Allgäu) ja ja ja

7.1.4 Memmingen ja ja ja

7.2 Landkreis Augsburg

7.2.1 Neusäß ja ja ja

7.2.2 Stadtbergen ja ja ja

7.3 Landkreis Lindau (Bodensee)
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Nr. Gemeinde
Örtlicher Anwendungsbereich von

§ 556d BGB § 558 BGB § 577a BGB

7.3.1 Lindau (Bodensee) ja ja ja

7.4 Landkreis Neu-Ulm

7.4.1 Neu-Ulm ja ja ja

7.4.2 Senden ja ja ja

7.5 Landkreis Oberallgäu

7.5.1 Sonthofen ja ja ja

7.6 Landkreis Ostallgäu

7.6.1 Hopferau ja ja ja

7.7 Landkreis Unterallgäu

7.7.1 Bad Wörishofen ja ja ja
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B e g r ü n d u n g

A. Allgemeines

I. Ausgangslage

Für Gebiete, in denen die ausreichende Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen 
in einer Gemeinde oder einem Teil einer Ge-
meinde zu angemessenen Bedingungen be-
sonders gefährdet ist, d. h. ein angespannter 
Wohnungsmarkt vorliegt, enthält das Bürgerliche 
Gesetzbuch (BGB) in §§ 556d ff., § 558 Abs. 3 
sowie § 577a Abs. 2 besondere Vorschriften zum 
Schutz der Mieter. Sie sind jeweils mit der Er-
mächtigung der Landesregierungen verbunden, 
die betroffenen Gebiete durch Rechtsverordnung 
festzulegen. Für den Bereich der sogenannten 
Mietpreisbremse schreibt § 556d Abs. 2 Satz 5 
bis 7 BGB eine Begründung der Rechtsverord-
nung vor, aus der sich u. a. ergeben muss, auf 
Grund welcher Tatsachen ein Gebiet mit einem 
angespannten Wohnungsmarkt im Einzelfall vor-
liegt und welche Maßnahmen die Landesregie-
rung in dem jeweils bestimmten Gebiet und Zeit-
raum ergreifen wird, um Abhilfe zu schaffen. Die 
Bayerische Staatsregierung hat zuletzt mit der 
Verordnung zur Festlegung des Anwendungsbe-
reichs bundesrechtlicher Mieterschutzvorschrif-
ten (Mieterschutzverordnung - MiSchuV) vom 
10. November 2015 (GVBl. S. 398) von allen drei 
Ermächtigungsgrundlagen Gebrauch gemacht 
und die jeweils betroffenen Gebiete bestimmt.

Aufgrund einer gegen die Mieterschutzverord-
nung erhobenen Popularklage hat der Bayeri-
sche Verfassungsgerichtshof am 4. April 2017 
(Vf. 3-VII-16) entschieden, dass die Verordnung 
nicht gegen die Verfassung des Freistaats Bay-
ern verstößt. In der Entscheidung wurde jedoch 
offengelassen, ob die Begründung der Mieter-
schutzverordnung, die am 16. Dezember 2015 im 
Justizministerialblatt (JMBl.) 2015, Seiten 117 ff. 
veröffentlicht wurde, den Anforderungen des 
§ 556d Abs. 2 Satz 6 BGB genügt, und falls dies 
nicht der Fall sein sollte, ob dies zu einer (Teil-)
Nichtigkeit der Verordnung führen könnte. Auf-
grund dieser Entscheidung des Bayerischen Ver-
fassungsgerichtshofs hat die Bayerische Staats-
regierung ihre Entscheidung näher erläutert und 
ergänzende Angaben zu den Tatsachen bekannt 
gegeben, die ihr beim Erlass der Mieterschutzver-
ordnung vom 10. November 2015 vorlagen. Zum 
Erlasszeitpunkt hatten auch diese Erwägungen 
zu der Bewertung geführt, dass die in der Anla-
ge zur Mieterschutzverordnung vom 10. Novem-

ber 2015 aufgeführten 137 Gemeinden einen 
angespannten Wohnungsmarkt im Sinne des 
§ 556d BGB aufweisen und daher in deren An-
wendungsbereich einzubeziehen sind. Die Baye-
rische Staatsregierung hat daher am 24. Juli 2017 
eine ergänzende Begründung zu der bereits am 
16. Dezember 2015 veröffentlichten Begründung 
beschlossen. Diese ergänzende Begründung 
wurde im JMBl. Nr. 6/2017 bekanntgemacht.

Mit Urteil vom 6. Dezember 2017 (14 S 10058/17) 
hat das Landgericht München I entschieden, 
dass die Mieterschutzverordnung aufgrund eines 
Verstoßes gegen die Begründungspflicht nichtig 
sei. Dieser Verfahrensverstoß und die sich dar-
aus ergebende Folge der Nichtigkeit seien auch 
nicht nachträglich durch die nachgeschobene 
Begründung geheilt worden. Offen gelassen hat 
das Landgericht München I, ob eine Heilung mit 
dem Zeitpunkt der Bekanntmachung der ergän-
zenden Begründung eingetreten ist.

Zwar handelt es sich bei der Entscheidung des 
Landgerichts München I um eine Einzelfallent-
scheidung, deren Wirkung auf die Parteien des 
Ausgangsrechtsstreits beschränkt ist. Da das 
Landgericht München I die Revision jedoch nicht 
zugelassen hat, bleibt weiterhin höchstrichterlich 
ungeklärt, ob die Mieterschutzverordnung in jeder 
Hinsicht den bundesrechtlichen Anforderungen 
genügt. 

Obgleich die Staatsregierung die Begründung 
der Mieterschutzverordnung nach wie vor für 
gesetzeskonform ansieht, soll die durch die 
Entscheidungen des Bayerischen Verfassungs-
gerichtshofs und des Landgerichts München I 
entstandene Rechtsunsicherheit durch einen 
Neuerlass der Regelungen auf aktueller Daten-
grundlage zu den bayerischen Wohnungsmärk-
ten - verbunden mit einer ausführlichen, auf die 
einzelnen Gemeinden eingehenden Begründung 
- beseitigt werden.

II. Rechtsgrundlagen

§ 556d Abs. 2 Satz 1 und 2, § 558 Abs. 3 Satz 2 
und 3 sowie § 577a Abs. 2 BGB ermächtigen die 
Landesregierungen jeweils dazu, die Gebiete zu 
bestimmen, in denen die ausreichende Versor-
gung der Bevölkerung mit Mietwohnungen in ei-
ner Gemeinde oder einem Teil der Gemeinde zu 
angemessenen Bedingungen besonders gefähr-
det ist, also ein angespannter Wohnungsmarkt 
vorliegt. Ein konkretes Verfahren zur Festlegung 
der Gebiete ist vom Gesetz nicht vorgegeben. 
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Lediglich der die sogenannte Mietpreisbremse 
betreffende § 556d Abs. 2 Satz 3 BGB nennt 
Indikatoren, die auf einen angespannten Woh-
nungsmarkt hindeuten können. Ein angespann-
ter Wohnungsmarkt kann danach insbesondere 
dann vorliegen, wenn

1. die Mieten deutlich stärker steigen als im 
bundesweiten Durchschnitt,

2. die durchschnittliche Mietbelastung der 
Haushalte den bundesweiten Durchschnitt 
deutlich übersteigt,

3. die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass 
durch Neubautätigkeit insoweit erforderli-
cher Wohnraum geschaffen wird, oder

4. geringer Leerstand bei großer Nachfrage 
besteht.

Der Bundesgesetzgeber hat in der Gesetzesbe-
gründung zu § 556d BGB (Gesetz zur Dämpfung 
des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungs-
märkten und zur Stärkung des Bestellerprinzips 
bei der Wohnungsvermittlung - Mietrechtsnovel-
lierungsgesetz, BR-Drs. 447/14, Seiten 27 f.) 
ausgeführt, dass zur Prüfung der Frage, ob die 
Ausweisung eines Gebiets als Gebiet mit einem 
angespannten Wohnungsmarkt erforderlich sei, 
eine tatsächliche statistische Erhebung statt-
finden sollte, es sei denn, zeitnah erhobenes 
Datenmaterial stehe bereits zur Verfügung. In 
§ 556d Abs. 2 Satz 3 BGB seien Indikatoren auf-
geführt, die in Bezug auf eine Unterversorgung 
aussagekräftig sein können. Hierbei können 
Nachfragekriterien (insbesondere Bevölkerungs-
wachstum, Nummer 3), Angebotskriterien (ins-
besondere Leerstandsquote, Nummer 4) oder 
Rückschlüsse aus der bestehenden Marktlage 
(Mietenentwicklung oder Mietenbelastung, Num-
mern 1 und 2) beachtlich sein. Ob im Einzelfall ei-
ner oder mehrere dieser Indikatoren ausreichen 
würden oder trotz Vorliegens solcher Indikatoren 
eine Anspannung zu verneinen sei, könne sich 
nur aus einer Gesamtschau unter Berücksichti-
gung der individuellen Gegebenheiten ergeben. 
Aus diesem Grund werde von starren Vorgaben 
abgesehen. Zudem könnten auch andere als die 
genannten Kriterien im Einzelfall aussagekräftig 
sein. Ein Zwang, zu allen Indikatoren Erhebun-
gen durchzuführen, sei mit der Aufzählung in 
§ 556d Abs. 2 Satz 3 BGB nicht verbunden.

Weder zur Bestimmung der Gebiete nach § 556d 
BGB noch zur Festlegung der Gebiete nach 

§ 558 Abs. 3 und § 577a Abs. 2 BGB gibt somit 
das Gesetz feste Kriterien vor. 

III. Bestimmung der Gebiete mit angespannten 
Wohnungsmärkten in Bayern

Die Staatsregierung ist den dargelegten Vorstel-
lungen des Bundesgesetzgebers gefolgt und hat 
die Bewertung, in welchen Gebieten Bayerns die 
ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen zu angemessenen Bedingun-
gen besonders gefährdet ist, aufgrund folgenden 
Verfahrens getroffen:

1. Erholung eines Gutachtens zur Identifikation 
der Gebiete mit angespannten Wohnungs-
märkten in Bayern

Im Wege der Freihändigen Vergabe mit 
Teilnahmewettbewerb wurde die Institut 
Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) mit der 
Erstellung eines Gutachtens zur Identifizie-
rung von Gebieten mit angespannten Woh-
nungsmärkten in Bayern beauftragt. Das 
Gutachten, Stand 18. Februar 2019, sowie 
die ergänzende Beurteilung der hierzu ein-
gegangenen Stellungnahmen durch den 
Gutachter, Stand 11. Juli 2019, sind auf der 
Homepage des Bayerischen Staatsminis-
teriums der Justiz unter https://www.justiz.
bayern.de/ministerium/gesetzgebung/ ab-
rufbar. Soweit einer Veröffentlichung keine 
lizenzrechtlichen Gründe entgegenstanden, 
sind unter diesem Link ebenfalls die bei der 
Erstellung des Gutachtens zugrunde geleg-
ten statistischen Rohdaten abrufbar.

Der Gutachter ging bei der Identifizierung 
von Gebieten mit angespannten Wohnungs-
märkten wie folgt vor:

Ausgehend von den in § 556d Abs. 2 Satz 3 
BGB beispielhaft genannten Indikatoren hat 
der Gutachter geeignete Kriterien (der Gut-
achter spricht von Teilbedingungen bzw. 
Indikatoren; hier wie auch im Folgenden 
wird die Terminologie der Begründung des 
Gesetzes zur Dämpfung des Mietanstiegs 
auf angespannten Wohnungsmärkten und 
zur Stärkung des Bestellerprinzips bei der 
Wohnungsvermittlung - Mietrechtsnovellie-
rungsgesetz, BR-Drs. 447/14, Seiten 27 f. 
verwendet) ermittelt, die den Sachverhalt 
in einer messbaren und damit beurteilbaren 
Größe ausdrücken. Auf dieser Grundlage 
hat der Gutachter für sämtliche Gemeinden 
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Bayerns unter Heranziehung gutachterlich 
ermittelter Schwellenwerte geprüft, inwie-
weit die einzelnen Kriterien durch Über- 
bzw. Unterschreiten der Schwellenwerte 
als erfüllt angesehen werden können. Der 
Gutachter hat sodann unter Berücksichti-
gung der statistischen Zusammenhänge der 
Kriterien Auswahlregeln festgelegt, welche 
Kriterien kumulativ erfüllt sein müssen, um 
eine besondere Gefährdung der Wohnver-
sorgung zu angemessenen Bedingungen 
entsprechend § 556d Abs. 2, § 558 Abs. 3, 
§ 577a Abs. 2 BGB feststellen zu können. 
Auf dieser Grundlage hat er die in Bayern 
betroffenen Gebiete identifiziert.

Der Gutachter hat die Gemeindeebene als 
Analyserahmen zugrunde gelegt, da eine 
valide Untersuchung von Gemeindeteilen 
aufgrund der Datenlage nicht durchführbar 
war. Um eine Durchsuchung räumlicher Teil-
wohnungsmärkte durchführen zu können, 
müssen die folgenden Voraussetzungen er-
füllt sein:

 – Die Teilmärkte sind deckungsgleich mit 
offiziellen Gemeindezuschnitten oder 
überlappungsfreien Aggregaten dieser 
Zuschnitte.

 – Beobachtungen sind für alle Teilmärk-
te einer Gemeinde mit Mietwohnungen 
verfügbar.

 – Alle Beobachtungen lassen sich einem 
bestimmten Teilmarkt zuordnen.

 – Es liegen in allen Teilmärkten ausrei-
chend Fallzahlen vor, um die Untersu-
chung durchführen zu können.

Diese Voraussetzungen lagen hier nicht vor. 
Zum einen standen keine landesweit ver-
gleichbaren amtlichen Daten für eine Unter-
suchung von Gemeindeteilen zur Verfügung, 
zum anderen war die Verwendbarkeit von 
statistischen Schätzergebnissen aus dem 
Mikrozensus für Gemeindeteile nicht gege-
ben. Als einzige ausreichend kleinräumig 
verfügbare Datenquelle konnte lediglich auf 
Angebotsmieten aus einer portalübergrei-
fenden Datenbankarchivierung von Mietan-
noncen des Datendienstleisters IDN Immo-
daten GmbH zurückgegriffen werden. Die 
notwendige mehrdimensionale Bewertung 
der Kriterien sowie eine Betrachtung der 

Korrelation der Kriterien untereinander war 
in Teilwohnungsmärkten unterhalb der Ge-
meindeebene damit jedoch nicht möglich. 
Eine Untersuchung von Gemeindeteilen er-
scheint aber aus gutachterlicher Sicht auch 
deshalb nicht erforderlich, da Wohnungs-
märkte in der Regel sogar größere regionale 
Einheiten darstellen als Gemeinden. Die-
ser Tatsache hat der Gutachter durch eine 
nachgelagerte Berücksichtigung der Unter-
suchungsergebnisse benachbarter Gemein-
den Rechnung getragen.

Für seine Untersuchung legte der Gutachter 
die Daten zum aktuellsten verfügbaren Zeit-
punkt zugrunde. Dieser war hinsichtlich der 

 – Daten der amtlichen Gemeindesta-
tistik das abgeschlossene Jahr 2016 
(31. Dezember 2016), 

 – Daten des Zensus 2011 der 9. Mai 2011, 

 – Mikrozensusergebnisse zur Mietbelas-
tung das Jahr 2014 (ohne Stichtag), und

 – Mikrozensusergebnisse zur Haushalts-
zahl und -größe das Jahr 2016 (ohne 
Stichtag) als aktuellster für die kontrol-
lierte Datenfernrechnung verfügbarer 
Jahrgang.

Die in der Untersuchung verwendeten nicht 
amtlichen Datenbestände (Angebotsmieten) 
waren für aktuellere Zeiträume verfügbar. 
Da sich die einzelnen untersuchten Indi-
katoren auf eigene Sachverhalte stützen 
und sich die daraus abgeleiteten Kriterien 
lediglich zu einem stimmigen Gesamtbild 
verdichten sollen, um das Vorliegen der Vor-
aussetzungen zu konkretisieren, war es laut 
Gutachter nicht erforderlich, bei Vorliegen 
aktuellerer Daten für bestimmte Teiluntersu-
chungen insgesamt nur auf den älteren Zeit-
punkt 2016 Bezug zu nehmen, solange sich 
die Zeitpunkte nicht allzu sehr voneinander 
unterscheiden. Die Untersuchung der An-
gebotsmieten wurde deshalb bis zum Ende 
des Kalenderjahrs 2017 vorgenommen.

Hinsichtlich der Bestimmung des Zeitinter-
valls zur Konkretisierung der Kriterien, die 
dynamische Tatsachen (Mietpreisverände-
rungen, Bautätigkeit) untersuchen sollen, 
war einerseits darauf zu achten, dass der 
Zeitraum nicht zu kurz bemessen wurde, um 
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den Einfluss zufallsbedingter Streuung zu 
minimieren, diesen aber andererseits auch 
nicht zu lange anzusetzen, damit sich z. B. 
nicht während des Betrachtungszeitraums 
aufwärtsgewandte und abwärtsgewandte 
Nachfragetrends auf dem Wohnungsmarkt 
gegenseitig neutralisieren können. Unter 
Zugrundelegung des letzten nachfragege-
triebenen Hochpreiszyklus am Wohnungs-
markt, der etwa um die Jahre 2000 bis 2003 
stattfand, und des letzten Tiefpunkts der 
Marktmietenentwicklung (je nach Gemeinde 
zwischen ca. 2005 und 2008) als Bezugs-
punkte, hat der Gutachter als geeignetes 
und sachgerechtes Zeitintervall die Zeit-
spanne eines halben Zyklus, also ca. fünf 
Jahre, festgelegt und damit als frühesten 
Zeitbeginn des Untersuchungszeitraums 
das Jahr 2011 festgesetzt.

Die Analyse und Bewertung der bayeri-
schen Wohnungsmärkte sowie die Identifi-
kation der bayerischen Gemeinden mit an-
gespannten Wohnungsmärkten beschreibt 
der Gutachter - unter Beachtung dieser 
Grundsatzfragen - entsprechend der nach-
stehenden Darstellungen (vgl. A.III.1.a. bis 
A.III.1.g.). Ergänzend wird diesbezüglich 
auf den Volltext des Gutachtens Bezug ge-
nommen.

a. Kriterium 1: Überdurchschnittlich stark 
steigende Mieten

aa. Aussagefähigkeit

Den in § 556d Abs. 2 Satz 3 Num-
mer 1 BGB aufgeführten Indikator 
der deutlich stärker als im bundes-
weiten Durchschnitt steigenden 
Mieten hat der Gutachter als Kriteri-
um 1 in einem ersten Schritt auf sei-
ne Aussagefähigkeit hin überprüft.

Die Marktmietpreisentwicklung am 
Mietwohnungsmarkt ist ein gutes 
Kriterium für Knappheiten, also die 
Veränderung des mengenmäßigen 
Verhältnisses zwischen Wohnungs-
angebot und Wohnungsnachfrage 
in Märkten mit frei verhandelbaren 
Mieten. Um steigende Marktmieten 
als Kriterium für eine Versorgungs-
gefährdung heranziehen zu kön-
nen, sind jedoch zwei Sachverhalte 
zu berücksichtigen:

 – Eine im Marktmittel beobacht-
bare Preisänderung kann nicht 
nur marktbedingte Ursachen 
(Änderung der Nachfrage bei 
kurz- und mittelfristig fixiertem 
Wohnungsangebot) besitzen, 
sondern auch durch qualitative 
Änderungen der Beschaffen-
heit von Wohnungen verursacht 
werden. Neubauwohnungen 
sind in der Regel etwa höher-
preisig als Bestandswohnun-
gen. Eine qualitative Preisän-
derungskomponente ist daher 
kein Ausdruck einer sich ver-
schlechternden Versorgungsla-
ge, wenn diese vor allem durch 
eine Erhöhung des Anteils an 
Neubauten am Wohnungsan-
gebot hervorgerufen wird.

 – Selbst wenn Preisänderungen 
zu beobachten sind, werden 
diese nicht notwendigerweise 
ausschließlich von den aktuel-
len lokalen Marktbedingungen 
verursacht. Hierfür sind vorran-
gig zwei Charakteristika von 
Wohnungsmärkten verantwort-
lich: Eine geringe Liquidität oder 
anders ausgedrückt eine gerin-
ge Umschlagsaktivität und die 
Heterogenität des gehandelten 
Gutes, der Wohnungen. Da im 
Regelfall angebotene Wohnun-
gen nicht über vergleichbare 
Wohnwertmerkmale verfügen, 
führt die Heterogenität zu einer 
Intransparenz hinsichtlich der 
Bewertung der Wohnwertmerk-
male bei der Preisfestsetzung. 
Beide Charakteristika führen 
dazu, dass die Feststellung von 
örtlich „richtigen“ Preisen für 
die Marktteilnehmer schwierig 
ist. Im Regelfall orientieren sich 
Anbieter daher an allgemeinen 
Preistrends. Folglich ist davon 
auszugehen, dass Marktmieten 
erst mit einer gewissen zeit-
lichen Verzögerung auf eine 
sich verändernde Nachfrage 
reagieren, da Vermieter ihre 
Preisvorstellungen graduell 
der Markttendenz anpassen. 
Daher kommt es auch auf Miet-
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wohnungsmärkten, die aktuell 
kaum von Anspannungen be-
troffen sind, zeitweise zu nach-
holenden Preisanpassungspro-
zessen oder überschießenden 
Preiserwartungen. Dies gilt ins-
besondere für Gemeinden mit 
einem sehr illiquiden Mietwoh-
nungsmarkt, also dort, wo der 
Mietwohnungssektor nur eine 
untergeordnete Rolle spielt und 
die Fluktuation auf dem Miet-
wohnungsmarkt gering ist.

Angesichts dessen kann, wenn le-
diglich das Kriterium der „überdurch-
schnittlich stark steigenden Mieten“ 
erfüllt ist, eine besondere Versor-
gungsgefährdung zu angemesse-
nen Bedingungen, wie von § 556d 
Abs. 2 BGB verlangt, nicht bejaht 
werden. Es müssen vielmehr weite-
re der in § 556d Abs. 2 Satz 3 BGB 
genannten Indikatoren erfüllt sein.

bb. Datenquellen und Operationalisie-
rung

In einem weiteren Schritt hat der 
Gutachter die für das Kriterium 
„überdurchschnittlich stark steigen-
de Mieten“ zur Verfügung stehen-
den Datenquellen ermittelt, um es 
messbar und damit beurteilbar zu 
machen.

Der Gutachter stellt dar, dass zur 
Berechnung der Mietpreissteige-
rungsraten entweder auf Mietprei-
se bestehender Mietverhältnisse 
(Bestandsmieten oder Vertragsmie-
ten), auf die Mietpreise für Neu-
vermietungen (Marktmieten oder 
Neuvertragsmieten) oder auf die 
ortsübliche Vergleichsmiete abge-
stellt werden kann. Der Gutachter 
befürwortet vor dem Hintergrund 
der Regelungsintention des § 556d 
BGB, Neuvertragsmieten zu regu-
lieren, als Bezugspunkt die Neuver-
tragsmieten zu wählen.

Der Gutachter weist jedoch darauf 
hin, dass zur Ermittlung der Neuver-
tragsmieten amtliche Mietpreisinfor-
mationen in erforderlicher zeitlicher 

Aktualität und regionaler Auflösung 
beispielsweise im Mikrozensus, 
der EVS (Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe) oder dem SOEP 
(Sozio-oekonomisches Panel) nicht 
zur Verfügung stehen. Im Mikro-
zensus werden Daten zu Mietprei-
sen nur im Vierjahresrhythmus erho-
ben; der Stichprobenumfang lasse 
eine unmittelbare Auswertung auf 
Kreis- oder Gemeindeebene nicht 
zu. Mietspiegel werden nur in be-
stimmten Gemeinden erstellt. Eine 
statistische Berechnung von durch-
schnittlichen Mietpreisen für Woh-
nungen, die in einem bestimmten 
Jahr in einer bestimmten Gemeinde 
angemietet wurden, ist anhand re-
präsentativ erhobener Daten daher 
nicht flächendeckend möglich.

Ersatzweise ist daher auf Daten pri-
vater Anbieter zurückzugreifen, die 
Mietangebote aus Print- und On-
linemedien auswerten. Diese ba-
sieren auf der portalübergreifenden 
Datenbankarchivierung von Miet-
annoncen des Datendienstleisters 
IDN Immodaten GmbH. Der Vorteil 
dieser Daten liegt in der kleinräu-
migen Verfügbarkeit und in der im 
Vergleich zu amtlichen Daten oder 
dem Mikrozensus höheren Aktu-
alität. Die Datenqualität ist jedoch 
nicht mit einer erwartungstreuen 
oder repräsentativen Erhebung 
vergleichbar. Insbesondere Woh-
nungen, die selten oder gar nicht 
am freien Markt angeboten werden, 
sind über derartige Datenquellen 
nicht ausreichend zu erfassen. Dies 
gilt insbesondere für preisgebunde-
ne Wohnungen, die durch Anbieter-
portale selbst vermarktet werden, 
oder für Wohnungen, die in priva-
ten, informellen Märkten oftmals im 
Bekanntenkreis vergeben werden. 
Dazu kommt, dass die Daten im 
Rohzustand von einem gewissen 
Anteil an Falschangaben und vor 
allem an Doppeleinträgen geprägt 
sind. Vor Verwendung wurden die 
Angaben daher umfangreichen 
Kontroll- und Anpassungsrechnun-
gen unterzogen (vgl. Seiten 72–75 
des Gutachtens).
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Weiterhin wurden, um den Einfluss 
der dargestellten qualitativen Ver-
schiebungen in der zugrundelie-
genden Stichprobe zu minimieren, 
anstelle von einfachen Mittelwerten 
regressionsanalytisch ermittelte 
Medianmieten verwendet, die für 
Wohnungen vergleichbarer Größe 
und für die gleiche Baualtersklasse 
gelten. Als Zeitraum für die Berech-
nung dieser hedonisch bereinigten 
Medianmietpreissteigerungen im 
Jahresmittel wurde die Periode von 
2012 bis 2017 gewählt, um über ei-
nen längeren Zeitraum bestehende 
Wachstumstrends sicher von kurz-
fristigen Mietpreisschwankungen 
unterscheiden zu können.

Hinsichtlich der Einzelheiten der 
Berechnung der hedonisch bereinig-
ten Medianmietpreissteigerung im 
Jahresmittel im Zeitraum von 2012 
bis 2017 wird auf die methodischen 
Erläuterungen auf Seiten 72–75 des 
Gutachtens Bezug genommen.

Unter Verwendung der zur Verfü-
gung stehenden Daten konnten 
für 2042 Gemeinden ausreichen-
de Fallzahlen ermittelt werden, um 
Mietpreissteigerungsraten berech-
nen zu können; für 14 Gemeinden 
war eine Berechnung auch unter 
Zusammenfassung mehrerer Ge-
meinden nicht möglich. Um keine 
fehlenden Werte in der Gesamt-
auswertung zu erhalten, wurde die 
Tatsache eines mangels Fallzahlen 
nicht beobachtbaren Vermietungs-
geschehens mit einer Mietpreisstei-
gerungsrate von 0,0 % p. a. gleich-
gesetzt (vgl. die Ausführungen im 
Gutachten auf Seiten 72–75).

Ausgehend von dieser Datengrund-
lage konnte im Mittel eine Miet-
preissteigerung von fast 4 % p. a. 
über fünf Jahre ermittelt werden. 
Dabei verzeichnet die Hälfte der 
Gemeinden Preissteigerungen von 
mindestens 3,8 % p. a., bei den 10 % 
der Gemeinden mit den höchsten 
Steigerungsraten lagen die mittleren 
Mietpreissteigerungen bei mindes-
tens 5,7 % p. a. Eine Darstellung der 

Einzelwerte ist den Seiten 103   –176 
des Gutachtens zu entnehmen.

Betrachtet man die räumliche Ausprä-
gung des Mietpreiswachstums, zeigt 
sich, dass die höchste Mietpreisdyna-
mik nicht in den Kerngemeinden der 
Ballungsräume zu beobachten ist, 
sondern in deren Umland. Besonders 
auffällig ist dies beispielsweise im 
Raum Würzburg, Augsburg, Lands-
hut und Deggendorf. Dies deutet auf 
gewisse Sättigungseffekte beim Miet-
preiswachstum hin, wodurch es auf-
grund des hohen Mietpreisniveaus 
in den Kernstädten zu einer allmäh-
lichen Abwanderung der Nachfrage 
in die Umlandgemeinden kommt. Die 
relativ großen Bereiche hohen Miet-
preiswachstums an der Peripherie 
des erweiterten Großraums Ingol-
stadt (Teile der Landkreise Kelheim, 
Pfaffenhofen, Neuburg-Schroben-
hausen, Eichstätt, Weißenburg) sind 
vermutlich ebenfalls Ausdruck einer 
Nachfrageverschiebung in die gut 
angebundenen ländlichen Regionen.

cc. Festlegung und Begründung des 
Schwellenwerts

In einem weiteren Schritt wird sodann 
der Schwellenwert des Kriteriums 1 
definiert, bei dessen Überschreiten 
das Kriterium und damit auch der 
Indikator des § 556d Abs. 2 Satz 3 
Nummer 1 BGB („…die Mieten deut-
lich stärker steigen als im bundeswei-
ten Durchschnitt“) hinreichend gesi-
chert als erfüllt gelten kann.

Als Bezugspunkt für die Ermittlung 
des Schwellenwerts für die Markt-
mietpreissteigerungen bietet sich 
die mittlere Angebotsmietpreisent-
wicklung an. Denn während der aus 
Bestandsmieten ermittelte landes-
weite Index eine äußerst geringe 
Volatilität aufweist und im Untersu-
chungszeitraum 2012 bis 2017 nur 
mit einer Wachstumsrate von 1,3 % 
bis 1,7 % p. a. zunimmt, zeigen die 
Angebotsmieten eine deutlich höhe-
re Volatilität. So weisen im Zeitraum 
2012 bis 2017 die hedonisch berei-
nigten Medianmieten eine mittlere 
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jährliche Wachstumsrate von 3,1 % 
auf. Dieser Wert unterscheidet sich 
von dem oben aufgeführten Mittel-
wert, da dieser aus den mittleren 
Wachstumsraten der einzelnen Ge-
meinden errechnet wurde, wodurch 
die Wachstumsraten in großen und 
kleinen Gemeinden gleichgewichtet 
wurden. Bei der bayernweit gepool-
ten Stichprobe fließen die Mieten 
in den größeren Städten mit mehr 
Fallzahlen entsprechend mit höhe-
rem Gewicht in die Berechnung ein.

Die Festlegung des konkreten 
Schwellenwerts darf aus den fol-
genden Gründen jedoch nicht zu 
niedrig angesetzt werden:

 – Angebotsmieten bilden nur 
einen nicht repräsentativen 
Ausschnitt des Vermietungs-
geschehens ab, der zudem 
je nach Gemeindesituation 
unterschiedlich groß ausfällt. 
Da insbesondere private so-
wie genossenschaftliche und 
kommunale Vermieter andere 
Vermietungskanäle nutzen, 
ist anzunehmen, dass der be-
obachtbare Teil der Angebote 
eher höherpreisigen Segmen-
ten zuzuordnen ist, die auch 
ein besonders hohes Mietpreis-
wachstum zeigen.

 – Die Auswertung wurde dabei 
unter der Prämisse vorge-
nommen, dass der Anteil des 
Vermietungsgeschehens am 
Gesamtmarkt, der über Ange-
botsmieten untersucht wer-
den kann, hinsichtlich seiner 
relativen Positionierung im 
Gesamtmarkt (und damit sei-
nem Mietpreis in Relation zum 
Gesamtmarkt) zeitkonstant ist. 
Zwei Anzeichen deuten jedoch 
darauf hin, dass diese Annah-
me nicht erfüllt ist. Zum einen 
nimmt die Fallzahl im Datensatz 
in 70 % der Gemeinden vom 
Jahr 2012 bis zum Jahr 2017 
ab, in 17 % der Gemeinden um 
mehr als 50 %. Dies kann durch 
ein insgesamt geringer werden-

des Transaktionsvolumen er-
klärt werden, da die Umzugsbe-
reitschaft bei stark gestiegenen 
Mieten immer mehr abnimmt. 
Denkbar sind jedoch auch Aus-
weichbewegungen in andere 
Vermarktungskanäle; so kann 
zum Beispiel der starke Anstieg 
möblierter Vermietungsange-
bote als Ausweichreaktion auf 
mietpreisliche Regulierungen 
interpretiert werden. Die Folgen 
für die berechneten Mietpreis-
wachstumsraten sind daher 
nicht eindeutig zu beurteilen. 
Insgesamt ist zu vermuten, 
dass bei abnehmender Ange-
botszahl eher die höherpreisi-
gen Segmente weiter öffentlich 
angeboten werden.

Beide Sachverhalte erfordern da-
her, dass der Schwellenwert relativ 
hoch angesetzt werden muss, um 
für den nicht vollständig beobacht-
baren Gesamtmarkt zu einer sach-
gerechten Einstufung zu kommen.

Unter diesen Prämissen ist der 
Schwellenwert beim doppelten Wert 
der bayernweit mittleren Wachs-
tumsrate der hedonisch bereinigten 
Medianmieten, gerundet 6 % p. a., 
anzusetzen.

dd. Ergebnis zu Kriterium 1

164 Gemeinden in Bayern erfüllen 
nach Datenlage das Kriterium der 
überdurchschnittlich stark steigen-
den Mieten. Dies entspricht einem 
Anteil von 8 % aller Gemeinden. 
Eine Auflistung der einzelnen Ge-
meinden ist dem Gutachten auf den 
Seiten 18 und 19 zu entnehmen. 
Die Darstellung der Einzelwerte ist 
den Seiten 103–176 des Gutach-
tens zu entnehmen.

b. Kriterium 2: Überdurchschnittliche Miet-
belastung der Haushalte

aa. Aussagefähigkeit

Auch den in § 556d Abs. 2 Satz 3 
Nummer 2 BGB aufgeführten In-
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dikator der überdurchschnittlichen 
Mietbelastung der Haushalte hat 
der Gutachter als Kriterium 2 zu-
nächst auf seine Aussagefähigkeit 
hin überprüft.

Die mittlere Mietbelastungsquo-
te in einer Gemeinde beschreibt, 
welchen Anteil des verfügbaren 
Haushaltseinkommens ein Mieter-
haushalt für die Wohnungsmiete 
aufzubringen hat.

Bei diesem Kriterium ist zu berück-
sichtigen, dass Wohnkostendiffe-
renziale zwischen städtischen und 
ländlichen Räumen nicht nur durch 
Einkommensunterschiede kompen-
siert werden, sondern auch durch 
eine Anpassung der Wohnfläche. 
Angesichts der unterschiedlichen 
Preissensibilität unterschiedlicher 
Haushaltsgrößen kann diese An-
passung unterschiedlich stark aus-
fallen. Im Extremfall können Haus-
halte durch massive Einschränkung 
des Wohnkonsums (unter das ge-
sellschaftlich akzeptable Maß) ihre 
Mietbelastungsquote so weit nach 
unten anpassen, dass Überbelas-
tungen empirisch nicht mehr nach-
weisbar sind.

Ferner ist zu berücksichtigen, dass 
sich die Entwicklung von Neuver-
tragsmieten in Gebieten mit einer 
sehr hohen Wohnungsnachfrage 
anders gestaltet als in Gebieten mit 
vergleichsweise entspannten Woh-
nungsmärkten.

Vor diesem Hintergrund bedarf 
es bei dem Kriterium „überdurch-
schnittliche Mietbelastung der 
Haushalte“ einer differenzierten re-
gionalen Betrachtung.

bb. Datenquellen und Operationalisie-
rung

Für die gemeindespezifische Be-
rechnung der Mietbelastungsquote 
sind Angaben zum Einkommen, 
zum Mietpreis, zum Wohnkonsum 
und zur Haushaltsgröße auf Ge-
meindeebene notwendig. Aufgrund 

der Größe des Stichprobenumfangs 
und der vorhandenen Informationen 
zu Soziodemographie, Wohnsituati-
on (Miete/Eigentum, Wohnfläche) 
und Haushaltseinkommen eignet 
sich der Mikrozensus mit der Zusat-
zerhebung Wohnen aus dem Jahr 
2014 als aktuellste und am tiefsten 
regionalisierbare Datenquelle, die 
sowohl Informationen zur Vertrags-
miete als auch zu dem Einkommen 
auf Haushaltsebene enthält. Die 
Stichprobe des Mikrozensus erlaubt 
aufgrund der geringen Fallzahlen 
jedoch keine statistisch valide em-
pirische Ermittlung von mittleren 
Mietbelastungsquoten für einzelne 
Landkreise oder kreisfreie Städte 
mit Ausnahme von München, Augs-
burg und Nürnberg. Die Gemeinde-
ebene kann damit nicht direkt unter-
sucht werden. Daher war auf einen 
regressionsanalytischen Ansatz zur 
Bestimmung von gemeindestruk-
turtypischen Mietbelastungsquoten 
aus dem Mikrozensus zurückzu-
greifen. Um zu vermeiden, dass 
Fälle mit Flächenunterversorgung  
- und damit einer ergebnisverzer-
renden Senkung der Mietkosten-
belastung - als Reaktion der Haus-
halte auf zu hohe Mietkosten in 
die Auswertung gelangen, wurden 
Haushalte, die die Flächennormen 
der bayerischen Wohnbauförde-
rung unterschreiten, von der Aus-
wertung ausgeschlossen.

Hinsichtlich der Einzelheiten der 
Ermittlung der mittleren gemein-
despezifischen Mietbelastungs-
quote 2014 (bruttokalt) wird auf die 
methodischen Erläuterungen auf 
den Seiten 76–82 des Gutachtens 
Bezug genommen.

Die Mietbelastungsquote für den 
betrachteten Zweipersonenhaus-
halt lag innerhalb einer Spanne von 
16 % bis 31 % im Mittel bei 21 %. 
Die Quoten in dem Perzentil mit den 
höchsten Belastungsquoten lagen 
im Mittel bei 25 % und mehr.

Nach den Ermittlungen des Gut-
achters konzentrieren sich die Ge-
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meinden mit überdurchschnittlicher 
gemeindestrukturtypischer Mietbe-
lastungsquote auf die verstädterten 
Regionen der Ballungsräume Mün-
chen mit Schwerpunkt im südlichen 
Umland der Stadt und Nürnberg. 
Daneben weisen größere kreisfreie 
Städte eine strukturell höhere Miet-
belastungsquote auf. Im ländlichen 
Raum sind überdurchschnittliche 
Belastungen vor allem im Voralpen- 
und Alpenraum erkennbar. Dies ist 
damit zu erklären, dass die touris-
tische Nutzung eine Konkurrenz-
situation herbeiführt und diese in 
erhöhten Mieten resultiert.

cc. Festlegung und Begründung des 
Schwellenwerts

In einem weiteren Schritt wird 
sodann der Schwellenwert des 
Kriteriums 2 definiert, bei des-
sen Überschreiten das Kriterium 
und damit auch der Indikator des 
§ 556d Abs. 2 Satz 3 Nummer 2 
BGB („…die durchschnittliche 
Mietbelastung der Haushalte den 
bundesweiten Durchschnitt deut-
lich übersteigt“) hinreichend gesi-
chert als erfüllt gelten kann.

Der Gutachter erklärt hierzu, dass 
als Faustregel häufig eine Mietbe-
lastung bis 30 % des Äquivalen-
zeinkommens (das Äquivalenz- 
einkommen ist ein anhand der 
Haushaltsgröße korrigierter Ein-
kommensbegriff, der degressive 
Kostenvorteile größerer Haushalts-
verbünde bei Konsumausgaben, 
wie z. B. Wohnkosten, ausgleichen 
soll) als vertretbar eingestuft wird. 
OECD und EU-SILC sehen eine 
Mietbelastungsquote (housing cost 
burden rate) von 40 % als obere Zu-
mutbarkeitsgrenze an.

Eine direkte Bezugnahme auf den 
bundesweiten Durchschnitt als 
Schwellenwert ist jedoch nicht ge-
rechtfertigt, da die Mietbelastung in 
Ballungsräumen strukturell bereits 
über dem bundesweiten Durch-
schnitt liegt, was durch Standort-
vorteile, wie z. B. geringere Kosten 

für den Arbeitsweg, die ein Haushalt 
dort genießt, entsprechend ausge-
glichen wird. Maßgeblich für die 
Beurteilung einer besonderen Ver-
sorgungsgefährdung muss daher 
nicht das Niveau der Mietkosten-
belastung, das durch strukturelle 
Unterschiede entsteht, sondern 
die zusätzliche Mehrbelastung, die 
durch die besondere Versorgungs-
gefährdung aufgrund großer Nach-
frage auf den Wohnungsmärkten 
entsteht, sein.

Hinsichtlich der Schwellenwertfest-
legung erscheint es aus folgenden 
Gründen sachgerecht, die Über-
schreitung des Schwellenwerts der 
Mietkostenbelastung nicht allein als 
hinreichende Bedingung einer be-
sonderen Versorgungsgefährdung 
anzusehen und damit einen beson-
ders hohen Schwellenwert anzu-
nehmen, sondern als notwendige 
Bedingung, die durch weitere Sach-
verhalte, die sich aus den übrigen 
der in § 556d Abs. 2 Satz 3 BGB 
genannten Indikatoren ergeben, 
präzisiert werden muss:

Zum einen ist zu berücksichtigen, 
dass die Mikrozensuserhebung zur 
Wohnsituation nur alle vier Jahre 
stattfindet, der aktuellste verfüg-
bare Jahrgang ist 2014. Aufgrund 
dessen sind Aussagen zur Dyna-
mik der Wohnkostenbelastung und 
damit die Beantwortung der Frage, 
inwieweit die Wohnkostenbelastung 
sich aufgrund einer momentanen 
Versorgungsgefährdung von ihrem 
strukturellen Niveau entfernt hat, 
nicht möglich.

Zum andern ist zu berücksichtigen, 
dass mit zunehmender mittlerer 
Mietkostenbelastung die Gefähr-
dung durch Wohnkostenüberbe-
lastung von Haushalten im unteren 
und mittleren Einkommensbereich 
zunimmt. Nach der Studie der IWU 
„Wohnsituation und Wohnkosten 
von Haushalten im Niedrigeinkom-
mensbereich“ aus dem Jahr 2008 
lag bereits bei einer mittleren Wohn-
kostenbelastung aller Haushalte 
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von 25 % (bruttowarm) die mittlere 
Wohnkostenbelastung der Haus-
halte im Niedrigeinkommensbe-
reich ohne Transferbezugsberechti-
gung bei über 40 % und damit über 
den allgemein üblichen Schwellen-
werten einer Überbelastung.

Nach den Berechnungen des Gut-
achters lag die strukturelle Miet-
belastungsquote (bruttokalt) der 
Mieterhaushalte im Jahr 2014 im 
Mittel aller Gemeinden in Bayern 
bei 21 %, in der Hälfte der Gemein-
den herrschte eine Mietbelastungs-
quote von 20 % und mehr. Nur in 
ca. 10 % der Gemeinden lag die 
rechnerische Mietbelastungsquote 
bei mehr als 25 %. Da größere Ge-
meinden aber im Regelfall höhere 
Mietbelastungsquoten aufweisen, 
sind anteilig deutlich mehr Haushal-
te betroffen als es der geringe An-
teil der Gemeinden vermuten lässt. 
Insgesamt lag die mittlere Mietbe-
lastungsquote der Mieterhaushalte 
(ohne flächenunterversorgte Haus-
halte) bayernweit bei 26 %.

Dieser Wert wurde daher als untere 
Grenze einer notwendigen Bedin-
gung für das Vorliegen einer unan-
gemessenen Mietkostenbelastung 
festgesetzt.

dd. Ergebnis zu Kriterium 2

170 Gemeinden in Bayern erfüllen 
nach Datenlage das Kriterium der 
überdurchschnittlichen Mietbelas-
tung der Haushalte. Dies entspricht 
einem Anteil von 8,3 % aller Ge-
meinden. Eine Auflistung der ein-
zelnen Gemeinden ist dem Gut-
achten auf den Seiten 26 und 27 zu 
entnehmen. Eine Darstellung der 
Einzelwerte ist den Seiten 103–176 
des Gutachtens zu entnehmen.

c. Kriterium 3: Unzureichende Neubautätig-
keit bei wachsender Wohnbevölkerung

aa. Aussagefähigkeit

Auch der in § 556d Abs. 2 Satz 3 
Nummer 3 BGB aufgeführte Indika-

tor der unzureichenden Neubautä-
tigkeit bei wachsender Wohnbe-
völkerung der Haushalte wurde als 
Kriterium 3 zunächst auf seine Aus-
sagefähigkeit hin überprüft.

Das Kriterium beschreibt das wach-
sende Missverhältnis zwischen 
Angebot und Wohnungsnachfrage. 
Auch dieses Kriterium allein stellt 
jedoch keine hinreichende Voraus-
setzung für das Vorliegen eines an-
gespannten Wohnungsmarkts dar. 
Liegen im Wohnungsbestand aus-
reichende Leerstandsreserven vor 
oder kann der vorhandene Wohn-
raum effizienter belegt werden (z. B.  
durch Abbau von Mismatch oder 
geringerer Anteile gewerblicher 
Nutzung), kann eine wachsende 
Wohnbevölkerung in gewissem 
Umfang auch ohne proportional 
gleich starke Neubautätigkeit aus-
kommen. Es müssen daher neben 
dem Kriterium der „unzureichenden 
Neubautätigkeit bei wachsender 
Wohnbevölkerung“ noch weitere 
Voraussetzungen vorliegen, um 
eine besondere Versorgungsge-
fährdung zu angemessenen Bedin-
gungen bejahen zu können.

bb. Datenquellen und Operationalisie-
rung

Zur Feststellung, ob das Kriterium 
3 erfüllt ist, bedarf es zunächst der 
Berechnung des Wohndefizits für 
zwei Vergleichszeiträume (2011 
und 2016) und einer anschließen-
den Differenzbildung.

Als Datengrundlagen hierfür werden 
die Haushaltszahlen als primäre 
Bedarfsträger von Wohnraum und 
die Wohnungszahl benötigt. Nach-
frageseitig war zur Berechnung 
des Wohnungsdefizits die Zahl der 
wohnbedarfsrelevanten Privathaus-
halte zu ermitteln. Da in der laufen-
den Statistik keine Vollerhebung 
von Haushaltszahlen verfügbar ist, 
hat der Gutachter hierfür anhand 
regionalisierter Durchschnittswer-
te aus dem Mikrozensus 2011 bis 
2016 eine Trendfortschreibung 
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der gemeindespezifischen Haus-
haltszahlen aus dem Zensus 2011 
durchgeführt.

Zu den Einzelheiten der Berech-
nungsmethodik zur Ermittlung 
der Veränderung des Wohnungs-
defizits/-überhangs 2011–2016 in 
Prozentpunkten wird auf die Sei-
ten 83–99 des Gutachtens Bezug 
genommen.

Nach den Berechnungen betrug die 
Erhöhung des Wohnungsdefizits in 
den bayerischen Gemeinden zwi-
schen den Jahren 2011 und 2016 
im Mittel 1,8 Prozentpunkte. Insge-
samt lag die Neubautätigkeit damit 
im Mittel unter dem erforderlichen 
Bedarf. In den 10 % der Gemeinden 
mit der stärksten Abnahme des De-
fizits reduzierte sich das Defizit bzw. 
erhöhte sich der Angebotsüberhang 
um mehr als 1,9 Prozentpunkte. In 
den 10 % der Gemeinden mit der 
stärksten Zunahme des Defizits er-
höhte sich dieses um mehr als 5,6 
Prozentpunkte.

In der Entwicklung des Wohnungs-
defizits ist ein klares Stadt-Land-
Muster erkennbar. Tendenziell sind 
Regionen stärkerer Zunahme von 
Wohnungsdefiziten in den Um-
landgemeinden der Kernstädte 
zu erkennen, z. B. um Würzburg, 
Regensburg, Landshut und im 
nordöstlichen Umland von Mün-
chen. Dies deckt sich mit den Er-
kenntnissen des Kriteriums 1 zum 
Mietpreiswachstum (vgl. A.III.1.a.), 
auch wenn das räumliche Muster 
nicht vollständig identisch ist.

cc. Festlegung und Begründung des 
Schwellenwerts

In einem weiteren Schritt wird so-
dann der Schwellenwert des Kri-
teriums 3 definiert, bei dessen 
Überschreiten das Kriterium und 
damit auch der Indikator des § 556d 
Abs. 2 Satz 3 Nummer 3 BGB (un-
zureichende Neubautätigkeit bei 
wachsender Wohnbevölkerung) 
hinreichend gesichert als erfüllt gel-

ten kann.

Als untere Grenze für diesen 
Schwellenwert kommt die Zahl 0 in 
Frage, da erst oberhalb dieses Wer-
tes eine unzureichende Neubautä-
tigkeit festgestellt werden kann. 
Aus verschiedenen Gründen sollte 
der Schwellenwert jedoch deutlich 
oberhalb dieser unteren Grenze 
festgelegt werden. Zum einen stellt 
eine relative Verschlechterung des 
Verhältnisses zwischen Wohnungs-
angebot und Wohnungsnachfrage 
nicht unmittelbar eine Gefährdung 
der Wohnversorgung dar, z. B. 
wenn sie vorrangig durch Abbau 
von Leerstandsreserven erfolgt. 
Erst wenn dadurch tatsächlich ein 
Wohnungsdefizit feststellbar wird, 
ist die Versorgungslage gefährdet. 
Zum anderen ist eine unzureichen-
de Neubautätigkeit bei wachsender 
Wohnbevölkerung zumindest tem-
porär der Normalfall, da die ange-
botsseitige Reaktion der Bauwirt-
schaft infolge von Planungs- und 
Fertigstellungsprozessen erst mit 
einer gewissen zeitlichen Verzöge-
rung erfolgen kann.

Ein geeigneter Bezugsmaßstab zur 
Beurteilung, welche neubaubeding-
te Defiziterhöhung unangemessen 
wäre, ist die Geschwindigkeit, mit 
der ein solches Defizit wieder ge-
schlossen werden kann. Betrach-
tet man die relativen Bestands-
zuwächse an Wohnungen in den 
bayerischen Gemeinden im Ver-
gleichszeitraum, so liegen diese im 
Mittel aller Gemeinden bei 3,7 %, in 
den 10 % der Gemeinden mit der 
stärksten Neubautätigkeit vergrö-
ßerte sich der Wohnungsbestand 
um 6,8 %. Das bedeutet, unter 
der Annahme einer unveränderten 
Nachfrage würde sich die Ange-
botslücke von 1,8 Prozentpunkten, 
die sich rechnerisch zwischen 2011 
und 2016 im Mittel aller Gemein-
den ergeben hat, in durchschnitt-
lich 2,5 Jahren schließen. Um nur 
solche Gemeinden zu erfassen, in 
denen auch über diese kurzfristi-
ge Betrachtungsweise Angebots-
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lücken aufgrund unzureichender 
Neubautätigkeit bestehen dürften, 
erscheint ein Schwellenwert sach-
gerecht, der sich an der Neubau-
kapazität der Gemeinden bemisst. 
Eine Defizitvergrößerung in der 
Größenordnung des 90 %-Perzen-
tils in Höhe von ca. 6 Prozentpunk-
ten (gerundet) als Schwellenwert 
erscheint damit angemessen.

dd. Ergebnis zu Kriterium 3

172 Gemeinden in Bayern erfüllen 
nach Datenlage das Kriterium der 
unzureichenden Neubautätigkeit 
bei wachsender Wohnbevölke-
rung. Dies entspricht einem Anteil 
von 8,4 % aller Gemeinden. Eine 
Auflistung der einzelnen Gemein-
den ist dem Gutachten auf den Sei-
ten 33 und 34 zu entnehmen. Eine 
Darstellung der Einzelwerte ist den 
Seiten 103–176 des Gutachtens zu 
entnehmen.

d. Kriterien 4 und 5: Geringer Leerstand 
bei großer Nachfrage

Da zwischen den Kriterien „geringer 
Leerstand“ und „große Nachfrage“ (In-
dikator „geringer Leerstand bei großer 
Nachfrage“ gemäß § 556d Abs. 2 Satz 3 
Nummer 4 BGB) in einem Wohnungs-
markt kausale Beziehungen bestehen, 
werden diese vom Gutachter zusam-
mengefasst diskutiert.

aa. Aussagefähigkeit

Das Kriterium „Leerstand“ kann un-
terschiedlich verstanden werden. 
Leerstand kann einerseits anhand 
des Vertragsstatus dahingehend 
definiert werden, dass kein laufen-
der Mietvertrag besteht. Daneben 
kann Leerstand physisch dahinge-
hend beschrieben werden, dass 
der Wohnraum tatsächlich nicht ge-
nutzt wird, erkennbar an fehlender 
Möblierung bzw. fehlendem Wasser- 
und Stromverbrauch; insoweit sind 
aber erhebliche Ungenauigkeiten 
zu vergegenwärtigen, zum Beispiel 
in Fällen von Zweitwohnungen, Fe-
rienwohnungen bzw. während des 

Aufenthalts des Bewohners in einem 
Pflegeheim oder nach dem Tod ei-
nes Bewohners. Zur Ermittlung von 
Versorgungsengpässen ist „Leer-
stand“ am zielführendsten als auf 
dem Markt verfügbares Angebot zu 
definieren. Danach ist Leerstand 
mehr oder weniger gleichbedeutend 
mit dem Annoncierungszeitraum, 
d.h. dem Zeitraum, in dem eine 
Wohnung auf dem Markt angebo-
ten wird. Dieser Leerstand ist in der 
Regel jedoch nicht durch die Kate-
gorien „physisch leerstehend“ oder 
„vertragsfrei“ gekennzeichnet, son-
dern stellt als Fluktuationsreserve 
die Menge der momentan durch um-
zugswillige Haushalte freiwerden-
den Wohnungen dar, da Haushalte 
in der Regel im Umzugsfall kurz-
fristig zwei Wohnungen vertraglich 
nutzen. Daten stehen aufgrund der 
Operationalisierung in Umfragen je-
doch nur zum physischen Leerstand 
bzw. zum vertragsfreien Zustand zur 
Verfügung. Die Fluktuationsleerstän-
de werden erst dann erfasst, wenn 
es zu einer so weit verzögerten 
Weitervermietung kommt, dass zwi-
schenzeitlich tatsächlich vertrags-
freie Zeiten entstehen. In der Praxis 
ist jedoch davon auszugehen, dass 
die Dauer von vertragsfreien Zu-
ständen tatsächlich negativ mit der 
Vermietbarkeit korreliert, d. h. dass 
Bestände in Märkten mit starkem 
Nachfrageüberhang kürzere Aus-
fallzeiten verzeichnen. Damit kann 
das Merkmal „Leerstand“ im Sinne 
von „ohne laufenden Mietvertrag“ 
eingeschränkt als Hilfsgröße für den 
Sachverhalt „geringe Fluktuationsre-
serve aufgrund hoher (unbefriedig-
ter) Nachfrage“ verwendet werden.

Im Hinblick auf das Kriterium „große 
Nachfrage“ ist auszuführen, dass 
die Nachfrage nach frei werdenden 
Wohnungen aus zwei Gruppen von 
Haushalten entstammen kann: Eine 
Gruppe (mismatchbedingte Nach-
frage) stellen alle wohnbedarfsrele-
vanten Haushalte am Ort dar, die in 
einer Periode eine andere Wohnung 
suchen, weil die bisherige nicht 
mehr ihren Wohnbedürfnissen ent-
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spricht. Diese Nachfrage ist ange-
botsneutral, da ihr eine gleichgroße 
Zahl freiwerdender Wohnungen ge-
genübersteht. Die andere Gruppe 
(Neunachfrage) stellen die zuwan-
dernden wohnbedarfsrelevanten 
Haushalte dar, deren Nachfrage nur 
in Höhe der gleichzeitigen Fortzüge 
angebotsneutral befriedigt werden 
kann, sowie Haushalte am Ort, die 
bislang nicht über eine eigene Woh-
nung verfügen, aber bedarfsrele-
vant sind. Dies können neu gegrün-
dete oder bislang wohnungslose 
Haushalte sein (z. B. Haushalte in 
Sammel- oder Gemeinschaftsun-
terkünften). Nicht bedarfsrelevant 
sind dagegen alle Haushalte, die 
zwar als eigene Wirtschaftseinheit 
zählen (Wirtschaftshaushalte), aber 
aufgrund persönlicher Wohnprä-
ferenzen keine eigene Wohnung 
nachfragen.

Eine „große Nachfrage“ ist immer 
dann gegeben, wenn die Zahl der 
zur Verfügung stehenden Woh-
nungen geringer als die Zahl der 
gesamten Bedarfe ist, also wenn 
Wohnbedarfe unbefriedigt bleiben. 
Mismatch kann sich dabei sowohl 
auf die Art und Größe der Wohnung, 
damit indirekt auch auf die Bezahl-
barkeit, als auch auf die Art des Ver-
tragsverhältnisses beziehen, also 
wenn etwa ein Familienhaushalt 
mangels Angeboten an (kleineren) 
Eigenheimen auf eine Mietwohnung 
angewiesen ist. Da ein Mismatch 
zwischen tatsächlichem Wohnver-
hältnis und Wohnbedarfen nicht in 
der erforderlichen regionalen Ge-
nauigkeit empirisch überprüfbar 
ist, können qualitative Aspekte der 
unbefriedigten Nachfrage nicht als 
Kriterium herangezogen werden.

bb. Datenquellen und Operationalisie-
rung

Mangels Daten zum Fluktuations-
leerstand musste hilfsweise auf 
Daten zum physischen Leerstand 
und den Zustand der Vertragsfrei-
heit zurückgegriffen werden. Hierfür 
standen verschiedene Datenquel-

len mit landesweiter Abdeckung zur 
Verfügung: Während im Zensus 
räumlich hochauflösende Leer-
standsdaten nach Marktsegmen-
ten vorliegen, die aber auch nicht 
marktfähige Wohnungen umfassen 
und zudem nur für den Zeitpunkt 
2011 verfügbar sind, bietet der CB-
RE-empirica-Leerstandsindex (CEL) 
jährlich durch Schätzungen anhand 
des Mikrozensus und der amtlichen 
Statistik sowie Experteneinschät-
zungen fortgeschriebene Daten zu 
nicht vermieteten, aber marktfähigen 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 
auf Kreisebene. Die beiden Daten-
quellen wurden daher zusammen-
geführt, wobei der Zensus 2011 ein 
Maß für das gemeindespezifische 
Leerstandsniveau vorgibt, und der 
CBRE-empirica-Leerstandsindex 
(CEL) für die Fortschreibung bis zum 
Jahr 2016 verwendet wurde.

Unter dem Kriterium „große Nach-
frage“ ist die nicht angebotsneut-
ral zu befriedigende Nachfrage zu 
verstehen. Diese entspricht dem 
Wohnungsdefizit, also dem Miss-
verhältnis zwischen der Zahl der zur 
Verfügung stehenden Wohnungen 
und der Zahl der bedarfsrelevanten 
Haushalte.

Hinsichtlich der Einzelheiten der 
rechnerischen Ermittlung des 
Wohnungsdefizits bzw. des Woh-
nungsüberhangs 2016 sowie der 
Leerstandsrate 2016 wird auf die 
methodischen Erläuterungen auf 
den Seiten 83–102 des Gutachtens 
Bezug genommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Operationalisierung im Gutach-
ten das Defizit als den Anteil der 
bedarfsrelevanten Haushalte ohne 
Wohnung an allen bedarfsrelevan-
ten Haushalten definiert. Ein beste-
hendes Wohndefizit in Form von un-
versorgten Haushalten weist damit 
einen positiven Wert aus. Stehen 
rechnerisch mehr Wohnungen zur 
Verfügung als Bedarfshaushalte, 
dann weist das Kriterium Wohnde-
fizit einen negativen Wert aus, der 
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für einen Angebotsüberhang steht. 
Ein Wert von 3 % beim Wohndefizit 
bedeutet demnach beispielsweise, 
dass 3 v. H. aller bedarfsrelevanten 
Haushalte rechnerisch nicht über 
eine Wohnung verfügen. Ein Wert 
von -7 % bedeutet, dass auf 100 
bedarfsrelevante Haushalte rech-
nerisch 107 Wohnungen entfallen.

Die fortgeschriebene Leerstandsra-
te für 2016 liegt nach den Berech-
nungen des Gutachters im Bereich 
von 0,6 % bis 19,5 %, im Mittel aller 
Gemeinden bei 4 %. Die Hälfte aller 
Gemeinden weist eine Leerstands-
rate von 3,7 % oder weniger auf. 
Die 10 % der Gemeinden mit den 
geringsten Leerstandsraten weisen 
Raten von 1,97 % oder weniger auf. 
Das Wohndefizit betrug im Mittel al-
ler Gemeinden -6 %, d. h. auf 100 
Bedarfshaushalte kommt im Mittel 
aller Gemeinden rechnerisch ein 
Wohnangebot von 106 Wohnun-
gen. Die Spannbreite lag zwischen 
-25 % und 19 %. Ein rechnerisches 
Überangebot von weniger als 1,2 % 
war nur in 10 % der Gemeinden vor-
zufinden.

Das Wohnungsdefizit unterliegt 
insgesamt einer wesentlich höhe-
ren Streuung als die Leerstands-
rate. Während die Leerstandsrate 
nach unten auf Null begrenzt ist, 
kann das Defizit positive und ne-
gative Werte annehmen, umfasst 
also eine größere Bandbreite an 
Ergebnissen. Dazu kommt, dass 
das Defizit anhand des rechnerisch 
verfügbaren Wohnungsbestands 
ermittelt wird, zu dem allerdings 
auch Wohnungen zählen, die nicht 
zu Wohnzwecken zur Verfügung 
stehen, während der Leerstand 
nur auf den wohnlich genutzten 
Anteil der Wohnungen Bezug 
nimmt. Entsprechend werden auf 
der Nachfrageseite bei der Leer-
standsrate implizit nur tatsächliche 
Wohnhaushalte berücksichtigt, 
während bei der Berechnung des 
Wohndefizits eine Bedarfsnorm un-
terstellt wird, nämlich die Gesamt-
zahl der wohnbedarfsrelevanten 

Haushalte, ohne Rücksicht darauf, 
ob sie momentan über eine Woh-
nung verfügen oder nicht.

Ein deutlicher Zusammenhang be-
steht zwischen der Höhe der Leer-
standsraten in Bayern und dem 
Urbanisierungsgrad einer Gemein-
de. Zudem sind sehr geringe rech-
nerische Leerstände in Teilen des 
Alpenraums zu erkennen.

Vergleicht man die Ergebnisse 
zum Kriterium „Leerstand“ und die 
Ergebnisse zur Nachfrage, lässt 
sich grundsätzlich ein vergleich-
bares Muster von Stadt-Land-Ge-
gensätzen erkennen, das aller-
dings nicht deutlich ausgeprägt ist 
und eine größere Streuung auf-
weist. Zudem sind auffällige Ein-
zelgemeinden mit hohen Defiziten 
außerhalb der Ballungsräume zu 
erkennen. Mögliche Ursachen für 
derartige Ausreißer sind vermut-
lich in lokalen Sondereffekten zu 
suchen, z. B. durch Flüchtlingszu-
wanderung, die gerade in kleinen 
Gemeinden zu hohen relativen 
Bevölkerungszuwächsen beitru-
gen. Da über die tatsächliche zu-
künftige Wohnbedarfsrelevanz 
dieser Bevölkerung vor Ort keine 
Erkenntnisse vorlagen, konnten 
derartige Sondereffekte bei der 
Auswertung der Daten nicht sepa-
rat berücksichtigt werden.

cc. Festlegung und Begründung des 
Schwellenwerts

Angesichts der üblichen Vertrags-
laufzeiten sowie der Möglichkeit 
zur Absprache zwischen Vor- und 
Nachmietern resultiert bei einer 
mittleren Wohndauer von zehn Jah-
ren und einem Monat Vermittlungs-
phase mit Doppelbelegung ein 
notwendiger Fluktuationsleerstand 
von 0,83 % (zur Berechnung siehe 
Seite 42 des Gutachtens). Gerade 
in Mietwohnungsmärkten, die sich 
durch schnelle Weitervermietung 
auszeichnen, ist also eine sehr 
geringe Fluktuationsleerstandsrate 
erforderlich. Geht man davon aus, 
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dass alle zehn Jahre zwei Mona-
te Mietausfall wegen zumindest 
grober Instandhaltung entstehen, 
resultiert hieraus eine zusätzliche 
technische Leerstandsrate von 
1,6 %. Orientiert man sich an der 
Berechnung nach der Zweiten Be-
rechnungsverordnung, in der kal-
kulatorische Mietausfälle in Höhe 
von 2 % angesetzt werden, kommt 
man auf ähnliche Größenordnun-
gen. Insgesamt ergibt sich für die 
Leerstandsrate also ein Wert von 
mindestens ca. 2,5 – 3  %. Dies 
steht im Einklang mit den üblichen 
Einschätzungen (z. B. in Bundes-
institut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) im Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung 
(BBR), Hrsg (2017): BBSR-Berich-
te KOMPAKT 02/2017.) Vor die-
sem Hintergrund hat der Gutachter 
eine Leerstandsrate von 3 % als 
Schwellenwert gewählt.

Da zwischen der Leerstandsra-
te und dem Wohnungsdefizit ein 
kausaler Zusammenhang besteht, 
ließe sich theoretisch der Schwel-
lenwert für das Wohnungsdefizit 
entsprechend dem Schwellenwert 
für die Leerstandsrate festlegen. 
Der empirische Befund zum vor-
diskutierten Modell zeigt jedoch, 
dass der Zusammenhang in der 
Realität einer großen Streubreite 
unterliegt. Legt man eine Anpas-
sungskurve durch die Beobachtun-
gen, zeigt sich, dass für einen Wert 
von 0 % die Werte für die Leer-
standsrate größtenteils im Bereich 
von ca. 1 % bis 5 % liegen; im Mit-
tel entspricht einer Leerstandsrate 
von 3 % also ein Wohnungsdefizit 
von ca. 0 %.

dd. Ergebnis zu Kriterium 4

707 Gemeinden in Bayern erfüllen 
nach Datenlage das Kriterium einer 
niedrigen Leerstandsrate. Dies ent-
spricht etwa einem Drittel aller baye-
rischen Gemeinden. Eine Auflistung 
der einzelnen Gemeinden ist dem 
Gutachten auf den Seiten 45–51 zu 
entnehmen. Eine Darstellung der 

Einzelwerte ist den Seiten 103–176 
des Gutachtens zu entnehmen.

Die Bezugnahme auf eine Mindest-
leerstandsreserve führt also zu-
nächst zu einer relativ großen Zahl 
von Gemeinden, die das Kriterium 4 
erfüllen. Dies darf jedoch nicht da-
hingehend interpretiert werden, dass 
die entsprechenden Gemeinden da-
mit bereits eine Versorgungsgefähr-
dung aufweisen würden, da sich ein 
solcher Schluss erst im Zusammen-
spiel mit den weiteren zu erfüllenden 
Kriterien ergeben kann.

ee. Ergebnis zu Kriterium 5

127 Gemeinden in Bayern erfüllen 
nach Datenlage das Kriterium ei-
nes hohen Wohnungsdefizits. Dies 
entspricht einem Anteil von ca. 6 % 
der bayerischen Gemeinden. Eine 
Auflistung der einzelnen Gemein-
den ist dem Gutachten auf den Sei-
ten 52 und 53 zu entnehmen. Eine 
Darstellung der Einzelwerte ist den 
Seiten 103–176 des Gutachtens zu 
entnehmen.

e. Auswahlregeln

Um auf der Grundlage der gefundenen 
Kriterien festzulegen, welche Kriterien 
kumulativ vorliegen müssen, um eine 
besondere Gefährdung der Wohnver-
sorgung zu angemessenen Bedingun-
gen feststellen zu können, hat der Gut-
achter Auswahlregeln festgelegt.

Der Gutachter hat sich hierbei für ein 
Verfahren kumulativ zu erfüllender 
gleichgewichteter Kriterien entschieden. 
Diese Kumulation wird auf der Grundla-
ge verschiedener logischer Verknüpfun-
gen vorgenommen.

aa. Korrelationsanalyse

Um die Verknüpfung der Kriterien 
und - darauf aufbauend - Auswahl-
regeln basierend auf den Kausal-
zusammenhängen festlegen zu 
können, hat der Gutachter zunächst 
die statistischen Zusammenhänge 
zwischen den fünf gleichgewichte-
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ten Kriterien mittels einer Korrelati-
onsanalyse untersucht.

Die Untersuchung von paarweisen 
Sachzusammenhängen zwischen 
den Kriterien hat der Gutachter an-
hand von Streudiagrammen vorge-
nommen (vgl. Gutachten Seite 55).

Die graphische Darstellung von 
Wohnungsdefizit und Leerstand-
rate zeigt eine negative Korrela-
tion zwischen Wohnungsdefizit/
Überhang und der Leerstandsrate, 
in der aber auch eine große Streu-
ung ersichtlich ist. Zurückzuführen 
ist dies vermutlich auf Ermittlungs-
unschärfen, denn einerseits kann 
die kreisweite Fortschreibung von 
Leerstandsraten nur ein relativ 
grobes Abbild der gemeindlichen 
Situation darstellen, andererseits 
basiert die Berechnung von Woh-
nungsdefiziten auf einer Fort-
schreibung von Haushaltsgrößen 
mit entsprechender statistischer 
Unsicherheit. Der Hauptgrund liegt 
jedoch in der unterschiedlichen De-
finition der Grundgesamtheit der 
betrachteten Wohnungen: Während 
die Bestandsfortschreibung der 
Wohnungszahlen in der amtlichen 
Statistik alle baurechtlich als Woh-
nungen definierten Wohneinheiten 
repräsentiert, basiert die Zensuser-
hebung nur auf wohnlich genutzten 
Wohnungen ohne Berücksichtigung 
von Diplomatenwohnungen oder 
Wohnungen ausländischer Streit-
kräfte. Wohnungsüberhänge in der 
Defizitermittlung können neben dem 
hier relevanten Tatbestand eines 
Reserveleerstands auch durch eine 
gewerbliche Nutzung entstehen; die 
Größenordnung des Anteils nicht 
wohnlich genutzter oder nicht exis-
tenter Wohnungen ist jedoch nicht 
empirisch bestimmbar. Somit ergibt 
sich bereits ohne Berücksichtigung 
von Fortschreibungsfehlern ein un-
präziser Zusammenhang zwischen 
Leerstand nach Zensusdefinition 
und Angebotsüberhang. Da der nur 
schwach ausgeprägte statistische 
Zusammenhang beider Kriterien 
also auf Berechnungsungenauig-

keiten basiert, sind beide Kriterien 
weiterhin aufgrund des gegebenen 
Sachzusammenhangs komplemen-
tär zu sehen, drücken also einen 
vergleichbaren Sachverhalt aus.

Kein ausgeprägter positiver Zu-
sammenhang besteht dagegen 
zwischen dem Wohnungsdefizit 
und der Mietbelastungsquote. Dies 
dürfte vorwiegend auf die Ungenau-
igkeit der Wohnungsdefizitberech-
nung zurückzuführen sein.

Vergleicht man das Streudiagramm 
„Leerstandsrate über Mietbelas-
tungsquote“ zeigt sich, dass eine 
höhere Mietbelastungsquote im 
Mittel mit einer geringeren Leer-
standsrate verbunden ist. Umge-
kehrt ist der Zusammenhang nicht 
so eindeutig, eine geringe rechne-
rische Mietbelastungsquote kann 
mit sehr hohen Leerstandsraten 
einhergehen, muss dies aber nicht. 
Dies kann vermutlich durch die Un-
schärfe der kreisweiten Fortschrei-
bung der Leerstandsraten bzw. die 
typisierende Wirkung der statistisch 
ermittelten Mietbelastungsquote er-
klärt werden, da beide Tatsachen 
gemeindespezifische Besonderhei-
ten nur näherungsweise berück-
sichtigen können. Es gibt jedoch laut 
Gutachter auch eine ökonomische 
Erklärung: Die Mietbelastungsquo-
te ist in erster Linie ein Struktur-
parameter, der Preisdifferenziale 
zwischen verstädterten und ländli-
chen Wohnungsmärkten ausdrückt, 
während die Leerstandsrate auf die 
konkrete Auslastungssituation der 
Wohnungsbestände verweist. Zwar 
bestehen aufgrund der anhalten-
den Verstädterungstendenzen die 
beobachtbaren Zusammenhänge 
zwischen eher ausgelasteten städti-
schen Wohnungsmärkten und eher 
von Leerständen charakterisierten 
strukturschwachen Wohnungs-
märkten, geringere Leerstandsra-
ten können jedoch auch in vielen 
ländlichen, von geringen Wohnkos-
ten geprägten, aber strukturell nicht 
von Schrumpfungstendenzen be-
troffenen Regionen auftreten.
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Betrachtet man neben den drei 
Kriterien, die auf niveaubedingte 
Sachverhalte verweisen (Woh-
nungsdefizit, Leerstandsrate und 
Mietbelastungsquote) auch noch die 
beiden Kriterien Mietpreiswachstum 
und Veränderung des Wohnungs-
defizits, die jeweils zeitdynamische 
Tendenzen der Wohnversorgungs-
lage repräsentieren, wird zunächst 
deutlich, dass zwischen dem Defizit 
im Jahr 2016 und der Entwicklung 
des Defizits zwischen den Jahren 
2011 und 2016 ein deutlich positi-
ver Zusammenhang besteht. Das 
ist auch laut Gutachter verständlich, 
zeigt es doch, dass aktuell beste-
hende Wohnungsdefizite die Folge 
unzureichender Neubautätigkeit in 
den betroffenen Gebieten sind, und 
dass diese Defizite vor allem im 
Lauf der aktuellen Nachfragesitua-
tion entstanden.

Kein erkennbarer Korrelationszu-
sammenhang ist jedoch zwischen 
der Mietpreissteigerungsrate und 
der relativen Veränderung des 
Wohnungsdefizits zu erkennen, 
obwohl dies kausal am ehesten zu 
erwarten gewesen wäre.

Vergleichbares gilt für das Ver-
hältnis Mietbelastungsquote und 
Mietpreissteigerungsrate. Wie 
dargestellt, liegt der räumliche 
Schwerpunkt der Gemeinden mit 
der höchsten prozentualen Miet-
preissteigerung nicht ausschließlich 
in den Wohnungsmärkten mit dem 
höchsten Mietpreisniveau. Vor al-
lem in den Umlandgemeinden der 
Ballungsräume und den gut erreich-
baren ländlichen Räumen waren 
zum Teil die höchsten Mietpreisstei-
gerungsraten zu beobachten. Dies 
kann durch Nachfragewanderung 
(Erweiterung des Wohnstandort-
suchradius aufgrund fehlender Be-
zahlbarkeit in den zentralen Lagen) 
oder durch Übersprungseffekte bei 
der Preisbildung entstanden sein, 
weist jedoch auch auf eine gewis-
se Sättigung bei der Mietpreisdy-
namik in Teilen der hochpreisigen 
Wohnungsmärkte hin. Erkennbar 

ist deshalb eine schwach negative 
Korrelation zwischen Leerstandsra-
te und Mietpreissteigerungsrate. 

Insgesamt lassen sich damit zwei 
unterschiedliche Entwicklungsten-
denzen ablesen: Eine zunehmen-
de Erhöhung des Defizits in bereits 
von Wohnungsdefiziten geprägten 
Teilräumen einerseits (divergenter 
Trend), und eine Mietpreisentwick-
lung, die zu einer teilweisen Kon-
vergenz zwischen den Mietpreis-
niveaus städtischer und ländlicher 
Regionen beizutragen scheint. 
Diese Erkenntnisse werden auch 
durch die statistische Korrelations-
analyse im zweiten Schritt bestätigt. 
Der Korrelationskoeffizient zeigt, in-
wieweit die einzelnen Kriterien mit-
einander korrelieren. Je höher das 
paarweise Korrelationsmaß, desto 
wahrscheinlicher sind zwei Kriteri-
en gleichzeitig erfüllt. Das Kriterium 
„hohes Wohnungsdefizit“ weist mit 
dem Kriterium „niedrige Leerstands-
rate 2013“ einen positiven Korre-
lationskoeffizienten von 0,16 auf, 
mit dem Kriterium „unzureichende 
Neubautätigkeit“ einen Korrelati-
onskoeffizienten von 0,53 und mit 
dem Kriterium „überdurchschnittlich 
hohe Mietbelastungsquote“ einen 
Korrelationskoeffizienten von 0,12. 
Der Korrelationskoeffizient zwischen 
den Kriterien „niedrige Leerstands-
rate“ und „überdurchschnittliche 
Mietbelastungsquote“ liegt bei 0,28. 
Alle übrigen Korrelationen sind sehr 
gering ausgeprägt und nicht durch-
gängig statistisch signifikant.

Im Ergebnis zeigt die Korrelations-
analyse, dass die fünf Kriterien ver-
schiedene, sich aber überlappende 
Sachverhalte angespannter Woh-
nungsmärkte repräsentieren. Um 
diesem Ergebnis gerecht zu wer-
den, bedarf es einer mehrstufigen 
Auswahlregel.

bb. Auswahlregel 1: Auswahl von Ge-
meinden auf Grundlage der Kriterien

Zur Feststellung eines angespann-
ten Wohnungsmarktes im Sinne der 
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§ 556d Abs. 2, § 558 Abs. 3, § 577a 
Abs. 2 BGB ist nach Kriterienlage 
und auf der Grundlage der Korre-
lationsanalyse daher zunächst fol-
gende Auswahlregel 1 aufzustellen:

1. Notwendige Bedingung

Mindestens eines der beiden 
Kriterien „niedrige Leerstands-
rate“ oder „geringer Wohnungs-
überhang/hohes Wohnungs-
defizit“ muss erfüllt sein. Die 
Erfüllung eines der beiden Kri-
terien ist ausreichend, da beide 
sachlogisch komplementäre 
Kriterien des gleichen Sachver-
halts darstellen.

2. Hinreichende Bedingung

 – Zusätzlich zu 1. muss ent-
weder das Kriterium „über-
durchschnittliche Mietbe-
lastungsquote“ erfüllt sein, 
da, wie festgestellt wurde, 
geringe Leerstandsraten 
auch in Räumen geringer 
Mietbelastung auftreten 
können und daher allein 
keine hinreichende Bedin-
gung aufstellen können,

 – oder es müssen beide 
Kriterien „unzureichen-
de Neubautätigkeit“ und 
„überdurchschnittlich star-
ke Mietpreissteigerung“ 
kumulativ erfüllt sein. Da, 
wie vorbeschrieben, beide 
Kriterien nur geringe Über-
einstimmungen aufweisen, 
also nicht aus der Erfüllung 
des einen hinreichend si-
cher auf die Erfüllung des 
anderen geschlossen wer-
den kann, ist zur Sicher-
stellung einer ausreichend 
kausalen Begründung der 
Mietpreisentwicklung auch 
die Erfüllung des Kriteri-
ums „unzureichende Neu-
bautätigkeit“ erforderlich.

Die hinreichende Bedingung kann 
damit sowohl durch die Höhe des 

Mietpreisniveaus (ausgedrückt 
durch die Mietbelastungsquote) 
als auch durch die außerordentli-
che Erhöhung des Marktmietenni-
veaus (ausgedrückt durch die Miet-
preissteigerungsrate) unabhängig 
vom Mietpreisniveau erfüllt werden. 
Diese alternative Definition trägt 
der Tatsache Rechnung, dass eine 
Gefährdung der Angemessenheit 
der Versorgung mit Mietwohnungen 
sowohl aus der überdurchschnitt-
lichen Höhe der Mietbelastung 
erwachsen kann, wobei es uner-
heblich ist, ob diese Höhe durch 
weitere Mietpreissteigerungen noch 
zunimmt oder nicht, als auch aus 
der Mietpreisdynamik, wobei es 
wiederum unerheblich ist, auf wel-
chem Mietkostenbelastungsniveau 
diese Dynamik zu beobachten ist. 
Diese Alternative ergibt sich aus der 
Tatsache, dass sich Haushalte bei 
der Wohnstandortwahl grundsätz-
lich vor der Entscheidung sehen, 
einen zentralen Wohnstandort mit 
entsprechend hohen Wohnkosten 
oder einen Standort mit günstigeren 
Wohnkosten, aber dafür höheren 
Mobilitätskosten oder Fahrzeiten 
zu wählen. Eine überdurchschnitt-
lich starke Mietpreissteigerung in 
Gemeinden mit relativ geringerer 
Mietbelastungsquote trifft die dort 
lebenden Haushalte daher ebenso 
unmittelbar, da sie auf mittlere Sicht 
durch eine Verringerung der Mobili-
tätskosten oder eine Steigerung des 
Einkommens kaum zu kompensie-
ren sind. Die alternative Formulie-
rung der hinreichenden Bedingung 
macht diese separat zu betrachten-
den Sachverhalte einer Versor-
gungsgefährdung zu angemesse-
nen Bedingungen transparent. Dies 
ist besonders in Folge des weit 
vorangeschrittenen Marktzyklus er-
forderlich, da aufgrund der zu beob-
achtenden Verlagerung der Regio-
nen mit hohem Mietpreiswachstum 
in die suburban-ländlichen Räume 
keine eindeutige räumliche Identi-
tät zwischen Regionen besonders 
starken Mietpreiswachstums und 
hohen Mietpreisniveaus mehr un-
terstellt werden kann.
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cc. Auswahlregel 2: Auswahl von 
Gemeinden aufgrund von Über-
sprungseffekten

Die grundlegende Analyseebene 
des erholten Gutachtens ist die Ge-
meindeebene. Allerdings stellt die 
als Analyserahmen herangezogene 
räumliche Ebene nicht notwendiger-
weise auch die Ausprägungsebene 
der analysierten wohnungsmarktli-
chen Strukturen und Prozesse dar. 
Aufgrund der nicht kontinuierlichen 
Verteilung der Haushalte und Woh-
nungen über die Analysegebie-
te und der auf mehreren Ebenen 
räumlich wirksamen komplexen 
Interaktionsprozesse auf den Woh-
nungsmärkten kann die Reduktion 
auf eine diskontinuierliche, eindeu-
tig begrenzte (sog. diskrete) räumli-
che Analyseebene daher eine nicht 
unerhebliche Filterfunktion darstel-
len, die sich auch auf die Ergebnis-
se (Gefährdung ja/nein) auswirken 
kann. Da in bestimmten Fällen das 
Ergebnis bei Änderung der Ana-
lyseebene anders ausfallen kann, 
spricht die räumliche Forschung 
vom Problem veränderbarer Rau-
meinheiten. 

Während die Ausdifferenzierung 
nach unten durch die gesetzli-
chen Anforderungen des § 556d 
Abs. 2 BGB („in einer Gemeinde 
oder einem Teil der Gemeinde“) 
entsprechend konkretisiert wurde, 
ist hinsichtlich der sachlich ange-
messenen Aggregationsebene 
nach oben gerade bei kleinen Ge-
meinden nicht a priori von einer 
Kongruenz zwischen Analyseebe-
ne (Gebietskörperschaft) und Aus-
prägungsebene (Wohnungsmarkt) 
auszugehen (vgl. die Diskussion 
zu Abgrenzungskriterien und Woh-
nungsmarktregionen in Michels, W./ 
Oberst, C./ Hiller, N., Wohnungs-
marktregionen in Deutschland: 
Abgrenzung und Struktur funkti-
onaler Wohnungsmärkte, Müns-
ter 2011). Denkbar ist z. B., dass 
auch dann eine Gefährdung der 
Wohnungsversorgung in einer Ge-
meinde bestehen kann, wenn die-

se Gemeinde Teil eines größeren 
Wohnungsmarktes darstellt, der in 
seinen wesentlichen Teilgebieten 
einen Gefährdungsstatus aufweist.

Vom Gutachter wurde die Methode 
der Kontingenz oder Nachbarschaf-
ten verwendet. In diesem Fall wird 
davon ausgegangen, dass sich 
Analysegebiete mit gemeinsamer 
Grenze je nach Richtung von Wir-
kungen einseitig oder wechselsei-
tig beeinflussen können. Um die 
Robustheit des grundsätzlichen 
Auswahlmechanismus nicht zu ge-
fährden, wurde vom Gutachter auf 
eine Gewichtung der benachbarten 
Gebietskörperschaften verzichtet 
und nur das dichotome Merkmal 
„Bedingungen des § 556d Abs. 2 
BGB für angespannten Wohnungs-
markt nach Kriterienlage erfüllt“ 
herangezogen. Um zu verhindern, 
dass kleine Gemeinden zu großen 
Einfluss auf andere, gegebenenfalls 
größere Gemeinden erhalten, wur-
den deshalb folgende Rahmenbe-
dingungen definiert:

 – Nachbarschaftsstatut: Nach-
barn sind alle Gemeinden, die 
mit der jeweils betrachteten 
Gemeinde eine gemeinsame 
Grenzlinie besitzen (Kontigui-
tätsprinzip). Theoretisch denk-
bare punktformförmige Grenz-
berührungen „über Eck“ reichen 
dafür nicht aus. Grenzlinien mit 
gemeindefreien Gebieten (Ge-
wässer, Forstgebiete) werden 
nicht gewertet. Gemeinden, die 
eine vollständige Insellage auf-
weisen würden, besäßen daher 
keine Nachbarn.

 – Einseitige Wirkungsrichtung: 
Da die Gefährdung der Wohn-
versorgung zu angemessenen 
Bedingungen durch steigen-
de Mietkosten in erster Linie 
aus den Städten ins Umland 
vordringt, können nur solche 
Gemeinden, die nach Kriteri-
enlage einen angespannten 
Wohnungsmarkt aufweisen, 
ihre jeweils benachbarten Ge-
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biete im gleichen Wohnungs-
markt durch Übersprung der 
Nachfrage/der Preisentwick-
lung etc. gefährden, nicht aber 
andersherum.

 – Mindestzahl der Nachbarn: Um 
zu verhindern, dass einzelne 
Gemeinden, die gegebenen-
falls nur eine geringe Markt-
größe aufweisen, oder die von 
sonstigen Besonderheiten ge-
prägt sind, ein zu hohes Ge-
wicht bei der Einstufung ihrer 
Nachbarn erhalten, werden nur 
Gemeinden als Zielort einer 
Einstufung durch Übersprung 
betrachtet, die mindestens 
sechs Nachbarn, d. h. Gemein-
den mit gemeinsamen Grenzli-
nien, besitzen.

 – Mindestzahl der betroffenen 
Nachbarn: Um sicherzustel-
len, dass ein Übersprung von 
einem zu anderen Analyse-
gebieten nur in mehrheitlich 
betroffenen Wohnungsmärk-
ten festgestellt werden kann, 
muss die Mehrheit der direkten 
Nachbargemeinden nach Kri-
terienlage als Gebiete mit an-
gespannten Wohnungsmärk-
ten einzustufen sein.

f. Berücksichtigung individuellen Vortrags 
zur Wohnungsmarktsituation

aa. Anhörung zum Entwurf des Gut-
achtens

Bei der Bestimmung der Gebiets-
kulissen nach § 556d Abs. 2, § 558 
Abs. 3 und § 577a Abs. 2 BGB sind 
jedoch laut Gutachter - neben der 
datenbasierten analytischen Indi-
kation - auch begründete örtliche 
Erkenntnisse der Gemeinden hin-
sichtlich der lokalen Wohnungs-
märkte zu berücksichtigen, die ein 
Abweichen von der analytischen 
Indikation rechtfertigen können. 
Um den Gemeinden sowie thema-
tisch betroffenen Verbänden die 
Möglichkeit zu eröffnen, solche 
begründeten örtlichen Erkenntnis-

se mitzuteilen, wurde das Gutach-
ten, Stand 18. Februar 2019, am 
21. März 2019 an die kommunalen 
Spitzenverbände (Bayerischer Ge-
meindetag, Bayerischer Städtetag, 
Bayerischer Landkreistag) sowie an 
die Interessenverbände Deutscher 
Mieterbund Landesverband Bayern 
e.V. (Deutscher Mieterbund) und an 
den Landesverband Bayerischer 
Haus-, Wohnungs- und Grundbesit-
zer e.V. (Haus & Grund) übermittelt 
und Gelegenheit zur Stellungnah-
me gegeben. Im Zuge dessen ha-
ben der Bayerische Gemeindetag 
sowie der Bayerische Städtetag 
den von ihnen vertretenen Gemein-
den und Städten Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben.

bb. Stellungnahmen

Für die Gemeinden Bischofswie-
sen, Garmisch-Partenkirchen, Gra-
benstätt, Hausham, Kaufbeuren, 
Manching, Pfaffenhofen a. d. Ilm 
und Unterammergau wurden neue 
Tatsachen des lokalen Wohnungs-
markts vorgetragen, die eine von 
der bisherigen Indikation abwei-
chende Kategorisierung dieser 
Gemeinden rechtfertigen. Die Stel-
lungnahmen der Gemeinden Nas-
senfels, Stadtbergen sowie des 
Verbands Haus & Grund konnten 
hingegen ein Abweichen von der 
bisherigen analytischen Indikation 
eines angespannten Wohnungs-
markts in den betroffenen Gemein-
den nicht begründen.

Soweit einer Veröffentlichung 
zugestimmt wurde, können auf 
der Homepage des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz unter 
https://www.justiz.bayern.de/minis-
terium/gesetzgebung/ die einge-
gangenen Stellungnahmen abgeru-
fen werden.

Die Gemeinde Bischofswiesen hat 
folgende Erkenntnisse des lokalen 
Wohnungsmarktes mitgeteilt:

 – Der Wohnungsmarkt in der Ge-
meinde Bischofswiesen sei von 
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regionalen Besonderheiten ge-
prägt, insbesondere im Hinblick 
auf den Bundeswehrstandort 
mit mehr als 1000 Dienststellen 
gegenüber ca. 7400 Gemein-
deeinwohnern. Die Wande-
rungsquote der Gemeinde sei 
deshalb sehr hoch, wobei das 
Wanderungssaldo jedoch aus-
geglichen sei.

 – Das Kriterium der Mietpreisstei-
gerung in der Gemeinde sei auf 
den häufigen Mieterwechsel, 
u. a. der Bundeswehrbeschäf-
tigten, zurückzuführen, liege 
jedoch dennoch im unteren 
Grenzbereich.

 – In der Vergangenheit seien 
bereits Maßnahmen zur Steu-
erung des Wohnungsmarkts 
ergriffen und eine Vielzahl 
von Wohnungen im Gemein-
degebiet fertiggestellt worden. 
Zudem befänden sich derzeit 
mehrere Mietwohnbauprojekte 
in der Vorbereitungs- oder Pla-
nungsphase. Insgesamt hand-
le es sich hierbei um mehr als 
130 zusätzliche Wohnungen 
innerhalb der nächsten fünf 
Jahre.

Der Markt Garmisch-Partenkirchen 
hat folgende Erkenntnisse des loka-
len Wohnungsmarkts mitgeteilt:

 – Die geographische Lage des 
Marktes Garmisch-Partenkir-
chen sei von einer natürlichen 
Enge geprägt, wodurch ein 
Mangel an Baugrund entstehe.

 – Im Gemeindegebiet bestün-
de eine hohe Nachfrage nach 
Wohnraum. Bei der Vermietung 
von Wohnraum könnten teilwei-
se bis zu 30 Bewerber auf ein 
solches Angebot beobachtet 
werden. Die hohe Nachfrage 
nach Wohnraum habe zudem 
hohe Mietpreise zur Folge.

 – Der Markt Garmisch-Partenkir-
chen sei touristisch geprägt. Es 

bestünde deshalb eine große 
Anzahl an Ferien- und Zweit-
wohnungen.

Die Gemeinde Grabenstätt hat fol-
gende Erkenntnisse des lokalen 
Wohnungsmarktes mitgeteilt:

 – Im Gebiet der Gemeinde Gra-
benstätt finde derzeit und im 
Verlauf der nächsten ca. zwei 
Jahre eine erhebliche Neu-
bautätigkeit statt. So sei im 
März 2018 der Bebauungsplan 
„Erlstätter Straße“ mit Baupar-
zellen rechtskräftig geworden, 
wovon 14 Bauparzellen im 
Rahmen eines gemeindlichen 
Ansiedlungsmodells vergeben 
worden seien. Bereits im Juni 
2017 sei zudem der Bebau-
ungsplan „Am Alpenblick“ mit 
vier Bauparzellen beschlossen 
worden. Schließlich sei im Ja-
nuar 2019 der Bebauungsplan 
„Tüttenseestraße“ beschlossen 
worden, der auf einem Gebiet 
von 1,5 ha die Entstehung von 
mindestens 60 Wohneinheiten 
erwarten lasse. Die Summe 
der geplanten Kapazitäten be-
laufe sich auf mindestens 104 
Wohneinheiten.

 – Mittelfristig seien weitere Aus-
weisungen von Wohnbauge-
bieten im Ortsteil Erlstätt der 
Gemeinde Grabenstätt beab-
sichtigt.

Die Gemeinde Hausham hat folgen-
de Erkenntnisse des lokalen Woh-
nungsmarktes mitgeteilt:

 – Im Gemeindegebiet bestünde 
eine erheblich angespannte Si-
tuation des lokalen Wohnungs-
markts. Die Neubautätigkeit sei 
geringer als der Bevölkerungs-
zuwachs. Da das Gemeindege-
biet klein sei, bestehe jedoch 
nicht die Möglichkeit, in größe-
rem Umfang Wohnungsbau zu 
betreiben. Etwaige Bautätigkeit 
werde zudem dadurch einge-
schränkt, dass das gesamte 
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Gemeindegebiet im Geltungs-
bereich der Landschaftsschutz-
verordnung Egartenlandschaft 
um Miesbach belegen sei.

 – Im Gebiet der Gemeinde 
Hausham befinde sich das 
Kreiskrankenhaus des Land-
kreises Miesbach mit über 
1000 Beschäftigten sowie die 
Lech-Mangfall-Klinik des Bezir-
kes Oberbayern mit über 500 
Beschäftigten. Für die Beschäf-
tigten der Kliniken bestehe ein 
großer Bedarf an bezahlbarem 
Wohnraum. Im Kreiskranken-
haus des Landkreises Mies-
bach bestehe zudem ein er-
heblicher Pflegekräftemangel, 
der auch auf den Mangel an 
bezahlbarem Wohnraum zu-
rückgeführt werden könne.

 – Die Gemeinde Hausham so-
wie die Umgebung zwischen 
Tegernseer Tal und Schlier-
achtal sei touristisch geprägt. 
Dadurch entstünden in der Ge-
meinde Ferienwohnungen, die 
dem allgemeinen Wohnungs-
markt entzogen würden. Es 
bestünde zudem ein Bedarf an 
bezahlbarem Wohnraum für die 
Mitarbeiter umliegender Gas-
tronomie- und Hotelbetriebe.

 – Die Wohnungsbaugesellschaft 
unterhalte in der Gemeinde 
etwa 300 Wohnungen, von de-
nen eine Vielzahl in den letzten 
Jahren aus der Preisbindung 
herausgefallen sei oder in den 
nächsten zwei Jahren heraus-
fallen werde. Dies führe zu 
einem weiteren Anstieg von 
Wohnraumsuchenden.

 – Im Gemeindegebiet bestünde 
zudem eine erhebliche Nach-
frage nach Wohnraum seitens 
anerkannter Asylbewerber. 
Dies sei darauf zurückzufüh-
ren, dass es sich bei den Ge-
meinden Hausham und Mies-
bach um Mittelzentren handle.

 – Die Gemeinde sei dem Bal-
lungsraum München zuzu-
rechnen. Durch die Baye-
rische Oberlandbahn, die 
überwiegend im Halbstunden-
takt verkehre, bestünde eine 
gute Verkehrsanbindung an die 
Landeshauptstadt München, 
wodurch die Gemeinde Haus-
ham auch für Mitbürger aus der 
Landeshauptstadt interessant 
sei.

 – Die Leerstandsrate im Gemein-
degebiet sei gering.

 – Eine sozial adäquate Unter-
bringung von Obdachlosen sei 
der Gemeinde kaum möglich. 
Zwar unterhalte die Gemeinde 
Wohncontainer, diese seien je-
doch nicht ausreichend.

 – Die Gemeinde Hausham sei 
als Gemeinde mit besonderem 
Handlungsbedarf einzustufen, 
die der Belebung der lokalen 
Wirtschaft bedürfe. Hierfür sei 
jedoch erforderlich, dass Be-
triebe ihren Mitarbeitern ange-
messenen Wohnraum vorhal-
ten könnten.

Für die Stadt Kaufbeuren wurden 
folgende Erkenntnisse des lokalen 
Wohnungsmarktes mitgeteilt:

 – Die Stadt Kaufbeuren liege im 
Nahbereich der Landeshaupt-
stadt München und verzeichne 
Zuzüge aus diesem Ballungs-
gebiet. Ebenfalls sei ein Zuzug 
aus infrastrukturschwachen 
Umlandgemeinden wahrzuneh-
men.

 – Im Stadtgebiet bestünden nur 
noch geringe Flächenkapazi-
täten.

 – Bezahlbarer Wohnraum werde 
in der Gemeinde nur noch in 
geringem Umfang angeboten. 
Der verfügbare Wohnraum wei-
se zudem ein für die lokalen 
Einkommensverhältnisse sehr 
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hohes Mietpreisniveau auf.

Der Markt Manching hat folgende 
Erkenntnisse des lokalen Woh-
nungsmarktes mitgeteilt:

 – Die Mieten seien im Gemein-
degebiet des Marktes Man-
ching im Zeitraum von 2012 bis 
2017 um 5–6 Prozentpunkte 
angestiegen. Die Dawonia als 
Vermieter von etwa 600 Woh-
nungen habe die Mieten im 
Schnitt über 30 Prozentpunkte 
angehoben. Hierbei habe es 
sich insbesondere um ehema-
lige Sozialwohnungen unterer 
Wohnkategorie gehandelt.

 – Die durchschnittliche Mietbe-
lastung im Markt Manching 
liege über dem bundesweiten 
Durchschnitt. Zum Stichpunkt 
April 2019 sei lediglich eine 
Wohnung im Gemeindegebiet 
mit einer Kaltmiete unter 10 €/
m² angeboten worden; dies 
entspreche mittlerweile auch 
einem üblichen Mietzins. Seit 
dem Jahr 2006 sei in Objekten 
der Dawonia zudem eine Miet-
preissteigerung von bis zu 200 
Prozentpunkten zu beobachten 
gewesen.

 – Zwischen den Jahren 2013 und 
2019 sei die Wohnbevölkerung 
im Markt Manching um etwa 
1000 Personen auf 13.235 Ein-
wohner angestiegen. Gleich-
wohl habe nur eine geringe 
Neubautätigkeit stattgefunden, 
die den Bevölkerungszuwachs 
nicht aufwiegen könne.

 – In der Gemeinde Manching be-
stehe ferner ein sehr geringer 
Leerstand, der von der Nach-
frage um ein Vielfaches über-
schritten werde. Im Ergebnis 
sei ein Leerstand von nur etwa 
15 Wohnungen im Gemein-
degebiet als realistisch zu be-
zeichnen.

 – Die Nähe zur kreisfreien Stadt 

Ingolstadt mit der dort ansässi-
gen Audi AG sei ein Grund für 
hohe Mietpreise und ein knap-
pes Angebot an Wohnraum. Im 
Ergebnis sei es einfacher, im 
Stadtgebiet Ingolstadt als im 
Gebiet des Marktes Manching 
eine Wohnung zu finden. Pro-
zentual sei im Markt Manching 
zudem ein höherer Bevölke-
rungszuwachs als in der Stadt 
Ingolstadt zu verzeichnen.

Die Gemeinde Nassenfels hat fol-
gende Erkenntnisse des lokalen 
Wohnungsmarkts mitgeteilt:

 – Im Betrachtungszeitraum 2011 
bis 2016 seien besondere Eng-
pässe bei der Baulandentwick-
lung aufgetreten.

 – Im Gebiet des Marktes Nas-
senfels finde jedoch derzeit 
sowie in den nächsten Jahren 
eine erhebliche Neubautätig-
keit statt. So seien bereits im 
Jahr 2016 zwei Baugebiete 
in den Ortsteilen Meilenhof 
und Zell ausgewiesen wor-
den. Ferner sei zu Beginn des 
Jahres 2019 auch der Bebau-
ungsplan „Hallfeld“ rechts-
kräftig geworden. Das Neu-
baugebiet „Hundwegäcker II“  
befinde sich bereits im Bau-
leitverfahren. Insgesamt sollen 
damit 77 Parzellen Bauland zur 
Verfügung gestellt werden.

Die Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm hat 
folgende Erkenntnisse des lokalen 
Wohnungsmarkts mitgeteilt:

 – In der Stadt Pfaffenhofen a. d. 
Ilm sei seit dem Jahr 2013 ein 
starkes Bevölkerungswachs-
tum festzustellen. Im Durch-
schnitt der Jahre 2014 bis 
2018 habe ein jährlicher Zu-
wachs von 346 Personen ver-
zeichnet werden können. Dies 
sei insbesondere auch durch 
den Zuzug aus der Landes-
hauptstadt München und der 
kreisfreien Stadt Ingolstadt be-
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dingt und werde durch die gute 
infrastrukturelle Anbindung der 
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 
weiter verstärkt.

 – Die Neubautätigkeit im Stadt-
gebiet könne - angesichts des 
starken Bevölkerungszuwach-
ses - die Bedürfnisse nach 
Wohnraum nicht befriedigen. 
Im Schnitt seien innerhalb der 
letzten fünf Jahre 146 Woh-
nungen jährlich fertiggestellt 
worden. Bei gleichbleibendem 
Bevölkerungswachstum wäre 
jedoch eine Fertigstellungsrate 
von 173 Wohnungen jährlich 
erforderlich, um eine ausrei-
chende Versorgung mit Wohn-
raum zu gewährleisten. In den 
letzten Jahren sei durch die 
Stadt Bauland nur in geringem 
Maße ausgewiesen worden. 
Die neuerliche Ausweisung 
zweier Baugebiete habe zudem 
eine verstärkte Erwerbsnach-
frage hervorgerufen.

 – Das Mietpreisniveau in der 
Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm lie-
ge mit bis zu 12,40 €/m² teils 
deutlich über dem Niveau be-
nachbarter Gemeinden.

 – In der Gemeinde sei zudem 
nur wenig Wohnraum am freien 
Wohnungsmarkt verfügbar. Die 
Analyse eines Internetportals 
habe zum Stichtag 2. Mai 2019 
ergeben, dass im gesamten Ge-
meindegebiet lediglich 20 Woh-
nungen und damit ein Anteil von 
nur 0,16 % der Wohnungsge-
samtzahl angeboten würden.

 – Derzeit stünden lediglich 152 
städtische Sozialwohnungen 
knapp 300 Anmeldungen zur 
Warteliste für eine städtische 
Sozialwohnung gegenüber. 
Trotz Fertigstellung neuer So-
zialwohnungen bestehe in den 
nächsten Jahren ein erhebli-
cher Modernisierungsbedarf 
des Altbestands.

Die Stadt Stadtbergen hat folgen-
de Erkenntnisse des lokalen Woh-
nungsmarkts mitgeteilt:

 – Die kreiseigene Wohnungsbau-
gesellschaft, größere Immo-
bilienunternehmen sowie die 
Stadt Stadtbergen selbst böten 
im Stadtgebiet über 1000 Woh-
nungen zu günstigen, teilweise 
sozialgebundenen Mieten an.

 – Das Stadtgebiet sei überwie-
gend durch eigengenutztes 
Wohneigentum, vor allem in 
Form von Einfamilien-, Reihen- 
und Doppelhäusern, geprägt.

 – In den Stadtteilen der Gemein-
de Stadtbergen erfolgen derzeit 
verstärkt Nachverdichtungs- 
und Neubaumaßnahmen im 
Geschosswohnungsbau. Da-
rüber hinaus seien weitere 
Neubaumaßnahmen bereits in 
Planung. Diese Bautätigkeit sei 
jedoch nicht ausreichend, um 
den Wohnungsdruck im Ge-
meindegebiet zu lindern.

 – Die Wohnsituation im Stadt-
gebiet habe sich im Jahr 2015 
verschärft. Diese Belastung 
des gemeindlichen Wohnungs-
markts bestehe auch aktuell 
noch fort.

Die Gemeinde Unterammergau hat 
folgende Erkenntnisse des lokalen 
Wohnungsmarkts mitgeteilt:

 – Der Wohnungsmarkt im Gebiet 
der Gemeinde Unterammergau 
sei nicht als angespannt zu 
qualifizieren.

 – Derzeit würden im Rahmen des 
kommunalen Wohnungsbaus 
sechs weitere Wohneinheiten 
geschaffen. Darüber hinaus 
sei von der Gemeinde bereits 
im Jahr 2016 ein Wohngebiet 
mit 14 Bauparzellen im Einhei-
mischenmodell ausgewiesen 
worden. Hiervon stünden noch 
acht Bauplätze zur Verfügung.
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 – Angebot und Nachfrage nach 
Wohnraum seien derzeit aus-
geglichen, so dass die Errich-
tung weiterer Wohnungen bzw. 
die Ausweisung weiterer Bau-
gebiete im Gemeindegebiet 
derzeit weder geplant noch er-
forderlich sei.

Mit Schreiben vom 2. Mai 2019 hat 
zudem der Verband Haus & Grund 
eine Stellungnahme zum Gutachten 
zur Identifizierung von Gebieten mit 
angespannten Wohnungsmärkten 
in Bayern abgegeben. Im Rahmen 
der Stellungnahme hat Haus & 
Grund auf Erkenntnisse über die 
Bautätigkeit in verschiedenen bay-
erischen Kommunen hingewiesen 
(Stellungnahme Seite 6, 4.) und 
damit auf das Kriterium „unzurei-
chende Neubautätigkeit“ Bezug ge-
nommen:

 – In den Gemeinden Haimhau-
sen, Haar, Ottobrunn und Kau-
fering würden derzeit neue 
Baugebiete ausgewiesen bzw. 
Nachverdichtung ermöglicht.

 – In der Stadt Fürth sei durch den 
Ausweis von Bauland aktuell 
ein deutlicher Anstieg von neu-
gebautem Wohnraum zu ver-
zeichnen.

 – Durch die Ausweisung neuen 
Baulands und durch Nach-
verdichtung sei derzeit in der 
Gemeinde Vaterstetten die Er-
richtung von 100 Wohnungen, 
in der Gemeinde Höhenkir-
chen-Siegertsbrunn die Errich-
tung von 40–50 Eigentumswoh-
nungen sowie in der Gemeinde 
Putzbrunn die Errichtung von 
70 Wohnungen sowie von Dop-
pelhaushälften und Reihenhäu-
sern geplant.

 – In den Gemeinden Brannen-
burg und Fürstenfeldbruck sei 
derzeit beabsichtigt, die dort 
ehemals als Bundeswehrka-
serne bzw. als Fliegerhorst 
genutzten öffentlichen Flächen 

mit Wohnungen zu bebauen.

 – In der Gemeinde Garching bei 
München würden derzeit meh-
rere Neubauprojekte von priva-
ten Investoren und der öffentli-
chen Hand durchgeführt.

 – In der Stadt Bamberg würden 
derzeit die Bauvorhaben „Ka-
tharinenhof“, „Kunigunden-
damm“ und „Ulanenpark“ mit 
jeweils 10–60 neu entstehen-
den Wohnungen und Häusern 
realisiert.

 – In der Stadt Würzburg sei im 
Zuge der Landesgartenschau 
der vorwiegend Wohnzwecken 
dienende Stadtteil „Hubland“ 
neu ausgewiesen worden, der 
derzeit ausgebaut werde.

 – Die Stadt Dachau führe derzeit 
Planungen zu mehreren Sozial-
wohnungen durch.

cc. Bewertung der Stellungnahmen 
durch den Gutachter

Die vorstehend beschriebenen Stel-
lungnahmen zur Wohnungsmarktsi-
tuation in den Gemeinden Bischofs-
wiesen, Garmisch-Partenkirchen, 
Grabenstätt, Hausham, Kaufbeu-
ren, Manching, Nassenfels, Pfaf-
fenhofen a. d. Ilm, Stadtbergen und 
Unterammergau sowie die Stellung-
nahme des Interessenverbands 
Haus & Grund Bayern wurden an 
den Gutachter weitergeleitet und 
von diesem dahingehend überprüft, 
ob es der jeweilige Vortrag rechtfer-
tigt, entgegen der Kriterienlage ei-
nen angespannten Wohnungsmarkt 
in den betroffenen Gemeinden an-
zunehmen bzw. zu verneinen. Der 
Gutachter hat am 11. Juli 2019 die 
ergänzende Beurteilung hinsichtlich 
der Stellungnahmen zu der Woh-
nungsmarktsituation der genann-
ten Städte und Gemeinden sowie 
hinsichtlich der Stellungnahme von 
Haus & Grund vorgelegt. Auf den 
Volltext dieser ergänzenden Beur-
teilung vom 11. Juli 2019, der auf 
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der Homepage des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz unter 
https://www.justiz.bayern.de/minis-
terium/gesetzgebung/ abrufbar ist, 
wird ergänzend zu den nachstehen-
den Ausführungen vollumfänglich 
Bezug genommen.

Der Gutachter hat eine Revision der 
ursprünglichen Einordnung einer 
Gemeinde nur bei Erfüllung folgen-
der Voraussetzungen in Erwägung 
gezogen:

 – Die Einstufung im Gutachten 
erfolgte mangels Informationen 
darüber ohne Berücksichtigung 
von Sondersituationen vor Ort, 
die eine Neubeurteilung erfor-
derlich machen würden.

 – Die Gemeinde stellt einen 
Grenzfall dar, d. h. sie liegt 
hinsichtlich der Kriterien der 
notwendigen und/oder hinrei-
chenden Bedingung knapp un-
ter oder über dem Grenzwert 
und es liegen gleichzeitig keine 
Hinweise vor, die darauf deuten 
lassen, dass die Kriterien auf-
grund lokaler Sondersituationen 
ein verzerrtes Bild der Situation 
wiedergeben würden. Zugleich 
zeichnet sich im Betrachtungs-
zeitraum eine klare Tendenz 
hinsichtlich der Anspannung 
ab, die sich auch am aktuellen 
Rand beobachten lässt.

 – Die Einstufung im Gutachten er-
folgte anhand von Indikatoren, 
die sich mangels gemeinde-
spezifischer Datenquellen auf 
kreisweite Erkenntnisse oder 
Strukturdaten vergleichbarer 
Gemeinden stützen mussten. 
Eine Revision ist dann gerecht-
fertigt, wenn zu vermuten steht, 
dass diese Vorgehensweise zu 
einer Unter- oder Überschät-
zung der Datenlage in der ent-
sprechenden Gemeinde ge-
führt hat. Dies betrifft konkret 
die Kriterien fortgeschriebene 
Leerstandsrate und Mietbelas-
tungsquote.

Hinsichtlich der Gemeinde Bi-
schofswiesen war aufgrund der in 
der Stellungnahme vom 30. April 
2019 vorgetragenen Tatsachen - 
entgegen der bisherigen Indikation 
- ein angespannter Wohnungsmarkt 
im Gemeindegebiet zu verneinen. 
Die ursprüngliche Einordnung der 
Gemeinde Bischofswiesen als Ge-
biet mit angespanntem Wohnungs-
markt gründete insbesondere auf 
der für den Raumtypus untypisch 
hohen Mietbelastungsquote sowie 
auf der auf Kreisdaten fortgeschrie-
benen geringen Leerstandsquote, 
die beide Ausdruck eines ange-
spannten Versorgungsniveaus sind. 
Die Kriterien Bevölkerungsentwick-
lung und Wohnungsbestandent-
wicklung sowie das daraus abge-
leitete Kriterium der Veränderung 
des Wohnungsdefizits lassen je-
doch insgesamt keine weitere Ver-
schlechterung der Versorgungssi-
tuation erwarten. Angesichts des in 
der Gemeinde Bischofswiesen ho-
hen rechnerischen Wohnungsüber-
hangs steht zu vermuten, dass das 
Kriterium der Leerstandsrate ein 
zu angespanntes Bild der tatsäch-
lichen Situation vor Ort zeichnet. 
Entgegen der ursprünglichen Indi-
kation war daher ein angespannter 
Wohnungsmarkt im Gemeindege-
biet Bischofswiesen zu verneinen.

Hinsichtlich des Marktes Gar-
misch-Partenkirchen war auf-
grund der in der Stellungnahme 
vom 8. Juli 2019 vorgetragenen 
Tatsachen - entgegen der bisheri-
gen Indikation - ein angespannter 
Wohnungsmarkt im Gemeindege-
biet anzunehmen. Die Berücksich-
tigung der Bevölkerungs- und der 
Wohnungsbestandsentwicklung im 
Gemeindegebiet lässt eine weitere 
Verschlechterung der Versorgungs-
situation in der Gemeinde erwarten. 
Angesichts der sich bereits wäh-
rend des Betrachtungszeitraums 
des Gutachtens abzeichnenden An-
gebotslücke war - unter Beachtung 
weiter steigender Einwohnerzahlen 
und der vom Markt Garmisch-Par-
tenkirchen vorgetragenen struktu-
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rellen Baulandprobleme - entgegen 
der ursprünglichen Indikation ein 
angespannter Wohnungsmarkt im 
Gemeindegebiet Garmisch-Par-
tenkirchen anzunehmen. Die 
Gemeinde war daher in den An-
wendungsbereich der Mieterschutz-
verordnung einzubeziehen.

Hinsichtlich der Gemeinde Gra-
benstätt war aufgrund der in der 
Stellungnahme vom 25. April 2019 
vorgetragenen Tatsachen - entge-
gen der bisherigen Indikation - ein 
angespannter Wohnungsmarkt im 
Gemeindegebiet zu verneinen. Die 
ursprüngliche Einordnung der Ge-
meinde Grabenstätt als Gebiet mit 
angespanntem Wohnungsmarkt 
gründete insbesondere auf einer 
plötzlich eintretenden Verschlech-
terung der Versorgungslage in den 
letzten Jahren, die unter anderem für 
überdurchschnittliche Mietpreisstei-
gerungsraten vor Ort sorgte. Das 
Mietpreisniveau war hingegen als 
orts- und regionstypisch eher gering 
einzuschätzen. Es ist zu erwarten, 
dass die Verbesserung der Ange-
botssituation infolge der Umsetzung 
der Neubaukapazitäten der Gemein-
de sowie eine sich abzeichnende 
Abschwächung der Außenwande-
rungsgewinne in der Region zu einer 
Dämpfung der weiteren Mietpreis- 
entwicklung führen werden. Entge-
gen der ursprünglichen Indikation 
war daher ein angespannter Woh-
nungsmarkt im Gemeindegebiet 
Grabenstätt zu verneinen.

Hinsichtlich der Gemeinde Haus-
ham war aufgrund der in den Stel-
lungnahmen vom 8. und 10. Juli 
2019 vorgetragenen Tatsachen  
- entgegen der bisherigen Indikation -  
ein angespannter Wohnungsmarkt 
im Gemeindegebiet anzunehmen. 
Der Wohnungsbestand in der Ge-
meinde Hausham kann die Nachfra-
geentwicklung nicht kompensieren, 
was eine sich schnell verschlech-
ternde Wohnversorgungsquote zur 
Folge hat. Die Berücksichtigung der 
Bevölkerungs- und Wohnungsbe-
standsentwicklung im Gemeinde-

gebiet lässt - insbesondere unter 
Einbezug der Bevölkerungsentwick-
lung zwischen den Jahren 2016 
und 2018 - eine Verschlechterung 
der Versorgungssituation in der Ge-
meinde erwarten. Bereits während 
des Betrachtungszeitraums des 
Gutachtens konnte in der Gemein-
de zudem eine sich abzeichnende 
Angebotslücke beobachtet werden, 
die unter Berücksichtigung der wei-
ter steigenden Einwohnerzahlen zu 
der Annahme eines angespannten 
Wohnungsmarkts im Gemeindege-
biet Hausham führt. Die Gemeinde 
war daher in den Anwendungsbe-
reich der Mieterschutzverordnung 
einzubeziehen.

Hinsichtlich der Stadt Kaufbeuren 
war aufgrund der am 9. Mai 2019 
vorgetragenen Tatsachen - entge-
gen der bisherigen Indikation - ein 
angespannter Wohnungsmarkt im 
Gemeindegebiet anzunehmen. Im 
Stadtgebiet Kaufbeuren besteht  
- insbesondere seit dem Jahr 2015 
- eine hohe Nachfragedynamik. Der 
Wohnungsbestand im Stadtgebiet 
konnte die seit dem Jahr 2015 be-
stehende Nachfrageentwicklung 
nicht befriedigen, was zu einer sich 
schnell verschlechternden Woh-
nungsversorgungsquote geführt 
hat. Gleichzeitig besteht im Stadt-
gebiet mit einer strukturtypischen 
Mietbelastungsquote von 26 % 
ein hohes Mietbelastungsniveau. 
Kaufbeuren erfüllte nach Datenla-
ge lediglich wegen der minimalen 
Überschreitung des Schwellen-
werts Leerstandsrate nicht die ku-
mulativen Bedingungen und stellte 
daher einen Grenzfall dar. Unter 
Berücksichtigung des weiteren Be-
völkerungszuwachses sowie der 
strukturellen Baulandprobleme 
bestehen daher in der Stadt Ver-
sorgungsprobleme. Entgegen der 
ursprünglichen Indikation war daher 
ein angespannter Wohnungsmarkt 
im Stadtgebiet Kaufbeuren anzu-
nehmen.

Hinsichtlich des Markts Manching 
war aufgrund der in der Stellung-
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nahme vom 25. April 2019 vorge-
tragenen Tatsachen - entgegen der 
bisherigeren Indikation - ein ange-
spannter Wohnungsmarkt im Ge-
meindegebiet anzunehmen. Bei der 
Beurteilung der von der Gemeinde 
Manching mitgeteilten Tatsachen 
des lokalen Wohnungsmarkts war 
insbesondere zu beachten, dass 
der Markt Manching unmittelbar an 
die kreisfreie Stadt Ingolstadt an-
grenzt und damit räumlich als auch 
als Wirtschaftsstandort faktisch Teil 
des Regionalzentrums Ingolstadt 
ist. Im Vergleich zu strukturtypi-
schen Mietbelastungsquoten von 
26 % in den nahegelegenen Städ-
ten Ingolstadt und Neuburg an der 
Donau ist deshalb nach der Stel-
lungnahme davon auszugehen, 
dass die Berechnung des Gutach-
tens die tatsächliche Mietbelas-
tung in der Gemeinde Manching 
etwas unterschätzt hat. Ferner war 
auch im Hinblick auf die abneh-
mende Dynamik in der Wohnungs-
bestandsentwicklung eine weiter 
zunehmende Angebotslücke in der 
Gemeinde zu berücksichtigen. So 
verdeutlicht die Stellungnahme des 
Markts Manching eine bis 2015 zu 
beobachtende und lediglich im Jahr 
2016 unterbrochene Entwicklung ei-
ner weiteren Angebotsverknappung 
infolge eines über der Neubautätig-
keit im Gemeindegebiet liegenden 
Bevölkerungszuwachses. Schließ-
lich wird auch die anhand von sta-
tistisch ermittelten Schätzwerten 
auf Kreisebene vorgenommene 
Fortschreibung der Leerstands-
werte der lokalen Entwicklung der 
Leerstandsraten im Gemeindege-
biet Manching nicht gerecht. Entge-
gen der ursprünglichen Indikation 
war daher ein angespannter Woh-
nungsmarkt im Gemeindegebiet 
Manching anzunehmen.

Hinsichtlich des Marktes Nassen-
fels war - auch unter Berücksich-
tigung der in der Stellungnahme 
vom 17. Mai 2019 vorgetragenen 
Tatsachen - ein Abweichen von 
der bisherigen Indikation eines an-
gespannten Wohnungsmarkts im 

Gemeindegebiet nicht zu rechtfer-
tigen. Die Steigerung der Wohn-
bautätigkeit in einer Gemeinde al-
lein korreliert nicht ohne Weiteres 
mit der Reduktion einer dort vor-
handenen Marktanspannung. Dies 
ist vielmehr nur dann der Fall, wenn 
die Neubautätigkeit in der Gemein-
de die (zukünftige) Nachfrage nach 
Wohnraum übersteigt. Ein solches 
Saldo kann zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt im Markt Nassenfels 
nicht festgestellt werden. Zwar 
deuten die Bevölkerungsstandda-
ten des Jahres 2017 insoweit eine 
Abschwächung an. Angesichts des 
im Markt Nassenfels bereits aufge-
laufenen Versorgungsdefizit könn-
te mit den vorgebrachten Erschlie-
ßungsaktivitäten jedoch nur dann 
ein ausgeglichener Markt erreicht 
werden, wenn die Zahl der Haus-
halte auf dem aktuellen Niveau 
unverändert bliebe. Dies ist jedoch 
nicht zu erwarten. Entsprechend 
der ursprünglichen Indikation war 
daher auch weiterhin von dem Vor-
liegen eines angespannten Woh-
nungsmarkts im Gebiet des Mark-
tes Nassenfels auszugehen.

Hinsichtlich der Stadt Pfaffenhofen 
a. d. Ilm war aufgrund der in der 
Stellungnahme vom 9. Mai 2019 
vorgetragenen Tatsachen - entge-
gen der bisherigen Indikation - ein 
angespannter Wohnungsmarkt im 
Stadtgebiet anzunehmen. Die Ent-
wicklung im Zeitablauf des Betrach-
tungsraums bestätigt ein weiterhin 
starkes Bevölkerungswachstum bei 
unzureichender Neubautätigkeit. 
Insbesondere wurde hinsichtlich der 
Jahre 2017 und 2018 von einer wei-
ter zunehmenden Einwohnerzahl 
berichtet, die nicht durch adäquaten 
Wohnungsneubau versorgt werden 
konnte, weshalb von einer weiterhin 
angespannten Wohnversorgungs-
quote ausgegangen werden kann. 
Darüber hinaus steht - angesichts 
der Stellungnahme der Stadt - zu 
vermuten, dass das Kriterium der 
Mietbelastungsquote unter Be-
rücksichtigung der Bedeutung der 
Stadt als überregional bedeuten-
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der Gewerbestandort in einem 
eher landwirtschaftlich geprägten 
Landkreis mit einem über den bis-
herigen Berechnungen liegenden 
Wert zu bewerten ist. Entgegen der 
ursprünglichen Indikation war daher 
ein angespannter Wohnungsmarkt 
im Stadtgebiet Pfaffenhofen a. d. 
Ilm anzunehmen.

Hinsichtlich der Stadt Stadtber-
gen war - auch unter Berücksich-
tigung der in der Stellungnahme 
vom 7. Juni 2019 vorgetragenen 
Tatsachen - ein Abweichen von 
der bisherigen Indikation eines an-
gespannten Wohnungsmarkts im 
Gemeindegebiet nicht zu rechtfer-
tigen. Die aufgrund der Datenla-
ge getätigte Einstufung als ange-
spannter Wohnungsmarkt wurde 
durch die Stellungnahme der Stadt 
Stadtbergen im Ergebnis bestätigt. 
Dabei entsprach es den Erfah-
rungswerten aus anderen Landes-
teilen Bayerns, dass infolge der 
verstärkten Zuwanderung im Jahr 
2015 eine zusätzliche Verknap-
pung der Versorgung mit Wohn-
raum eingetreten ist. Im Gebiet 
der Gemeinde Stadtbergen war 
jedoch darüber hinaus über den 
gesamten gutachterlichen Betrach-
tungszeitraum hinweg ein zuneh-
mender Trend einer abnehmenden 
Wohnungsversorgungsquote und 
damit eines zunehmenden Woh-
nungsdefizits zu erkennen. Ferner 
muss aufgrund der unmittelbaren 
Nachbarschaft der Stadt Augs-
burg von einem gemeinsamen 
(angespannten) Wohnungsmarkt 
ausgegangen werden. Auch nach 
Berücksichtigung der von der Stadt 
Stadtbergen vorgetragenen Tatsa-
chen waren damit keine Hinwei-
se dafür erkennbar, dass die im 
Gutachten vom 18. Februar 2019 
dargestellte Sachlage aufgrund lo-
kaler Sondereffekte verzerrt darge-
stellt wurde. Entsprechend der ur-
sprünglichen Indikation war folglich 
auch weiterhin von dem Vorliegen 
eines angespannten Wohnungs-
markts im Gebiet der Stadt Stadt-
bergen auszugehen.

Hinsichtlich der Gemeinde Un-
terammergau war aufgrund der in 
den Stellungnahmen vom 3. und 
10. Juli vorgetragenen Tatsachen  
- entgegen der bisherigen Indikation -  
ein angespannter Wohnungsmarkt 
im Gemeindegebiet zu verneinen. 
Die ursprüngliche Einordnung der 
Gemeinde Unterammergau als Ge-
biet mit angespanntem Wohnungs-
markt gründete insbesondere auf 
der für den Raumtypus untypisch 
hohen Mietbelastungsquote so-
wie auf der auf Kreisdaten fortge-
schriebenen Leerstandsquote, die 
beide Ausdruck eines angespann-
ten Versorgungsniveaus sind. Die 
Betrachtung der Kriterien Bevölke-
rungsentwicklung und Wohnungs-
bestandsentwicklung sowie das 
daraus abgeleitete Kriterium der 
Veränderung des Wohnungsdefi-
zits lassen zwar eine leichte Ver-
schlechterung der Versorgungs-
situation erwarten; diese kann 
aber durch eine verstärkte Wohn-
bautätigkeit ausgeglichen werden. 
Angesichts des in der Gemeinde 
Unterammergau hohen rechneri-
schen Wohnungsüberhangs steht 
schließlich zu vermuten, dass das 
Kriterium der Leerstandsrate ein 
zu angespanntes Bild der tatsäch-
lichen Situation vor Ort zeichnet. 
Entgegen der ursprünglichen Indi-
kation war daher ein angespannter 
Wohnungsmarkt im Gemeindege-
biet Unterammergau zu verneinen.

Die von Haus & Grund in der Stel-
lungnahme vom 2. Mai 2019 vorge-
tragenen Tatsachen zu Bautätigkeit 
in den Gemeinden Haimhausen, 
Haar, Ottobrunn, Kaufering, Fürth, 
Vaterstetten, Höhenkirchen-Sie-
gertsbrunn, Putzbrunn, Brannen-
burg, Fürstenfeldbruck, Garching 
bei München, Bamberg, Würzburg 
und Dachau rechtfertigen kein Ab-
weichen von der bisherigen analyti-
schen Indikation dieser Gemeinden. 
Die Steigerung der Wohnbautätig-
keit in einer Gemeinde allein kor-
reliert nicht ohne Weiteres mit der 
Reduktion einer dort vorhandenen 
Marktanspannung. Dies ist vielmehr 



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 15/2019 497

nur dann der Fall, wenn die Neu-
bautätigkeit in der Gemeinde die 
(zukünftige) Nachfrage nach Wohn-
raum übersteigt. Aus den von Haus 
& Grund ausschließlich für den 
Bereich des Wohnungsneubaus 
geschilderten Aktivitäten konnte 
damit nicht auf eine - entgegen der 
analytischen Indikation - veränder-
te Sachlage in den genannten Ge-
meinden geschlossen werden.

g. Identifikation der betroffenen Gemeinden

Auf Grundlage der fünf Kriterien, die die 
vier im Gesetz genannten Indikatoren 
präzisieren, wurden anhand der zwei 
vorbeschriebenen separaten Auswahl-
regeln die Gemeinden identifiziert, in de-
nen ein angespannter Wohnungsmarkt 
vorliegt, die ausreichende Versorgung 
der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu 
angemessenen Bedingungen also als 
besonders gefährdet anzusehen ist.

Nach der Datenlage wurden die notwen-
digen und hinreichenden Bedingungen 
von insgesamt 151 der 2056 Gemein-
den in Bayern erfüllt. Dies entspricht 
insgesamt 7,3 % der bayerischen Ge-
meinden. Zusätzlich wurden in neun Ge-
meinden die Bedingungen durch Über-
sprung aus den Nachbargemeinden 
im gleichen angespannten regionalen 
Wohnungsmarkt erfüllt. Dies entspricht 
0,4 % der bayerischen Gemeinden. 
Insgesamt wurde vom Gutachter damit 
in knapp 8 % der bayerischen Gemein-
den ein angespannter Wohnungsmarkt 
aufgrund einer besonderen Gefähr-
dung der Versorgung der Bevölkerung 
mit Mietwohnungen in einer Gemeinde 
oder einem Teil der Gemeinde zu an-
gemessenen Bedingungen im Sinne 
der § 556d Abs. 2, § 558 Abs. 3, § 577a 
Abs. 2 BGB festgestellt.

Neben der Identifikation betroffener Ge-
meinden anhand der Datenlage wurde 
auch der individuelle Vortrag zu spezifi-
schen Erkenntnissen des lokalen Woh-
nungsmarkts ausgewertet (vgl. oben). 
Abweichend von der ursprünglichen 
Identifikation von insgesamt 160 Ge-
meinden als Gebiete mit angespannten 
Wohnungsmärkten hat die zusätzliche 

Überprüfung der mitgeteilten örtlichen 
Erkenntnisse unter Berücksichtigung 
der Auswertung der Kriterien zu einer 
abweichenden Anzahl betroffener Ge-
meinden geführt. Unter Berücksich-
tigung des individuellen Vortrags zur 
lokalen Wohnungsmarktsituation (vgl.  
A.III.1.f.bb., A.III.1.f.cc.) und der bereits 
ausgewerteten Datenlage war festzu-
stellen, dass - abweichend von der ur-
sprünglichen Indikation - auch die Ge-
meinde Hausham, die Märkte Manching 
und Garmisch-Partenkirchen sowie die 
Städte Kaufbeuren und Pfaffenhofen a. 
d. Ilm einen angespannten Wohnungs-
markt im Sinne der § 556d Abs. 2, § 558 
Abs. 3, § 577a Abs. 2 BGB aufweisen. 
Hingegen war nach Berücksichtigung 
des Vortrags der Gemeinden Bischofs-
wiesen, Grabenstätt und Unteram-
mergau der lokale Wohnungsmarkt  
- entgegen der bisherigen Indikation - 
als nicht angespannt einzustufen.

Unter Berücksichtigung der ausgewer-
teten Kriterien sowie des individuellen 
Vortrags zu spezifischen Erkenntnissen 
des lokalen Wohnungsmarktes konnten 
daher insgesamt 162 Gemeinden als 
Gebiete mit angespannten Wohnungs-
märkten im Sinne der § 556d Abs. 2, 
§ 558 Abs. 3, § 577a Abs. 2 BGB identi-
fiziert werden.

2. Bestimmung der Bayerischen Staatsregierung

a. Bewertung des Gutachtens zur Identifi-
kation von Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten in Bayern

Den vorstehenden beschriebenen Dar-
legungen des Gutachtens zur Identifi-
kation von Gebieten mit angespannten 
Wohnungsmärkten in Bayern, das als 
vorläufiges Ergebnis am 18. Februar 
2019 vorgelegt und mit gutachterlicher 
Beurteilung der Stellungnahmen zu der 
Wohnungsmarktsituation in einzelnen 
Städten und Gemeinden am 11. Juli 
2019 ergänzt wurde, wird nach Bewer-
tung und eigener Willensbildung der 
Bayerischen Staatsregierung vollum-
fänglich gefolgt.

Ausgehend von den vom Bundesgesetz-
geber in § 556d Abs. 2 Satz 3 BGB bei-
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spielhaft genannten Indikatoren wurde 
vom Gutachter ein hieran angelehntes 
und nachvollziehbares kriteriengestütz-
tes Verfahren entwickelt, um festzustel-
len, ob die ausreichende Versorgung 
der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu 
angemessenen Bedingungen gefährdet 
ist, mithin ein angespannter Wohnungs-
markt im Sinne der § 556d Abs. 2, § 558 
Abs. 3, § 577a Abs. 2 BGB vorliegt.

Hierzu wurde für jeden der in § 556d 
Abs. 2 Satz 3 BGB aufgezählten In-
dikatoren - überdurchschnittlich stark 
steigende Mieten, überdurchschnittliche 
Mietbelastung der Haushalte, unzurei-
chende Neubautätigkeit bei wachsen-
der Wohnbevölkerung, geringer Leer-
stand, große Nachfrage - ein Kriterium 
ermittelt: rechnerisches Wohnungsde-
fizit, Leerstandsrate, Veränderung des 
Wohnungsdefizits, mittlere gemeinde-
typische Mietbelastungsquote, Miet-
preissteigerung im Jahresmittel. Dieser 
Katalog erscheint sachlich erschöpfend, 
d. h. es besteht zwar die Möglichkeit, 
andere oder weitere Indikatoren he-
ranzuziehen; unter den gegebenen 
Randbedingungen (zeitliche und räum-
liche Verfügbarkeit von vergleichbaren 
Daten) ist jedoch nicht zu erwarten, 
dass sich die Aussagequalität dadurch 
verbessern würde. Angesichts der im 
Gutachten untersuchten fünf Kriterien 
kann zudem davon ausgegangen wer-
den, dass die jeweiligen Darstellungen 
zu Aussagefähigkeit, Datenquellen, 
Operationalisierung, Festlegung und 
Begründung des Schwellenwerts sowie 
die hierzu gefundenen Ergebnisse (vgl. 
hierzu A.III.1.a. bis A.III.1.d.) ohne Wei-
teres abstrakt als auch im Hinblick auf 
die dargestellten Einzelwerte individuel-
ler Gemeinden von Mietern und Vermie-
tern, dem rechtssuchenden Publikum 
oder der interessierten Öffentlichkeit 
nachvollzogen werden können. Nach 
Ansicht der Bayerischen Staatsregie-
rung ist der gutachterlich untersuchte 
Kriterienkatalog daher ohne Einschrän-
kung geeignet, die in § 556d Abs. 2 
Satz 3 BGB genannten Indikatoren auch 
mit Blick auf die Wohnungsmärkte der 
bayerischen Gemeinden abzubilden 
und diese somit auf kommunaler Ebene 
bewerten zu können. 

Das vom Gutachten zur Anwendung 
gebrachte Verfahren zur Auswertung 
der Einzelkriterien sowie zur Auswahl 
derjenigen Gemeinden, die einen an-
gespannten Wohnungsmarkt aufwei-
sen, ist nach Ansicht der Bayerischen 
Staatsregierung zur Abbildung der Ge-
fährdung der Versorgung der Bevölke-
rung mit Mietwohnungen zu angemes-
senen Bedingungen ebenfalls geeignet. 
Die Erfüllung jedes der fünf Kriterien 
wurde an einen - soweit möglich - ob-
jektivierbaren Schwellenwert geknüpft, 
bei dessen Über- bzw. Unterschreiten 
das Kriterium als erfüllt gelten kann. Die 
Kriterien repräsentieren dabei jeweils 
verschiedene Dimensionen der Sach-
verhalte „besondere Gefährdung“ und 
„angemessene Bedingungen“, wodurch 
der unterschiedlichen Charakteristik 
von strukturellen und zyklisch beding-
ten Wohnungsdefiziten angemessen 
Rechnung getragen werden konnte. Die 
Analyse der Wohnungsmärkte erfolgte 
dabei auf einer breiten Datenbasis, die 
eine statistisch gesicherte Auswertung 
der Einzelkriterien ermöglichte. Bei der 
Festsetzung der Schwellenwerte wurde 
zudem auf eine ausgewogene Festset-
zung im oberen statistischen Bereich 
Wert gelegt, die sich in den weitgehend 
deckungsgleichen Einzelergebnissen 
der Kriterien widerspiegelt. Dies bietet 
- auch unter Berücksichtigung der teils 
zeitlich verzögerten Bereitstellung aktu-
eller Daten - ausreichend Spielraum für 
die Berücksichtigung der fortgeschrit-
tenen Dynamik der bayerischen Woh-
nungsmärkte sowie der Entwicklungen 
auf kommunaler Ebene wie etwa einer 
gesteigerten Neubautätigkeit betroffe-
ner Gemeinden.

Der Einfluss der begrenzten Messge-
nauigkeit der Einzelkriterien, der auf-
grund der begrenzten Datenqualität 
und Datenverfügbarkeit nicht zu ver-
meiden war, wurde durch ein mehr-
stufiges Verfahren unter Ansatz von 
notwendigen und hinreichenden Be-
dingungen verringert. Die erforderliche 
Kumulation notwendiger und hinrei-
chender Kriterien spiegelt zudem tref-
fend die statistischen Zusammenhän-
ge zwischen den gleichgewichteten 
Einzelkriterien wider und bewirkt, dass 
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regionale bzw. kommunale Besonder-
heiten, die lediglich zu der Erfüllung 
eines der Kriterien führen, nicht (ohne 
das Hinzutreten weiterer Kriterien) zu 
der Indikation eines angespannten 
Wohnungsmarktes führen.

Die Datenlage bedingte schließlich auch 
eine weitgehende Kongruenz zwischen 
dem analytischen Raumbezug (der Ge-
meindeebene, unterstützt durch kreis-
weite Daten, wo nicht anders verfügbar) 
und der Aussageebene (Wohnungs-
märkte). Während eine Betrachtung 
von Teilmärkten unterhalb der Gemein-
deebene aufgrund der diesbezüglichen 
Datenlage auch nach Ansicht der Bay-
erischen Staatsregierung damit nicht in 
konsistenter Weise möglich war, wurde 
möglichen Abweichungen zwischen 
Analyseraumeinheit und der möglicher-
weise größeren Wohnungsmarktregion 
durch eine nachträgliche Berücksich-
tigung von Ergebnissen in Nachbarge-
meinden Rechnung getragen.

Die Entscheidung, ob ein Gebiet als 
solches mit angespanntem Wohnungs-
markt ausgewiesen werden soll, wurde 
nicht davon abhängig gemacht, dass 
in der betreffenden Gemeinde ein örtli-
cher Mietspiegel vorhanden ist. Gemäß 
§ 558c Abs. 4 BGB sollen die Gemein-
den Mietspiegel erstellen, wenn hierfür 
ein Bedürfnis besteht und dies mit ei-
nem vertretbaren Aufwand möglich ist. 
Es handelt sich bei der Erstellung von 
Mietspiegeln folglich um eine im Ermes-
sen der einzelnen Gemeinde liegende 
kommunale Aufgabe, deren Nichterfül-
lung bereits aus normhierarchischen Ge-
sichtspunkten keine Auswirkung auf die 
Anwendbarkeit einer landesrechtlichen 
Verordnung haben kann. Die Mieter in 
einer Gemeinde, für die kein Mietspiegel 
besteht, erscheinen zudem nicht weniger 
schutzwürdig als die Mieter in Gemein-
den mit Mietspiegel. In einer angespann-
ten Wohnungsmarktsituation sind sie 
in gleicher Weise wie letztere von einer 
Verdrängung aus ihren angestammten 
Wohnquartieren bedroht. Eine Einbezie-
hung von Gemeinden ohne Mietspiegel 
erscheint dabei nicht unverhältnismäßig, 
da die ortsübliche Vergleichsmiete auch 
auf anderem Weg als durch einen (qua-

lifizierten) Mietspiegel mit vertretbarem 
Aufwand ermittelt werden kann (vgl. etwa 
§ 558a Abs. 2 BGB). 

Das verwendete kriteriengestützte Ver-
fahren führt zu einem ausgewogenen 
Ausgleich betroffener Vermieter- und 
Mieterinteressen. Die Nachbildung und 
Einzelanalyse der vom Gesetzgeber in 
§ 556d Abs. 2 Satz 3 BGB genannten 
Indikatoren als Kriterien stellt die be-
sondere Gefährdung der ausreichenden 
Versorgung der bayerischen Bevölke-
rung mit Mietwohnungen zu angemes-
senen Bedingungen realitätsgetreu dar. 
Die konsequent strikte Festlegung der 
Schwellenwerte der Einzelkriterien so-
wie die Kumulation notwendiger und 
hinreichender sowie gleichgewichteter 
Kriterien dient zugleich dazu, statisti-
sche Ungenauigkeiten zu begrenzen. 
Darüber hinaus wurden ferner begrün-
dete örtliche Erkenntnisse zur lokalen 
Wohnungsmarktsituation miteinbezo-
gen und bei der Bewertung der Versor-
gungsgefährdung der jeweiligen Ge-
meinde berücksichtigt.

Vor diesem Hintergrund war die Baye-
rische Staatsregierung ohne Weiteres 
in der Lage, statistisch abgesicherte 
Versorgungsengpässe auf den baye-
rischen Wohnungsmärkten punktuell 
analysieren und bemessen zu können. 
Damit kann gewährleistet werden, 
dass nur in Gebieten mit einer beson-
deren Versorgungsgefährdung der mit 
der Bestimmung eines angespann-
ten Wohnungsmarkts gemäß § 556d 
Abs. 2, § 558 Abs. 3, § 577a Abs. 2 
BGB gesteigerte Schutz der Mieter mit 
einer Beschränkung der Vermieter-
rechte einhergeht.

b. Bestimmung der Gebiete mit ange-
spannten Wohnungsmärkten in Bayern

Auf der Grundlage des erholten Gutach-
tens zur Identifizierung von Gebieten 
mit angespannten Wohnungsmärkten 
in Bayern, Stand 18. Februar 2019, so-
wie der ergänzenden Beurteilung der 
eingegangenen Stellungnahmen durch 
den Gutachter, Stand 11. Juli 2019, den 
die Bayerische Staatsregierung jeweils 
vollumfänglich folgt und die sie sich 
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zu eigen macht, werden daher gemäß 
§ 556d Abs. 2, § 558 Abs. 3, § 577a 
Abs. 2 BGB die nachstehend dargestell-
ten bayerischen Städte und Gemeinden 
als Gebiete mit angespannten Woh-
nungsmärkten bestimmt. Zugleich wird 
hinsichtlich der Einzelfallergebnisse 
der individuellen Gemeinden betreffend 
die Kriterien „überdurchschnittlich stark 
steigende Mieten“, „überdurchschnitt-
liche Mietbelastung der Haushalte“, 
„unzureichende Neubautätigkeit bei 
wachsender Wohnbevölkerung“ und 
„geringer Leerstand bei großer Nach-
frage“ auf die nachstehende Darstellung 
Bezug genommen.

Im Folgenden werden für jede Ge-
meinde, deren Wohnungsmarkt auf-
grund der unter A.III.1. dargestellten 
Untersuchung als angespannt an-

gesehen werden kann, die Einzeler-
gebnisse zu den Kriterien dargestellt 
(Spalte 2 bis 6 der Tabelle). Ferner 
wird aufgeführt, ob das jeweils unter-
suchte Kriterium durch Über- bzw. Un-
terschreiten des gutachterlich ermittel-
ten Schwellenwerts erfüllt ist (Spalte 7 
bis 11). In Spalte 12 wird dargestellt, 
ob in der jeweiligen Gemeinde ein 
angespannter Wohnungsmarkt nach 
Kriterienlage vorliegt bzw., wie Spalte 
13 zu entnehmen ist, ein angespann-
ter Wohnungsmarkt durch Übersprung 
aus Nachbargemeinden. Abweichend 
von der in der Anlage zu § 1 Satz 1 
MiSchuV gewählten Listung erfolgt die 
Anordnung der in der nachfolgenden 
Tabelle dargestellten Gemeinden ohne 
ergänzende alphabetische Sortierung 
aufsteigend nach dem Amtlichen Ge-
meindeschlüssel.
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Ingolstadt -4,80 1,70 -2,80 26,00 4,70 ja ja ja

München 3,00 0,80 2,20 30,00 5,80 ja ja ja ja

Rosenheim -4,20 2,40 -1,30 29,00 5,10 ja ja ja

Freilassing -2,40 1,90 0,80 26,00 3,20 ja ja ja

Bad Tölz -9,20 2,50 -3,40 29,00 3,10 ja ja ja

Benediktbeuern -6,00 2,20 -2,40 27,00 1,00 ja ja ja

Geretsried -5,60 2,30 -1,50 27,00 4,40 ja ja ja

Lenggries -5,90 2,70 1,50 27,00 4,00 ja ja ja

Wolfratshausen -7,40 1,50 -3,30 29,00 3,60 ja ja ja

Bergkirchen 1,40 1,60 5,50 27,00 5,00 ja ja ja ja

Dachau -3,30 1,40 -0,40 28,00 5,20 ja ja ja

Haimhausen -1,00 1,90 6,20 27,00 5,00 ja ja ja ja

Hebertshausen -5,00 1,40 2,00 28,00 3,50 ja ja ja

Karlsfeld 3,50 1,20 4,30 27,00 5,50 ja ja ja ja

Markt  
Indersdorf

-6,10 1,30 -0,90 27,00 5,40 ja ja ja

Odelzhausen 1,50 1,30 9,70 24,00 6,80 ja ja ja ja ja

Petershausen -3,60 1,00 1,90 26,00 3,80 ja ja ja

Röhrmoos -5,30 1,70 -0,10 24,00 4,50 ja ja

Vierkirchen -7,40 1,50 -1,10 26,00 5,20 ja ja ja

Anzing -8,50 1,10 5,00 27,00 3,70 ja ja ja

Ebersberg -3,80 1,80 0,50 27,00 4,00 ja ja ja

Forstinning -1,90 1,70 2,40 27,00 4,20 ja ja ja

Grafing b. 
München

-6,90 1,60 -2,70 28,00 5,00 ja ja ja

Kirchseeon -5,00 1,60 -0,60 28,00 4,40 ja ja ja

Markt  
Schwaben

3,30 1,10 4,90 27,00 5,20 ja ja ja ja

Vaterstetten -4,30 1,30 -0,30 29,00 4,60 ja ja ja

Pliening -0,60 1,20 3,90 26,00 5,00 ja ja ja

Poing 6,80 0,80 7,30 26,00 5,50 ja ja ja ja ja

Zorneding -3,10 1,20 -0,70 28,00 3,00 ja ja ja

Nassenfels 1,00 1,80 7,50 19,00 7,70 ja ja ja ja ja

Erding -7,70 2,30 -3,50 27,00 4,40 ja ja ja
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Finsing 6,10 2,10 11,80 22,00 4,60 ja ja ja ja

Eching 0,30 1,10 1,70 26,00 3,80 ja ja ja ja

Fahrenzhausen 5,90 1,80 10,90 22,00 4,00 ja ja ja ja

Freising -0,70 2,10 -0,70 28,00 4,60 ja ja ja

Hallbergmoos 0,90 1,20 2,70 25,00 4,70 ja ja ja

Moosburg  
a. d. Isar

-7,50 2,90 -2,60 27,00 5,00 ja ja ja

Neufahrn  
b. Freising

3,00 1,30 3,50 26,00 5,20 ja ja ja ja

Alling -3,30 1,80 2,20 28,00 4,60 ja ja ja

Eichenau -5,20 1,10 -0,50 28,00 3,60 ja ja ja

Emmering -3,70 1,90 1,00 29,00 4,60 ja ja ja

Fürstenfeld-
bruck

-2,80 2,50 0,80 29,00 5,00 ja ja ja

Germering -3,70 1,60 -1,10 29,00 4,70 ja ja ja

Gröbenzell -5,70 1,80 -1,20 28,00 4,40 ja ja ja

Maisach -4,00 2,20 3,10 27,00 3,80 ja ja ja

Olching -0,80 1,60 1,80 27,00 5,30 ja ja ja

Puchheim -1,00 1,30 0,70 28,00 4,30 ja ja ja

Schöngeising -5,40 1,50 -0,70 24,00 4,80 ja ja

Murnau  
a. Staffelsee

-10,50 2,40 -5,20 28,00 4,80 ja ja ja

Oberammergau -10,70 2,90 0,30 27,00 1,30 ja ja ja

Seehausen  
a. Staffelsee

-15,10 3,00 -5,10 28,00 3,70 ja ja ja

Spatzenhausen -12,30 2,00 -0,70 26,00 3,70 ja ja ja

Dießen am 
Ammersee

-4,70 2,90 0,50 27,00 4,30 ja ja ja

Kaufering -2,40 1,80 1,20 26,00 5,40 ja ja ja

Landsberg  
a. Lech

-4,20 1,90 -0,50 26,00 5,30 ja ja ja

Holzkirchen -1,60 2,60 2,40 28,00 4,00 ja ja ja

Miesbach -7,80 2,50 -3,20 29,00 4,60 ja ja ja

Otterfing 2,20 2,20 5,90 26,00 5,30 ja ja ja ja

Aschheim 6,30 1,10 8,40 28,00 5,60 ja ja ja ja ja
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Baierbrunn 1,00 2,00 7,40 28,00 2,00 ja ja ja ja ja

Brunnthal 2,20 1,30 7,50 28,00 3,80 ja ja ja ja ja

Feldkirchen 1,10 1,60 3,00 27,00 3,70 ja ja ja ja

Garching b. 
München

-8,80 0,80 3,60 28,00 5,70 ja ja ja

Gräfelfing -2,30 1,40 2,40 30,00 1,60 ja ja ja

Grasbrunn -3,20 1,00 -0,10 27,00 4,50 ja ja ja

Grünwald -8,10 2,00 -1,90 30,00 4,90 ja ja ja

Haar 0,60 0,90 4,20 29,00 5,90 ja ja ja ja

Höhenkirchen- 
Siegertsbrunn

-2,60 0,90 1,10 28,00 3,60 ja ja ja

Hohenbrunn -4,70 1,40 1,40 29,00 2,00 ja ja ja

Ismaning 2,40 0,70 4,00 29,00 5,00 ja ja ja ja

Kirchheim b. 
München

-1,80 0,90 0,10 28,00 5,30 ja ja ja

Neuried -2,20 0,90 0,90 28,00 4,90 ja ja ja

Oberhaching -2,50 1,10 1,70 29,00 4,40 ja ja ja

Oberschleiß-
heim

-2,00 1,90 2,20 29,00 5,60 ja ja ja

Ottobrunn -2,50 1,20 1,20 29,00 4,10 ja ja ja

Planegg -4,50 1,80 -1,20 29,00 3,90 ja ja ja

Pullach i. Isartal -6,20 1,40 0,10 30,00 3,10 ja ja ja

Putzbrunn 0,70 1,00 2,10 28,00 3,30 ja ja ja ja

Sauerlach -1,60 1,30 3,70 25,00 3,90 ja ja

Schäftlarn -2,70 1,80 2,90 29,00 3,70 ja ja ja

Straßlach- 
Dingharting

-1,20 1,60 5,20 26,00 2,00 ja ja ja

Taufkirchen -3,40 0,60 -0,90 30,00 4,60 ja ja ja

Neubiberg -7,90 1,50 -2,80 28,00 4,60 ja ja ja

Unterföhring 6,00 0,90 5,90 27,00 6,80 ja ja ja ja ja

Unterhaching 1,30 0,80 3,50 30,00 4,80 ja ja ja ja

Unterschleiß-
heim

1,00 0,90 3,40 28,00 4,40 ja ja ja ja

Neuburg a. d. 
Donau

-7,70 2,60 -3,00 26,00 6,20 ja ja ja ja
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Bad Aibling -3,50 2,60 0,70 26,00 5,80 ja ja ja

Brannenburg -5,80 2,90 1,60 26,00 5,30 ja ja ja

Bad Endorf -4,80 2,90 1,70 26,00 3,30 ja ja ja

Feldkirchen- 
Westerham

-5,80 2,50 -0,40 27,00 5,10 ja ja ja

Kiefersfelden -4,50 2,80 3,60 26,00 3,20 ja ja ja

Kolbermoor -8,60 2,30 -3,70 27,00 4,40 ja ja ja

Prien a.  
Chiemsee

-6,60 2,40 -1,80 29,00 3,80 ja ja ja

Raubling -6,90 2,90 0,20 25,00 3,90 ja ja

Riedering -5,30 2,00 1,90 22,00 6,50 ja ja ja

Rimsting -9,70 2,50 -1,20 27,00 3,30 ja ja ja

Stephans- 
kirchen

-7,10 2,50 -0,50 26,00 3,90 ja ja ja

Berg -6,10 2,20 1,00 29,00 2,70 ja ja ja

Andechs -3,30 2,10 3,60 25,00 6,30 ja ja ja

Feldafing -14,00 2,30 -6,50 29,00 0,90 ja ja ja

Gauting -4,20 1,70 0,90 30,00 5,40 ja ja ja

Gilching 1,30 1,20 3,80 29,00 4,30 ja ja ja ja

Herrsching a. 
Ammersee

-8,70 1,60 -5,00 31,00 5,40 ja ja ja

Inning a.  
Ammersee

-1,10 1,70 7,20 29,00 3,80 ja ja ja ja

Krailling -5,40 1,40 -0,80 31,00 4,90 ja ja ja

Seefeld -9,40 1,70 -2,60 28,00 3,40 ja ja ja

Pöcking -9,70 2,00 -2,80 29,00 2,30 ja ja ja

Starnberg -6,30 2,10 1,40 30,00 5,20 ja ja ja

Tutzing -8,50 1,90 -3,00 30,00 3,70 ja ja ja

Weßling -2,10 1,40 1,50 29,00 2,00 ja ja ja

Wörthsee -8,50 1,90 -1,20 29,00 3,70 ja ja ja

Bergen -3,00 3,00 1,80 26,00 3,60 ja ja ja

Traunreut -6,20 3,00 -1,20 26,00 5,40 ja ja ja

Traunstein -10,40 2,70 -3,30 27,00 4,60 ja ja ja

Penzberg -6,90 2,50 -4,10 27,00 3,20 ja ja ja

Weilheim i. OB -2,80 2,30 1,00 27,00 4,30 ja ja ja
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Landshut -5,00 2,70 -1,10 27,00 4,80 ja ja ja

Passau -1,70 2,60 1,90 27,00 4,90 ja ja ja

Deggendorf -12,80 2,70 -7,10 26,00 3,10 ja ja ja

Kirchdorf -2,90 3,00 6,60 17,00 6,80 ja ja ja ja

Elsendorf 3,50 2,10 8,90 19,00 8,10 ja ja ja ja ja

Ergolding 5,90 1,90 7,90 24,00 7,60 ja ja ja ja ja

Gerzen -3,40 2,80 6,90 20,00 6,10 ja ja ja ja

Dingolfing 0,90 3,00 6,40 24,00 6,60 ja ja ja ja ja

Regensburg -4,00 2,20 -2,40 29,00 3,50 ja ja ja

Bamberg -3,00 2,00 -0,30 26,00 2,40 ja ja ja

Bayreuth -6,10 2,90 -3,20 26,00 3,80 ja ja ja

Forchheim -8,20 2,80 -2,00 26,00 4,10 ja ja ja

Erlangen 4,20 1,30 6,50 29,00 3,00 ja ja ja ja ja

Fürth 3,10 3,20 6,70 27,00 4,10 ja ja ja ja

Nürnberg 2,60 2,50 5,60 28,00 4,30 ja ja ja ja

Schwabach -6,10 2,70 0,10 26,00 3,10 ja ja ja

Uttenreuth -6,90 2,20 -1,80 26,00 2,30 ja ja ja

Stein -1,40 2,60 3,80 28,00 4,40 ja ja ja

Feucht 0,80 2,40 6,20 27,00 4,20 ja ja ja ja ja

Schwaig b. 
Nürnberg

-0,50 3,00 4,20 26,00 3,30 ja ja ja

Wendelstein -3,40 2,80 2,80 27,00 4,10 ja ja ja

Aschaffenburg 1,10 3,40 6,90 27,00 3,60 ja ja ja ja

Würzburg -0,30 2,30 0,00 27,00 4,70 ja ja ja

Bergtheim 4,50 2,70 10,50 18,00 6,00 ja ja ja ja ja

Kleinrinderfeld 3,20 6,30 8,10 19,00 6,00 ja ja ja ja

Kürnach 0,30 2,90 7,20 21,00 6,00 ja ja ja ja ja

Uettingen 2,90 4,30 11,60 18,00 6,00 ja ja ja ja

Unterpleichfeld 4,00 3,00 9,10 19,00 6,00 ja ja ja ja ja

Waldbrunn 2,70 4,10 8,30 18,00 6,00 ja ja ja ja

Augsburg 5,60 1,80 7,70 28,00 6,30 ja ja ja ja ja ja

Kempten  
(Allgäu)

-2,50 2,50 0,60 26,00 4,60 ja ja ja

Memmingen 0,20 2,30 4,30 26,00 3,80 ja ja ja ja
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Neusäß -4,40 2,80 0,30 27,00 5,80 ja ja ja

Stadtbergen -2,40 2,40 0,70 26,00 4,80 ja ja ja

Neu-Ulm -6,20 2,50 -3,90 27,00 3,80 ja ja ja

Senden -3,40 2,40 1,00 26,00 4,80 ja ja ja

Lindau  
(Bodensee)

-10,30 2,80 -4,50 28,00 3,30 ja ja ja

Hopferau 0,80 2,70 6,00 20,00 6,20 ja ja ja ja ja

Bad Wörishofen 1,60 4,00 8,10 27,00 4,30 ja ja ja ja

Sonthofen -6,00 2,60 -2,10 27,00 3,60 ja ja ja
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Darüber hinaus hat die Überprüfung 
der mitgeteilten Erkenntnisse zur lo-
kalen Wohnungsmarktsituation dazu 
geführt, dass - abweichend von der 
ursprünglichen Indikation - auch in der 
Gemeinde Hausham, in den Märkten 
Manching und Garmisch-Partenkirchen 
sowie in den Städten Kaufbeuren und 
Pfaffenhofen a. d. Ilm die ausreichen-
de Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen zu angemessenen 
Bedingungen besonders gefährdet ist 
(vgl. A.III.1.f.bb., A.III.1.f.cc.). Hinsicht-

lich der nach Datenlage festgestellten 
Einzelfallergebnisse der Gemeinden 
Hausham, Manching, Garmisch-Par-
tenkirchen, Kaufbeuren und Pfaffen-
hofen a. d. Ilm betreffend die Kriterien 
„überdurchschnittlich stark steigende 
Mieten“, „überdurchschnittliche Mietbe-
lastung der Haushalte“, „unzureichen-
de Neubautätigkeit bei wachsender 
Wohnbevölkerung“ und „geringer Leer-
stand bei großer Nachfrage“ wird auf 
die nachstehende Darstellung Bezug 
genommen.
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Hausham -4,60 3,10 1,40 27,00 4,60

Manching -3,20 3,10 1,80 24,00 5,20

Garmisch-Partenkirchen -9,50 3,40 -2,00 30,00 3,00

Kaufbeuren -3,70 4,10 3,10 26,00 4,60

Pfaffenhofen a. d. Ilm -2,80 2,80 3,00 25,00 6,10
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IV. Geltungsdauer

Hinsichtlich der Mietpreisbremse erlaubt es 
§ 556d Abs. 2 Satz 1 BGB, Gebiete mit ange-
spannten Wohnungsmärkten durch Rechtsver-
ordnung für die Dauer von höchstens fünf Jah-
ren zu bestimmen. Die Mietpreisbremse wurde 
in Bayern zunächst durch die Mietpreisbremse-
verordnung vom 14. Juli 2015 eingeführt, die am 
1. August 2015 in Kraft trat. Die Fünfjahresfrist 
läuft damit am 31. Juli 2020 ab. Dieses Datum 
wurde daher, wie bei den Vorgängerregelungen, 
als Ende der Geltungsdauer gewählt. 

Die Geltungsdauer einer Verordnung zur Sen-
kung der Kappungsgrenze darf nach § 558 
Abs. 3 BGB höchstens fünf Jahre betragen und 
die Geltungsdauer einer Verordnung zur Verlän-
gerung der Kündigungssperrfrist nach § 577a 
Abs. 2 BGB eine Frist von zehn Jahren nicht 
überschreiten. Um einen Gleichlauf mit der Re-
gelung zur Mietpreisbremse herzustellen, wird 
ein einheitlicher Zeitpunkt für das Außerkrafttre-
ten festgelegt.

Anhaltspunkte für eine in einzelnen Gemeinden 
bereits vor Ablauf der Geltungsdauer entfallende 
Versorgungsgefährdung haben sich im Rahmen 
der Untersuchung nicht ergeben. Die Geltungs-
dauer der Mieterschutzverordnung wurde daher 
für alle als Gebiete mit angespannten Woh-
nungsmärkten identifizierten Gemeinden einheit-
lich festgesetzt.

V. Maßnahmen zur Verbesserung der Lage auf 
dem Wohnungsmarkt

Die Staatsregierung hat verschiedene woh-
nungspolitische Maßnahmen ergriffen bzw. 
plant, solche Maßnahmen zu ergreifen, um im 
Zeitraum der Geltung der Mieterschutzverord-
nung der angespannten Wohnungsmarktlage in 
den bayerischen Gemeinden entgegenzuwirken. 
Diese Maßnahmen wurden in die Erwägungen 
zur Bestimmung des Anwendungsbereichs der 
§§ 556d ff. BGB einbezogen.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maß-
nahmen:

1. Wohnraumförderung und Förderung von 
Wohnplätzen für Studierende

Die Staatsregierung hat ihre Anstrengun-
gen für die Schaffung von preisgünstigem 
Wohnraum weiter verstärkt. Im Jahr 2018 

standen einschließlich der 150 Millionen 
Euro für das Kommunale Wohnraumförde-
rungsprogramm (KommWFP) insgesamt 
886 Millionen Euro für die Förderung von 
bezahlbarem Wohnraum in Bayern zur Ver-
fügung. Dieses Investitionsvolumen wird im 
Jahr 2019 verstetigt. Die Mittelvergabe an 
die Bewilligungsstellen der Wohnraumförde-
rung orientiert sich am jeweils gemeldeten 
Bedarf; damit wird der besondere Bedarf für 
Gebiete mit angespannten Wohnungsmärk-
ten berücksichtigt.

Die staatliche Mietwohnraumförderung ist 
ein langjährig bewährtes Instrument, um 
sozial gebundenen Wohnraum im Zusam-
menwirken mit der Wohnungswirtschaft be-
reitzustellen. Verbesserungen der Förder-
konditionen haben in den letzten Jahren zu 
einer deutlichen Ausweitung des sozialen 
Wohnungsbaus beigetragen. Im Rahmen 
der Wohnraumförderung unterstützt der 
Freistaat Wohnungsunternehmen, Woh-
nungsgenossenschaften, private Investoren 
und Bauherren sowohl beim Bau von Miet-
wohnraum in Mehrfamilienhäusern als auch 
beim Neubau und Erwerb von Eigenwohn-
raum sowie der baulichen Anpassung von 
Miet- und Eigenwohnraum an die Bedürfnis-
se von Menschen mit Behinderung. Darüber 
hinaus wird der Bau von Wohnheimplätzen 
für Menschen mit Behinderung mit staatli-
chen Mitteln unterstützt.

Damit in Bayern noch mehr Haushalte von 
der Wohnraumförderung profitieren, wurden 
2018 die Einkommensgrenzen deutlich an-
gehoben. Besonders Alleinerziehende oder 
Familien mit mittlerem Einkommen sollen 
sich mit der Förderung eine angemessene 
Wohnung oder ein Eigenheim leisten kön-
nen. Auch der sozial gebundene Wohnungs-
bestand steht damit mehr Haushalten zur 
Verfügung. Seit Mai 2018 wird bei der Neu-
bauförderung von Mietwohnungen alternativ 
zur 25-jährigen eine 40-jährige Mietpreis- 
und Belegungsbindung angeboten. Die Mie-
ter profitieren so langfristig vom niedrigeren 
Mietniveau der geförderten Wohnungen.

Mit einem eigenen Förderprogramm unter-
stützt die Staatsregierung seit vielen Jahren 
im Rahmen der staatlichen Wohnraumförde-
rung Studentenwerke wie auch private Inves-
toren bei der Schaffung und dem Erhalt von 
bezahlbarem Wohnraum für Studierende.
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Mit dem KommWFP wurde erstmals ein 
Wohnraumförderungsprogramm aufgelegt, 
das sich speziell an die Städte und Ge-
meinden richtet. Das ursprünglich bis 2019 
befristete Programm wird im Rahmen der 
Wohnungsbauoffensive bis 2025 fortgeführt. 
Dafür werden 2019 bis 2025 insgesamt min-
destens 1,05 Milliarden Euro eingesetzt, das 
sind jährlich 150 Millionen Euro.

2. Modellvorhaben des Experimentellen Woh-
nungsbaus

In den Modellvorhaben des Experimentel-
len Wohnungsbaus initiiert das Bayerische 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Ver-
kehr bzw. vormals die Oberste Baubehörde 
seit mehr als 35 Jahren modellhafte, geför-
derte Wohnprojekte mit dem Ziel, zeitgemä-
ße Wohnformen und den effizienten Einsatz 
der Fördermittel zu finden. Im Rahmen des 
Experimentellen Wohnungsbaus wurden 
bislang ca. 220 Modellprojekte mit mehr als 
7.500 Wohnungen zum kostengünstigen 
und nachhaltigen Bauen initiiert und mit über 
290 Mio. Euro staatlich gefördert. Im aktu-
ellen Modellvorhaben „Effizient Bauen, leist-
bar Wohnen - mehr bezahlbare Wohnungen 
für Bayern“ liegt der Fokus auf innovativen 
Wohnkonzepten und günstigen Baukosten 
für langfristig bezahlbaren Wohnraum, ohne 
Einschränkung in der Wohnqualität. Seit  
April 2015 wurden bayernweit 13 Projekte in 
das Modellvorhaben aufgenommen.

3. Städtebauförderung

Auch im Rahmen der Städtebauförderung 
kann angespannten Wohnungsmärkten ent-
gegengewirkt werden. Die Modernisierung 
und Instandsetzung des Baubestands zu 
Wohnzwecken zählen neben der Aufwer-
tung des Wohnumfelds und des öffentlichen 
Raums zu den klassischen Aufgaben der 
städtebaulichen Sanierung. Damit Stadt-
zentren und Ortskerne attraktiver werden, 
unterstützt die Städtebauförderung die Ge-
meinden und mit ihnen die privaten Eigentü-
mer bei der Modernisierung ihrer Gebäude. 
Dabei soll vorhandener Wohnraum erhalten 
und preiswerter Wohnraum gesichert wer-
den. Um brachliegende Grundstücke des 
Militärs, der Bahn sowie von Gewerbe und 
Industrie für den Wohnungsbau nutzbar 
zu machen, können städtebauliche Maß-
nahmen der Kommunen für die Umstruktu-

rierung der Gelände, wie z. B. Planungen, 
Freilegungen der Grundstücke und Gebäu-
deabbrüche, staatlich gefördert werden. 
Grundsätzlich förderfähig sind auch Er-
schließungsmaßnahmen, Neugestaltungs-
maßnahmen für ein attraktives Wohnumfeld 
sowie die Modernisierung, Instandsetzung 
und Umnutzung bestehender Gebäude für 
das Wohnen. Nach dem Subsidiaritätsprin-
zip sind hierfür jedoch vorrangig Mittel des 
geförderten Wohnungsbaus einzusetzen.

4. Maßnahmen der staatlichen Wohnungsbau-
gesellschaften

Der Freistaat Bayern fördert die Herstellung 
oder Anschaffung von neuen Staatsbediens-
tetenwohnungen durch die Stadibau GmbH 
mit der Ausgabe zinsgünstiger Wohnungs-
fürsorgedarlehen. Die Stadibau ist eine 
100%ige Tochtergesellschaft des Freistaats 
Bayern, deren alleiniger Zweck in der Unter-
stützung der staatlichen Wohnungsfürsorge 
liegt. Die Stadibau GmbH wurde im Jahr 
1974 gegründet und verwaltet aktuell 7813 
Wohnungen.

Maßnahmen zur Schaffung neuen Wohn-
raums für Staatsbedienstete finden derzeit 
im Bereich der Landeshauptstadt München, 
der Gemeinde Feldafing und der Stadt Er-
ding statt. Aktuell befinden sich rund 230 
Wohneinheiten im Bau. Bis zum Jahr 2020 
soll mit dem Bau von über 100 weiteren 
Wohneinheiten begonnen werden. Bis zum 
Jahr 2023/2024 sollen über 1000 zusätzli-
che Wohnungen entstehen. Daneben befin-
den sich weitere Staatsbedienstetenwoh-
nungen im Stadium der Vorplanung und 
Baurechtsschaffung.

Die Siedlungswerk Nürnberg GmbH ist 
eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft, 
deren Zweck der Bau, die Verwaltung und 
die technische und finanzielle Betreuung 
von Wohnraum für breite Bevölkerungs-
schichten zu wirtschaftlich vertretbaren Be-
dingungen in der Region Nürnberg ist. Die 
Siedlungswerk Nürnberg GmbH wurde am 
2. Mai 1919 gegründet und verwaltet aktuell 
7918 Wohnungen.

Maßnahmen der Siedlungswerk Nürnberg 
GmbH zur Schaffung neuen Wohnraums 
finden aktuell in den Städten Nürnberg und 
Fürth statt. Aktuell befinden sich über 250 
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Wohnungen in Nürnberg im Bau. In Fürth 
soll bis zum Jahr 2020 die Errichtung von 
rund 24 Wohnungen starten, in Nürnberg 
von knapp 450. Bis zum Jahr 2023/2024 sol-
len in Nürnberg knapp 200 weitere Wohnun-
gen entstehen.

Ferner wurde am 18. Juli 2018 die Bay-
ernHeim GmbH als 100%ige Tochter des 
Freistaats gegründet. Die Aufgabe der Bay-
ernHeim GmbH ist die Bereitstellung von 
Wohnraum für Wohnungssuchende, die sich 
am Markt nicht angemessen mit Wohnraum 
versorgen können. Sie wird dort tätig, wo ein 
dringender Bedarf für geförderten Wohn-
raum besteht.

Maßnahmen der BayernHeim GmbH zur 
Schaffung neuen Wohnraums finden im Be-
reich der Landeshauptstadt München und  
u. a. in den Gemeinden Bayreuth, Fürth, 
Augsburg, Feldkirchen-Westerham, Dachau 
und Landsberg am Lech statt. Aktuell sind 
rund 2600 Wohneinheiten geplant. Die Pro-
jekte befinden sich in der Planungs- und Vor-
bereitungsphase.

5. Baulandbeschaffung

Die Bauleitplanung ist Kernbereich der 
kommunalen Selbstverwaltung; die Ein-
flussmöglichkeiten des Staates sind daher 
begrenzt. Es verbleibt allein die Möglichkeit 
eines Appells an die Kommunen, die zur 
Verfügung stehenden vielfältigen Maßnah-
men zur Wohnbauland-Mobilisierung (z. B. 
Neuausweisung von Bauland, Aktivierung 
vorhandenen Baulands, Möglichkeiten der 
Innenentwicklung/Nachverdichtung) aus-
zuschöpfen. Im Rahmen des Bayerischen 
Wohnungsgipfels am 26. Juli 2018 rief die 
Staatsregierung daher im Beisein der kom-
munalen Spitzenverbände zu gemeinsamer 
Anstrengung bei der Aktivierung von Wohn-
bauland auf und bot hierfür fachliche und 
finanzielle Hilfen für bauwillige Kommunen 
bei der ressourcenschonenden Entwick-
lung ihrer Grundstücke an. Hierfür wurden 
2018 u. a. die Förderinitiative „Innen statt 
Außen“ im Rahmen der Städtebauförde-
rung und das neue Programm zur Erfas-
sung der Innenentwicklungspotentiale ins 
Leben gerufen.

6. Steuerung der Belegung von sozial gebun-
denem Wohnraum

Nach Art. 5 des Bayerischen Wohnungsbin-
dungsgesetzes i. V. m. § 3 der Verordnung 
zur Durchführung des Wohnraumförderungs- 
und Wohnungsbindungsrechts (DVWoR)  
vom 8. Mai 2007 findet bei der Belegung 
von sozial gebundenem Wohnraum in Ge-
bieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf eine 
Belegungssteuerung statt. Das gemäß die-
sen Vorschriften anzuwendende Benen-
nungsverfahren soll gewährleisten, dass 
insbesondere auch einkommensschwäche-
re Personen oder Personen mit besonderen 
persönlichen Umständen eine Wohnung 
vermittelt bekommen. Danach darf der Ver-
mieter seine Wohnung nur einem von der 
zuständigen Stelle benannten Wohnungssu-
chenden überlassen. Die Stelle hat die Woh-
nungssuchenden unter Berücksichtigung 
des sozialen Gewichts des Wohnungsbe-
darfs und anhand der Bewohnerstrukturen 
sowie ergänzend nach der bisherigen Dauer 
des gewöhnlichen Aufenthalts zu benennen. 
Die Anknüpfung an die bisherige Dauer des 
gewöhnlichen Aufenthalts vermeidet eine 
Verschärfung der Situation für die bereits 
ansässigen Wohnungssuchenden in dem 
Gebiet mit erhöhtem Wohnungsbedarf. Die 
für die Anwendung dieser Regelungen maß-
gebliche Einordnung als Gebiet mit erhöh-
tem Wohnungsbedarf wird regelmäßig über-
prüft und gegebenenfalls angepasst.

7. Genehmigungsvorbehalt bei der Umwand-
lung von Mietwohnungen in Eigentumswoh-
nungen

Mit der Verordnung zur Stärkung des städ-
tebaulichen Milieuschutzes vom 4. Februar 
2014 (GVBl. 2014, 39) hat die Staatsregie-
rung die DVWoR geändert und in § 5 einen 
Genehmigungsvorbehalt für die Umwand-
lung von Mietwohnungen in Eigentumswoh-
nungen in Gebieten von Milieuschutzsatzun-
gen, wie sie z. B. in der Landeshauptstadt 
München, in Erding und in Erlangen gelten, 
eingefügt. Damit sollen in Gebieten mit ei-
ner gewachsenen Bevölkerungsstruktur 
unerwünschte Strukturveränderungen ver-
hindert werden. Die Einführung des Geneh-
migungsvorbehalts bewirkt damit mittelbar 
auch einen besseren Mieterschutz. Die 
Verordnung trat am 1. März 2014 in Kraft. 
Vor Ablauf der fünfjährigen Geltungsdauer 
der Regelung wurde sie durch die Verord-
nung zur Änderung der Durchführungsver-
ordnung Wohnungsrecht vom 15. Mai 2018 
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(GVBl. 2018, 350) verlängert und wird mit 
Ablauf des 28. Februar 2024 außer Kraft 
treten. Die Staatsregierung wird zu gegebe-
ner Zeit entscheiden, ob nochmals eine ent-
sprechende Verordnung erlassen wird. Die 
Geltungsdauer einer neuen Verordnung darf 
wiederum höchstens fünf Jahre betragen 
(§ 172 Abs. 1 Satz 4 des Baugesetzbuchs 
- BauGB). Vor der Entscheidung über einen 
Neuerlass bzw. eine weitere Verlängerung 
wird die Frage nach dem Fortbestehen des 
Bedürfnisses nach einer Verordnung unter 
Berücksichtigung der Erfahrungen der Ge-
meinden mit dem Genehmigungsvorbehalt 
zu beantworten sein.

8. Genehmigungsvorbehalt bei der Zweckent-
fremdung von Wohnraum

Das Zweckentfremdungsgesetz ermächtigt 
Gemeinden mit angespannten Wohnungs-
märkten durch Satzung zu bestimmen, dass 
im Gemeindegebiet Wohnraum nur mit ih-
rer Genehmigung überwiegend anderen 
als Wohnzwecken zugeführt werden darf. 
Eine Zweckentfremdung liegt insbesonde-
re vor, wenn Wohnraum zu mehr als 50 % 
der Gesamtfläche für gewerbliche oder be-
rufliche Zwecke verwendet wird, mehr als 
insgesamt acht Wochen im Kalenderjahr für 
Zwecke der Fremdenbeherbergung genutzt 
wird, länger als drei Monate leer steht oder 
beseitigt wird. In Bayern haben bisher die 
Landeshauptstadt München sowie die Städ-
te Nürnberg und Puchheim eine Zweckent-
fremdungssatzung erlassen.

9. Behördenverlagerungen/Behördensatelliten

Die Verlagerung von Behörden und staatli-
chen Institutionen aus Gebieten mit ange-
spannten Wohnungsmärkten in Gebiete, 
deren Wohnungsmarkt keine Versorgungsge-
fährdung mit Wohnraum aufweist, und der da-
mit verbundene Nachzug der bei der Behörde 
Beschäftigten kann freien Wohnraum in den 
betroffenen Städten und Gemeinden schaffen. 
Der ehemals von den Behördenangehörigen 
und deren Familien bewohnte Wohnraum 
steht dem wohnungssuchenden Publikum er-
neut zur Verfügung. Durch die Schaffung von 
zukunftsfähigen, qualifizierten und sicheren 
Arbeitsplätzen außerhalb von Gebieten mit 
angespannten Wohnungsmärkten wird zudem 
einem weiteren Zuzug von Behördenangehö-
rigen in Ballungsräume vorgebeugt.

Die von der Bayerischen Staatsregierung 
in den Jahren 2015 und 2016 beschlosse-
nen Konzepte „Regionalisierung von Ver-
waltung“ und „Chancen im ganzen Land“ 
sehen daher bis 2025 die Verlagerung von 
rund 70 Behörden und staatlichen Einrich-
tungen mit mehr als 2700 Arbeits- und 930 
Studienplätzen in alle Regierungsbezirke 
Bayerns vor. Insbesondere bislang im Ver-
dichtungsraum München angesiedelte Be-
hörden werden deshalb in Gebiete verlegt, 
die keinen angespannten Wohnungsmarkt 
aufweisen. 

Der Ministerrat des Freistaats Bayern hat 
ferner am 9. Oktober 2018 das Konzept der 
sog. Behördensatelliten verabschiedet. In 
Behördensatelliten werden den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern tageweise profes-
sionell und funktional eingerichtete Arbeits-
plätze außerhalb der Verdichtungsräume 
ressortübergreifend zur Verfügung gestellt. 
Damit eröffnet der Freistaat Bayern seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Mög-
lichkeit, außerhalb der Ballungsräume leben 
und zugleich ihren angestammten Dienstsitz 
in den Ballungsräumen behalten zu kön-
nen. Zunächst sollen an fünf Standorten in 
Aichach, Altötting, Bad Aibling, Landsberg 
am Lech und Schwandorf Behördensatelli-
ten installiert werden. Die ersten Behörden-
satelliten starten voraussichtlich 2019/2020. 
Ab dem Jahr 2021 ist eine Evaluation des 
Konzepts vorgesehen.

10. Förderrichtlinie „Heimat Digital“

Mit der Förderrichtlinie „Heimat Digital“ be-
steht - im Rahmen der Laufzeit vom 1. Ja-
nuar 2019 bis 31. Dezember 2021 - die 
Möglichkeit, die „Reduzierung der Flächen-
neuinanspruchnahme und Stärkung der 
Innenentwicklung“ anhand von Konzepten 
zu unterstützen. Grundsätzlich förderfähig 
sind - mit Ausnahmen von Baumaßnah-
men - u. a. innovative, fachübergreifende 
Projekte mit digitalem Schwerpunkt, die zu 
einer Entlastung der Ballungsräume beitra-
gen können.

11. Verzicht auf Mieterhöhungen bei staatlichen 
Wohnungen

Um den Mietpreisanstieg zu dämpfen, hat 
das Bayerische Kabinett am 15. Mai 2018 
zudem beschlossen, in staatlichen Woh-
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nungen innerhalb eines Zeitraums von fünf 
Jahren grundsätzlich auf Mieterhöhungen zu 
verzichten.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

I. Zu § 1

1. Zu Satz 1

In § 1 Satz 1 in Verbindung mit der Anlage 
werden die Gemeinden bestimmt, die nach 
der Untersuchung der Institut Wohnen und 
Umwelt GmbH unter Würdigung des indi-
viduellen Vortrags hinsichtlich der lokalen 
Wohnungsmärkte und der abschließenden 
Bewertung durch die Bayerische Staatsre-
gierung Gebiete sind, in denen im Sinn von 
§ 556d Abs. 2 Satz 2 BGB, im Sinn von § 558 
Abs. 3 Satz 2 BGB und im Sinn von § 577a 
Abs. 2 Satz 1 BGB die ausreichende Versor-
gung der Bevölkerung mit Mietwohnungen 
zu angemessenen Bedingungen besonders 
gefährdet ist, mithin ein angespannter Woh-
nungsmarkt vorliegt.

Mit dem Mietrechtsnovellierungsgesetz 
vom 21. April 2015 hat der Bundesgesetz-
geber den Begriff eines angespannten 
Wohnungsmarkts in § 556d Abs. 2 BGB nä-
herer Erläuterung zugeführt und dabei den 
Tatbeständen der § 558 Abs. 3 und § 577a 
Abs. 2 BGB nachgebildet. Diesem Ziel der 
Nachbildung wurde mit der Formulierung 
des § 556d Abs. 2 BGB, die den Wortlaut 
der § 558 Abs. 3, § 577a Abs. 2 BGB wider-
spiegelt, Rechnung getragen. Dies voran-
gestellt, wurden die erhobenen Daten unter 
Berücksichtigung der vom Gesetzgeber in 
§ 556d Abs. 2 BGB für den grundrechtsin-
tensivsten Eingriff vorgegebenen Indikato-
ren einheitlich analysiert und ausgewertet. 
Die für die Anwendung der Gebietskulisse 
des § 556d Abs. 2 BGB identifizierten Ge-
biete dienen daher - angesichts der gerin-

geren Eingriffsintensität - auch zur Bestim-
mung der Anwendungsbereiche der § 558 
Abs. 3 und § 577a Abs. 2 BGB. Anhalts-
punkte für eine unter den Gebietskulissen 
abweichende räumliche Verteilung der an-
gespannten Wohnungsmärkte haben sich 
nicht ergeben.

Die Bayerische Staatsregierung hat daher 
die in § 1 Satz 1 i.V.m. der Anlage zu § 1 
aufgeführten Gemeinden als Gebiete iden-
tifiziert, in denen die ausreichende Versor-
gung der Bevölkerung mit Mietwohnungen 
zu angemessen Bedingungen besonders 
gefährdet ist, und diese in den Anwendungs-
bereich der § 556d Abs. 2, § 558 Abs. 3 und 
§ 577a Abs. 2 BGB aufgenommen. Hinsicht-
lich der Bestimmung der Gebiete durch die 
Bayerische Staatsregierung wird vollum-
fänglich auf die Ausführungen und tabella-
rischen Darstellungen unter A.III.2. Bezug 
genommen.

2. Zu Satz 2

Die Kündigungssperrfrist im Rahmen des 
§ 577a Abs. 1 und 1a BGB wird einheitlich 
auf das nach § 577a Abs. 2 Satz 1 BGB zu-
lässige Höchstmaß von zehn Jahren festge-
legt. Die zehnjährige Kündigungssperrfrist 
hat sich in der Vergangenheit in Bayern 
bewährt. § 577a Abs. 2 BGB ließe es zwar 
auch zu, die Gemeinden je nach dem Grad 
ihrer Unterversorgung mit Wohnraum in ver-
schiedene zeitlich gestaffelte Kategorien 
einzuordnen. Für eine derartige Differenzie-
rung lassen sich jedoch keine sinnvollen Pa-
rameter festlegen.

II. Zu § 2

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten und Außer-
krafttreten der Verordnung und sieht ein gleich-
zeitiges Außerkrafttreten der bisherigen Mieter-
schutzverordnung vom 10. November 2015 vor.
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2030-3-2-1-I

Verordnung 
zur Änderung der 

StMI Zuständigkeitsverordnung Beamtenrecht

vom 4. Juli 2019

Auf Grund 

 – des Art. 55 Nr. 4 Satz 2 der Verfassung des Freistaa-
tes Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Dezember 1998 (GVBl. S. 991, 992, BayRS 100-
1-I), die zuletzt durch Gesetze vom 11. November 
2013 (GVBl. S. 638, 639, 640, 641, 642) geändert 
worden ist,

 – des Art. 6 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 2, des Art. 18 
Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 2, des Art. 49 Abs. 3, des Art. 81 
Abs. 6 Satz 2, des Art. 86 Abs. 2 Satz 3, des Art. 92 
Abs. 2 Halbsatz 2, des Art. 139 Abs. 10 des Bayeri-
schen Beamtengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 
(GVBl. S. 500, BayRS 2030-1-1-F), das zuletzt durch  
§ 1 Abs. 61 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist,

 – des Art. 3 Abs. 1 Satz 2 des Leistungslaufbahnge-
setzes (LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410,  
571, BayRS 2030-1-4-F), das zuletzt durch § 1 
Abs. 64 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist,

 – des Art. 14 Satz 2, des Art. 31 Abs. 2 Satz 5, des 
Art. 68 Abs. 2 Satz 1, des Art. 75 Abs. 2 Satz 2 so-
wie des Art. 81 Abs. 1 des Bayerischen Besoldungs-
gesetzes (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 
410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch § 1 
Abs. 84 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist,

 – des Art. 26 Satz 2 und 3 des Bayerischen Reisekos-
tengesetzes (BayRKG) vom 24. April 2001 (GVBl. 
S. 133, BayRS 2032-4-1-F), das zuletzt durch § 1 
Abs. 91 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist,

 – des § 5 Abs. 2 der Bayerischen Auslandsreisekosten-
verordnung (BayARV) vom 8. Dezember 2002 (GVBl. 
S. 992, BayRS 2032-4-4-F), die zuletzt durch § 1 
Abs. 92 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist,

 – des Art. 15 Satz 2 und 3 des Bayerischen Umzugs-
kostengesetzes (BayUKG) vom 24. Juni 2005 (GVBl. 
S. 192, BayRS 2032-5-1-F), das zuletzt durch § 1 

Abs. 93 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist,

 – des § 13 Abs. 1 Satz 2 der Bayerischen Urlaubs- und 
Mutterschutzverordnung (UrlMV) vom 28. Novem-
ber 2017 (GVBl. S. 543, BayRS 2030-2-31-F), die 
durch § 1 Abs. 77 der Verordnung vom 26. März 2019 
(GVBl. S. 98) geändert worden ist,

 – des § 2 Abs. 3 Satz 1, des § 3 Abs. 2 Satz 1, des § 4 
Abs. 1 Satz 1, des § 6 Abs. 1 Satz 1, des § 7 Abs. 4 
Satz 3, des § 8 Abs. 1 Satz 5, des § 9 Abs. 1 Satz 4 
der Bayerischen Arbeitszeitverordnung (BayAzV) 
vom 25. Juli 1995 (GVBl. S. 409, BayRS 2030-2-20-
F), die zuletzt durch § 1 Abs. 72 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist,

 – des § 5 Abs. 1 Satz 2 der Jubiläumszuwendungs-
verordnung (JzV) vom 1. März 2005 (GVBI. S. 76,  
BayRS 2030-2-24-F), die zuletzt durch § 6 der Ver-
ordnung vom 5. Januar 2011 (GVBl. S. 12) geändert 
worden ist, und

 – des § 11 Satz 2 und 3 der Bayerischen Trennungs-
geldverordnung (BayTGV) vom 15. Juli 2002 (GVBl. 
S. 346, BayRS 2032-5-3-F), die zuletzt durch § 2 der 
Verordnung vom 5. Februar 2018 (GVBl. S. 64) ge-
ändert worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration im Einvernehmen mit dem Bay-
erischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat:

§ 1

Die StMI Zuständigkeitsverordnung Beamtenrecht 
(ZustV-IM) vom 2. März 2007 (GVBl. S. 216, BayRS 2030-
3-2-1-I/B), die zuletzt durch Verordnung vom 17. Juli 2018 
(GVBl. S. 648) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift werden die Wörter „Staatsminis-
teriums des Innern, für Bau und Verkehr“ durch die 
Wörter „Staatsministeriums des Innern, für Sport und 
Integration“ ersetzt.

2. In der Überschrift des ersten Teils werden die Wörter 
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„Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr“ 
durch die Wörter „Staatsministeriums des Innern, für 
Sport und Integration“ ersetzt.

3. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „ – für den Bereich des Einzel-
plans 03B (Staatsbauverwaltung) bis zur Be-
soldungsgruppe A 14 –“ werden gestrichen.

bb) Die Nrn. 4 und 5 werden aufgehoben. 

cc) Die Nrn. 6 und 7 werden die Nrn. 5 und 6.

dd) Nr. 8 wird Nr. 4.

ee) Nr. 9 wird Nr. 7.

b) In Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „Staatsminis-
terium des Innern, für Bau und Verkehr“ durch 
die Wörter „Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration“ ersetzt.

4. In § 2 Abs. 3 werden die Wörter „Nr. 1 bis 4, 6 bis 8“ 
durch die Angabe „Nr. 1 bis 6“ ersetzt.

5. In § 3 Abs. 5 wird nach dem Wort „Beamtinnen“ das 
Wort „und“ gestrichen.

6. In § 4 Abs. 2 werden nach dem Wort „Regierungen,“ 
die Wörter „dem Landesamt für Asyl- und Rückfüh-

rungen,“ eingefügt.

7. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 3 wird aufgehoben. 

b) Die Nrn. 4 bis 6 werden die Nrn. 3 bis 5.

8. In § 11 Abs. 2 Nr. 1 wird nach dem Wort „Landratsäm-
ter“ ein Komma eingefügt und werden die Wörter 
„sowie für die Beamten und Beamtinnen der den Re-
gierungen nachgeordneten Behörden der Staatsbau-
verwaltung,“ gestrichen.

9. In § 13 Abs. 2 Nr. 1 wird nach dem Wort „Landratsäm-
ter“ ein Komma eingefügt und werden die Wörter 
„und für die Beamten und Beamtinnen der den Re-
gierungen nachgeordneten Behörden der Staatsbau-
verwaltung,“ gestrichen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. September 2019 in Kraft.

München, den 4. Juli 2019

Bayerisches Staatsministerium  
des Innern, für Sport und Integration

Joachim H e r r m a n n ,  Staatsminister
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2210-1-1-14-WK

Verordnung 
zur Änderung der 

Hochschulabweichungsverordnung

vom 10. Juli 2019

Auf Grund

 – des Art. 106 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hoch-
schulgesetzes (BayHSchG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. 
S. 245, BayRS 2210-1-1-WK), das zuletzt durch § 1 
Abs. 186 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. 
S. 98) geändert worden ist, und

 – des Art. 18 Abs. 10 Satz 1 des Bayerischen Hoch-
schulpersonalgesetzes (BayHSchPG) vom 23. Mai 
2006 (GVBl. S. 230, BayRS 2030-1-2-WK), das zu-
letzt durch § 1 Abs. 62 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist,

verordnet das Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst:

§ 1 

Änderung der  
Hochschulabweichungsverordnung

In § 17 Abs. 3 Nr. 1 der Hochschulabweichungsver-
ordnung (HSchAbwV) vom 10. Juni 2018 (GVBl. S. 502, 
659, BayRS 2210-1-1-14-WK) wird die Angabe „2019“ 
durch die Angabe „2025“ ersetzt.

§ 2

Weitere Änderung der  
Hochschulabweichungsverordnung

Die Hochschulabweichungsverordnung (HSchAbwV) 
vom 10. Juni 2018 (GVBl. S. 502, 659, BayRS 2210-1-1-
14-WK), die zuletzt durch § 1 dieser Verordnung geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 7 Abs. 2 werden die folgenden Sätze 3 bis 5 
angefügt:

„3Der oder die Vorsitzende des Senats gehört dem 
Hochschulrat kraft Amtes an, wenn er oder sie ge-
wähltes Mitglied des Senats nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 4 ist. 4Die in Satz 1 festgelegte Anzahl der Ver-
treter und Vertreterinnen derjenigen Gruppe, der der 

oder die Vorsitzende des Senats angehört, verringert 
sich um einen Vertreter oder eine Vertreterin. 5Schei-
det ein internes Mitglied des Hochschulrats (Vertre-
ter und Vertreterinnen nach Satz 1 Nr. 1 bis 4 und 
Satz 3) vorzeitig aus dem Hochschulrat aus, hat der 
Senat unverzüglich die Vertreter und Vertreterinnen 
entsprechend der vorstehenden Sätze 1 bis 4 neu zu 
bestimmen.“

2. In der Überschrift des Teils 4 wird das Wort „Schluss-
vorschriften“ durch das Wort „Berufungsverfahren“ 
ersetzt.

3. § 16 wird wie folgt gefasst:

„§ 16 

Berufungsverfahren

(1) 1Abweichend von Art. 18 Abs. 6 Satz 1  
BayHSchPG wird für

1. die in Art. 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 3 BayHSchG 
genannten staatlichen Hochschulen und

2. die Hochschulen für Musik Nürnberg und 
Würzburg

die Zuständigkeit für die Entscheidung über die 
Berufung von Professoren und Professorinnen 
auf den Präsidenten oder die Präsidentin der je-
weiligen Hochschule übertragen. 2Der Präsident 
oder die Präsidentin ist an die Reihung des Beru-
fungsvorschlags nicht gebunden; er oder sie kann 
den Berufungsvorschlag insgesamt zurückgeben. 
3Art. 18 Abs. 5 Satz 4 BayHSchPG findet keine 
Anwendung.

(2) In Art. 18 Abs. 8 Satz 2 BayHSchPG tritt an 
die Stelle des Staatsministeriums der Präsident oder 
die Präsidentin.“

4. Nach § 16 wird folgende neue Überschrift eingefügt:

„Teil 5 

Schlussvorschriften“.
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5. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2 und wie folgt 
geändert:

aa) In Nr. 2 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

bb) Folgende Nr. 3 wird angefügt:

„3. § 16 mit Ablauf des 30. September 2022.“

§ 3 

Inkrafttreten

1Diese Verordnung tritt am 1. September 2019 in 
Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 1. Oktober 
2019 in Kraft.

München, den 10. Juli 2019

Bayerisches Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst

Bernd S i b l e r ,  Staatsminister
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Bekanntmachung  
der Entscheidung des 

Bayerischen Verfassungsgerichtshofs

vom 19. Juli 2019 Vf. 41-IX-19

Gemäß Art. 64 Abs. 2 Satz 3 des Landeswahlgeset-
zes (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. 
Juli 2002 (GVBl. S. 277, 278, 620, BayRS 111-1-I), das 
zuletzt durch §1 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 geän-
dert worden ist, wird nachstehend die Entscheidung des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 16. Juli 2019 
bekannt gemacht.

Die Entscheidung betrifft den Antrag auf Zulassung 
eines Volksbegehrens „Stoppt den Pflegenotstand an 
Bayerns Krankenhäusern“.

Entscheidungsformel:

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung 
des Volksbegehrens „Stoppt den Pflegenotstand an Bay-
erns Krankenhäusern“ sind nicht gegeben.

Leitsätze:

1. Zur Frage der Zulassung eines Volksbegehrens zur Ein-
führung von Vorgaben für die Pflege in Krankenhäusern.

2. Der dem Volksbegehren zugrunde liegende Gesetz-
entwurf ist mit Bundesrecht unvereinbar, da dem 
Landesgesetzgeber nach Art. 72 Abs. 1 GG die Ge-
setzgebungskompetenz fehlt. 

a) Die auf der konkurrierenden Gesetzgebungs-
kompetenz gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG 
beruhenden bundesgesetzlichen Normierungen 
zur Bemessung und Finanzierung des Pflege-
personalbedarfs in Krankenhäusern und zu 
Personaluntergrenzen insbesondere in § 136 a 
Abs. 2, §§ 137 i und 137 j SGB V versperren die 
Möglichkeit einer landesrechtlichen Regelung 
derselben Materie.

b) Es sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, 
dass der Bundesgesetzgeber durch die erschöp-
fende Regelung der Pflegepersonalausstattung 

in Krankenhäusern die ihm nach dem Grundge-
setz zustehenden Gesetzgebungszuständigkei-
ten überschritten hätte.

c) Die im Bundesrecht enthaltenen Öffnungsklau-
seln (§ 136 b Abs. 2 Satz 4 SGB V, § 6 Abs. 1 a  
Satz 2 KHG) erlauben keine Regelungen der 
Länder zur Ausstattung der Krankenhäuser mit 
Pflegepersonal.

3. Die Staatsregierung hat grundsätzlich selbst darüber 
zu befinden, ob und in welcher Weise sie von dem 
ihr in Art. 71 BV eingeräumten Gesetzesinitiativrecht 
Gebrauch machen will. Der Volksgesetzgeber darf 
die Staatsregierung nicht zur Vorlage eines Gesetz-
entwurfs verpflichten.

4. Die sich aus Art. 74 Abs. 2 i. V. m. Art. 7 Abs. 2 BV er-
gebende Abstimmungsfreiheit ist verletzt, wenn in der 
Begründung des Volksbegehrens in einer für die Ab-
stimmung relevanten Weise die geltende Rechtslage 
unzutreffend und unvollständig erläutert wird. Dieser 
Mangel kann durch das Nachschieben einer ergän-
zenden Begründung nicht geheilt werden. Das Risiko, 
dass sich die Rechtslage während des Sammelns von 
Unterschriften für ein Volksbegehren ändert und die 
Grundlage für eine Zulassung dadurch möglicherwei-
se entfällt, geht zulasten seiner Initiatoren.

5. Ohne die für unzulässig erachteten Teile wäre das 
mit dem Volksbegehren verfolgte Anliegen nur noch 
ein Torso. Der verbleibende Inhalt des Gesetzent-
wurfs ist daher nicht zulassungsfähig.

München, 19. Juli 2019

Bayerischer Verfassungsgerichtshof

Peter K ü s p e r t ,  Präsident
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